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Vorwort 

 

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Arbeit am Lehrstuhl Baubetrieb der 

Universität Dortmund. Durch die Tätigkeit am Lehrstuhl von Prof. Dr.-Ing. U. Blecken 

gelang es mir, als Architekt meinen Beruf und dessen Rahmenbedingungen auch neben 

der „normalen“ Architektenlaufbahn zu analysieren und eine disziplinenübergreifenden 

Sichtweise zu entwickeln. So entstand ein Verständnis des deutschen Planungsmarkts, 

der sowohl einen architektonischen wie auch das betriebswirtschaftlichen Blickwinkel 

geprägt ist.   

Durch eine europäische Buchreihe, die ich unter der Herausgeberschaft von Prof. Blecken 

betreuen durfte, wurde der Fokus durch neue und vielfältige Planungsmärkte unserer 

europäischer Nachbarstaaten erweitert. Die Probleme, die auch andere Planungsmärkte 

durchlebt haben, lassen Rückschlüsse auch auf Deutschland zu, so erstaunte mich, in 

welchem Maße Architekten in anderen Ländern grenzüberschreitend tätig sind.  

Doch weder in Deutschland noch in anderen EU-Staaten, wie ich durch Recherchen und 

zahlreiche Gespräche mit einheimischen Planern feststellte, werden die nationalen 

Rahmenbedingungen der Architektentätigkeit im europäischen Kontext erfasst und 

ausgewertet. So zeigt mir auch das rege Interesse deutscher Zeitschriften an eigenen 

exportbezogenen Artikeln, dass in diesem Bereich ein großer Nachholbedarf herrscht.  

 

Mein ganz besonderer Dank gilt dabei meinem akademischen Lehrer Prof. Dr.-Ing. Udo 

Blecken, der mich bei der Findung meines Dissertationsthemas in geduldiger und 

bestärkender Art unterstützte und mir viele Türen zu Experten im In- und Ausland öffnete. 

Ich danke ihm für die vielen konstruktiven Anregungen, die guten und lehrreichen 

Diskussionen und das Wohlwollen gegenüber der manchmal etwas ungewohnten und 

spezifischen Sichtweise eines Architekten.  

Ebenso möchte ich Herrn Architekt Prof. Dipl.-Ing. Gunter R. Standke danken, der sich zu 

meiner Freude bereit erklärte, die Dissertation als zweiter Gutachter zu betreuen. 

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Architekt in den unterschiedlichsten Ländern 

ist er ein wertvoller Betreuer dieser Dissertation und festigte mich in dem Wunsch, dem 

deutschen Architekturexport mit dieser Dissertation dienlich zu sein.  

Mein Dank gilt auch Herrn Prof. Dr.-Ing. Achim Hettler, der sich spontan bereit erklärte, 

den Vorsitz der Prüfungskommission zu übernehmen. 
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Weiterhin möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des Lehrstuhls Baubetrieb bedanken, 

insbesondere unterstütze mich Herr Toschläger bei der Grafikenerstellung. 

Auch trugen die von mir betreuten Diplomarbeiten von F. Bojkovsky, H. Fuchs, A. Malik 

und N. Meister durch qualitative Diskussionen und Ausführungen zu einem Gelingen der 

Arbeit bei.  

Abschließend gilt mein ganz persönlicher Dank meiner Lebensgefährtin Isabella Skiba, 

die alle Höhen und Tiefen sowie lange Arbeitszeiten während der Bearbeitungsphase mit 

Geduld und Verständnis durchstand. 

 

 

 

Dortmund, Juli 2004 

 

Architekt Dipl.-Ing. Bert Bielefeld 
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Kapitel 1 - Ziele der Dissertation 

1.1 Ausgangslage 

Die vorliegende Dissertation mit dem Kurztitel Architekturexport innerhalb der 

Europäischen Union thematisiert einen Wirtschaftsbereich, dem in Deutschland im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern erst in der letzten Zeit zunehmend Interesse 

gezeigt wird. Die Europäische Union ist ein einzigartiger Kultur- und Wirtschaftsraum, den 

viele der europäischen Nachbarn auch im Architekturbereich nicht nur kulturell sondern 

auch wirtschaftlich seit langem zu nutzen wissen. So wurden in vielen Staaten schon vor 

etlichen Jahren Anlauf- oder Informationsstellen eingerichtet, die eine bewusste 

Förderung und Unterstützung der Auslandsaktivitäten einheimischer Planer zum Ziel 

haben. Auch in Deutschland wurden inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt. Mit dem 

Netzwerk Architekturexport (NAX), das von der Bundesarchitektenkammer zusammen mit 

der Bundesregierung initiiert wurde, steht nun auch in Deutschland eine Exportplattform 

zur Verfügung. Die Mittel des NAX sind jedoch begrenzt, ebenso wie die Bereitschaft und 

Experimentierfreude deutscher Planer, neue Märkte im Ausland zu erschließen. So 

stehen in Deutschland, aber auch im restlichen Europa, nur sehr wenige und verstreute 

Informationen zur Verfügung, die Planer fundiert und sachbezogen bei einer 

Auslandstätigkeit helfen könnten. Aufgrund dieses Defizits ist zur Zeit eine starker Anstieg 

von exportbezogenen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften zu beobachten, die jedoch 

eher auf die grundlegend positive Stimmung zum Export abzielen. Auch ist eine Buchserie 

im Birkhäuser-Verlag in der Vorbereitung, die länderweise die Rahmenbedingungen der 

Arbeit von Architekten und Ingenieuren aufzeigen wird.  

Die langanhaltende, wirtschaftlich schlechte Situation der Bauwirtschaft und der korrelativ 

betroffenen Planungsbüros in Deutschland erzeugt derzeit eine Aufbruchstimmung im 

Export von Planungsleistungen, die es durch wissenschaftlich fundierte Forschung auf 

Grundlage umfangreichen Datenmaterials zu unterstützen gilt. 

In Deutschland ist traditionell das Interesse an ausländischer Architektur und anderen 

Baukulturen höher als in vielen anderen europäischen Staaten, die Präsenz deutscher 

Planer im Ausland jedoch im Vergleich verschwindend gering. Die Internationalität 

deutscher Architektur wird eher auf Projekte international tätiger, ausländischer 

Architekten in Deutschland bezogen, als auf Bauten deutscher Planer im Ausland. Die 

Kenntnisse und das Engagement für eine praktische Arbeit im Ausland sind auf Grund 

eigener regionaler Verankerung oft so rudimentär, dass Architekten in Deutschland auf 

Grund der schlechten wirtschaftlichen Situation eher eine Schließung des eigenen Büros 

in Betracht ziehen, als neue Märkte mit ihrer Kernkompetenz zu erschließen. Den 
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europäische Binnenmarkt, der für alle Bürger der EU einen freien Personen-, Waren-, 

Kapital- und natürlich auch Dienstleistungsmarkt garantiert, ist für viele Planern nur in 

Zusammenhang mit Agrarsubventionen oder Industriefusionen durch die Tagespresse 

gegenwärtig. Auch der zum 1. Mai 2004 vollzogenen Erweiterung stehen viele Planer 

gleichgültig oder eher mit emotionalen Empfindungen gegenüber, ohne sich der neuen 

Möglichkeiten bewusst zu sein. 

 

 

1.2 Ziele 

Die beschriebene Ausgangssituation war Grundlage der Überlegung, eine Dissertation 

über den Export von Architekturdienstleistungen zu verfassen. Ziel der Dissertation ist 

einerseits die Schaffung einer breiten Datenbasis über die Rahmenbedingungen der 

Arbeit in den einzelnen Mitgliedstaaten, andererseits eine organisatorische und 

wirtschaftliche Analyse einer grenzüberschreitenden Tätigkeit von Architekten. Die 

Dissertation möchte den Verantwortlichen im Architekturexport und auch dem 

individuellen Planer eine Instrument an die Hand geben, um Hemmschwellen abbauen, 

die Chancen einer erfolgreichen Durchführung von Auslandsaufträgen bewerten und die 

entstehenden Risiken durch spezielle Kenntnisse in diesem Bereich minimieren zu 

können. Zielgruppe sind neben Verantwortlichen in Politik und Verbänden sowohl 

Architekten, die vor dem ersten Schritt ins Ausland stehen und sich einen möglichst 

umfassenden Überblick über die Rahmenbedingungen des Architekturexports verschaffen 

wollen, wie auch Planer, die bereits Erfahrungen im Ausland gesammelt haben und 

Kontakte ins Ausland strategisch auf- und ausbauen wollen.  

Natürlich sind die persönlichen Vorraussetzungen exportwilliger Planer wie Offenheit und 

Experimentierfreude eine wichtige Ausgangsbasis für Planer, ohne die eine flexible 

Adaption an andersartige und nicht weniger komplexe Planungssituationen im Ausland 

dem individuellen Freiberufler nicht möglich wäre. Durch die Heterogenität sozialer 

Kompetenzen und die individuellen Qualitäten von Freiberuflern, die weder 

standardisierbar noch kanalisierbar sind (oder sein sollten), und die notwendigerweise 

flexible Berufsausübung von Architekten wird dieser Bereich als grundlegende 

charakterliche Vorraussetzung grenzüberschreitender Tätigkeiten angesehen und daher 

in der Dissertation nicht tiefergehend thematisiert. Ebenso bleibt die Typisierung von 

baukulturellen Unterschieden in der Dissertation weitgehend unberücksichtigt, da die 

Kenntnisse über entwurfsspezifische Eigenarten verschiedener Regionen ein 

Grundbestandteil der Architektenausbildung und der persönlichen Interessensvertiefung 

sind und gleichzeitig diverse Publikationen existieren, die baukulturelle und konstruktive 
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Charaktere einzelner Regionen und bekannter Architekturvertreter vermitteln. Der 

Kenntnisstand über andere Baukulturen ist bei Architekten in Deutschland, die ein 

Interesse an ausländischen Baukulturen zeigen und sich dort auch in ihrer 

Berufsausübung engagieren wollen, in der Regel weitaus höher als vergleichsweise bei 

europäischen Nachbarn. Die große Lücke, die es zu schließen gilt und die in Deutschland 

viele Planer von grenzüberschreitender Tätigkeit abhält, liegt in der Erläuterung 

rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie in der Aufarbeitung der 

praktischen Umsetzung eines Auslandsauftrages. Dabei werden dem Leser 

einzelstaatliche Informationen zu den Besonderheiten grenzüberschreitender Tätigkeiten 

aufgezeigt und eine grundsätzliche Analyse der Durchführung, der Wirtschaftlichkeit und 

der Risikoabschätzung entwickelt. Dem Leser sollen die komplexen und bisher in 

Deutschland nur ansatzweise aufgearbeiteten Planungsstrukturen und –bedingungen 

anderer Staaten näher gebracht werden. 

Ein Schwerpunkt in dieser Betrachtung liegt auch auf der Einordnung und Analyse der 10 

neuen EU-Mitgliedstaaten. Dabei ist die Analyse der Rechts- und Marktstrukturen ebenso 

Ziel wie die wirtschaftliche Bewertung der neuen Märkte hinsichtlich der Exportchancen. 

 

 

1.3 Vorgehensweise 

Um die einzigartigen zwischenstaatlichen Möglichkeiten in der Europäischen Union zu 

verstehen, bedarf es zunächst einer Einführung in das europäische System und dessen 

Reglementierungsfelder, die sich auf die Tätigkeit von Architekten beziehen. So werden in 

Kapitel 2 neben der grundsätzlichen Struktur der EU alle für den Planungsalltag 

relevanten Richtlinien (Vergaberichtlinien, berufliche Anerkennung etc.) und 

Interessenvertretungen für Planer vorgestellt, sowie die Erweiterung der EU zum 1. Mai 

2004 besprochen. 

Die Ausgangssituation deutscher Planer wird in Kapitel 3 beschrieben. Die 

wirtschaftlichen Ursachen für das ansteigende Interesse an anderen Planungsmärkten 

und der aktuelle Zustand im deutschen Architekturexport werden erläutert. Dabei steht 

einerseits das Ansehen und die Präsenz deutscher Architektur im Ausland andererseits 

die Fördermöglichkeiten für deutsche Planer im Vordergrund.  

Zur Klärung der grundsätzlichen Vorraussetzungen der eigenen Tätigkeit in einem 

anderen europäischen Staat umfasst Kapitel 4 die beruflichen Rahmenbedingungen 

eines Exports von Architekturdienstleistungen. Dabei werden die 25 Mitgliedstaaten der 

EU auf die Umsetzung der EU-Richtlinien und nationale Besonderheiten untersucht.  
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Die Einordnung der Qualitäten in der Architektenausbildung dient der Beurteilung eigener 

fachlicher Fähigkeiten vor dem Hintergrund ausländischer Märkte. Unabhängig davon ist 

der rechtliche Schritt der eigentlichen Anerkennung zur Berufsausübung und zur Führung 

des Architektentitels in den Mitgliedstaaten auf Grundlage der EU-Richtlinie Thema. Auf 

Grundlage der Berufsausübung werden die Varianten und Möglichkeiten in der 

Akquisition, auch auf Basis der europäischen Vergaberichtlinien, besprochen. Im Falle 

eines bevorstehenden Auftrags sind die Besonderheiten eines grenzüberschreitenden 

Planungsvertrages zu klären und die höchst unterschiedlichen Regelungen in Bezug auf 

Haftung und Versicherung zu beachten. Die verschiedenen Vergütungssysteme in den 

Mitgliedstaaten werden erläutert, um als Grundlage einer späteren Betrachtung der 

Wirtschaftlichkeit in Kapitel 6 zu dienen. Ein weiterer Aspekt der beruflichen 

Rahmenbedingungen ist das Baurecht, das zumeist wenig europäische Einflüsse 

beinhaltet und den nationalen Gesetzgebern vorbehalten ist. 

Auf Grundlage betriebswirtschaftlicher Organisationslehre wird in Kapitel 5 die 

strukturelle Durchführung grenzüberschreitender Architektentätigkeit untersucht und in 

Bezug auf empirisch erfasste Daten in organisatorische Ablaufschemata gefasst. Dabei 

werden verschiedene  Organisationsformen als Einzelunternehmung und in Kooperation 

mit ausländischen Partnern entwickelt. 

Die Kapitel 3 – 5 bilden die Basis für die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 

grenzüberschreitender Tätigkeiten in Kapitel 6. Zunächst wird eine generelle Betrachtung 

der einzelstaatlichen Bau- und Planungsmärkte und der Planungs- und Ablaufstrukturen 

in Europa durchgeführt, bei der neben der Wirtschaftslage auch die Tätigkeitsbereiche 

und Gefüge der einheimischen Planungsbüros herausgearbeitet werden. In die 

Wirtschaftlichkeitsberechnung werden dann neben der Gegenüberstellung von zu 

erbringender Leistung und Vergütungsansätzen die Auswirkungen der oben 

beschriebenen Rahmenbedingungen und Organisationsformen integriert. 

Eine gesamtheitliche Bewertung der Markteintrittchancen in andere europäische 

Planungsmärkte erfolgt in Kapitel 7, in der die Faktoren für einen erfolgreichen 

Architekturexport zusammenfassend dargestellt werden. Die schlussendliche Bewertung 

grenzüberschreitender Tätigkeit auf Basis der in der Dissertation erarbeiteten Daten und 

Strukturen soll noch einmal die durch Heterogenität und Komplexität hervorgerufene 

Vielfalt der Informationen auf Kernaussagen zur grenzüberschreitender Tätigkeit 

deutscher Architekturbüros zusammenfassen. 
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Kapitel 2 - Europäische Rahmenbedingungen 

 

2.1 Entwicklung der europäischen Zusammenarbeit 

Die Entwicklung der europäischen Zusammenarbeit kann bis ins 19. Jahrhundert 

zurückgeführt werden, normalerweise wird jedoch die Montanunion von 1951 als erster 

Schritt zur Europäischen Union herangezogen. Die Beweggründe und  Prinzipien, die zur 

heutigen Form der Europäischen Union führten, sind vielfältigster Art und aus 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 

Motiven entstanden. Da für die vorliegende Arbeit insbesondere die rechtlichen Vorgaben 

der EU für die Planertätigkeit relevant sind, wird die Entwicklung nur kurz über das 

Vertragswerk der Union hergeleitet. 

 

 
Abb. 2.1.0.1: Etappen der Europäischen Einigung 
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2.1.1 Historische Entwicklung der Verträge 

Die europäische Integration beruht im Wesentlichen auf vier Gründungsverträgen. Der 

erste Eckstein war der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS), der am 18. April 1951 in Paris unterzeichnet wurde und am 23. 

Juli 1952 in Kraft trat (Dieser Vertrag ist zum 23. Juli 2002 ausgelaufen). Eine deutliche 

Ausweitung der Vertragsinhalte der EGKS stellte der Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) dar, der zusammen mit dem Vertrag 

zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) am 25. März 1957 in 

Rom unterzeichnet wurde und am 1. Januar 1958 in Kraft trat. Man bezeichnet beide 

Verträge auch als Verträge von Rom. Der vierte Eckstein war der Vertrag über die 

Europäische Union (EU), der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet wurde und 

am 1. November 1993 in Kraft trat. Durch den Vertrag von Maastricht wurde die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Gemeinschaft. Durch 

Eingliederung weiterer Bereiche der Zusammenarbeit in das bestehende 

Gemeinschaftssystem entstand die Europäische Union.  

Die Gründungsverträge sind in ihrer bisherigen Geschichte mehrfach geändert bzw. 

angepasst worden. Dies geschah insbesondere im Zusammenhang mit dem Beitritt neuer 

Mitgliedstaaten. 1973 traten Dänemark, Irland und Großbritannien bei, 1981 folgte 

Griechenland, 1986 Spanien und Portugal und 1995 Österreich, Finnland und Schweden.  

Es wurden aber auch weitreichende Veränderungen und Reformen im Hinblick auf das 

institutionelle Gefüge der Gemeinschaft vollzogen. Der Fusionsvertrag, der am 8. April 

1965 in Brüssel unterzeichnet und am 1. Juli 1967 in Kraft trat, führte zur Einsetzung einer 

gemeinsamen Kommission und eines gemeinsamen Rates der bis dato getrennt 

arbeitenden Säulen (s. Abb. 2.2.0.1). Die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die in 

Luxemburg und Den Haag unterzeichnet wurde und am 1. Juli 1987 in Kraft trat, 

ermöglichte die nötigen Anpassungen für einen europäischen Binnenmarkt. Der Vertrag 
von Amsterdam wurde am 2. Oktober 1997 unterzeichnet und trat am 1. Mai 1998 in 

Kraft. Er bewirkte eine strukturelle Überarbeitung der EU- bzw. EG-Verträge. Der Vertrag 
von Nizza, am 26. Februar 2001 unterzeichnet und am 1. Februar 2003 in Kraft getreten, 

bewirkte geänderte Arbeitsweisen der EU-Organe und Institutionen. So werden 

Abstimmungen seitdem auch mit qualifizierter Mehrheit statt durch Einstimmigkeit 

wirksam. Die letzte große Vertragänderung wurde durch den Konvent zur Zukunft 

Europas durchgeführt, mit dem Vertrag von Athen über den Beitritt von zehn neuen 
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Mitgliedstaaten, der am 16. April 2003 unterzeichnet und am 1. Mai 2004 in Kraft getreten 

ist.1  

2.1.2 Zukünftige Entwicklung / Erweiterung 

Durch die EU-Erweiterung stieg die Zahl der Mitglieder der Union auf  25 Staaten. Da die 

bisherigen Strukturen nicht für eine so große Anzahl von Ländern ausgelegt sind, wurden 

auf dem Europäischen Rat von Nizza im Dezember 2000 Entscheidungen über die 

notwendigen inneren Reformen der EU getroffen. Die Institutionen der EU-Verwaltung 

wurden so angepasst, dass die neuen Mitglieder auch berücksichtigt werden. Dadurch 

erhöht sich aber auch die Zahl der Entscheidungsträger in den einzelnen Organen weiter, 

obwohl die Beschlussfassung schon vorher nur sehr schwerfällig durchzuführen war. 

Damit die Europäische Union nach dem Beitritt der neuen Mitglieder handlungsfähig und 

regierbar bleibt, wurde durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Konvent gegründet, um eine Reform der EU-Institutionen und eine Verfassung für 

Europa vorzubereiten. Jedes EU-Land entsandte zum Konvent 3 Vertreter, von der EU 

nahmen 16 EU-Parlamentarier und zwei Vertreter der Europäischen Kommission teil. 

Ebenso nahmen Vertreter aller Beitrittsländer teil, ohne jedoch eine Stimmberechtigung 

zu besitzen. Der frühere französische Staatspräsident Valery Giscard d’Estaing leitete den 

Konvent ab dem offiziellen Arbeitsbeginn am 28.02.2002. 

Das Ergebnis der Arbeit war der Entwurf einer Europäischen Verfassung, der auf dem 

Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Thessaloniki im Juni 

2003 präsentiert wurde. Der Entwurf wird seit dem Beginn der Regierungskonferenz in 

Rom (am 4. Oktober 2003) heftig diskutiert und scheiterte zunächst Anfang 2004 bei der 

Zusammenkunft aller Staats- und Regierungschefs insbesondere am Widerstand 

Spaniens und Polens, die sich nicht in angemessener Weise vertreten sahen. Seit 

Regierungswechsel in Spanien und der diplomatischen Annäherung der polnischen Seite 

sehen Beobachter die Möglichkeiten einer Kompromisslösung noch während des Jahres 

2004 wieder für realistisch an. Auch bei einer Einigung würde der Prozess durch den 

Ratifizierungsprozess mindestens bis 2006 dauern, weil alle nationalen Parlamente der 

Verfassung zustimmen müssten. Da in einigen Ländern in diesem Zusammenhang eine 

Volksabstimmung vorgesehen ist und die Stimmungen nicht überall europafreundlich sind, 

ist die Ratifizierung und somit das Zustandekommen der EU-Verfassung allerdings eher 

ungewiss. 

 

 

 
1  Vgl. http://europa.eu.int/abc/print_treaties_de.htm, 15.02.2004 
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Abb. 2.1.2.1: Erweiterungsetappen der Europäischen Union 

 

Die Entwicklung der EU ist aber durch die Einrichtung einer europäischen Verfassung 

nicht abgeschlossen. Die planmäßige Erweiterung der EU soll im Jahr 2007 mit Bulgarien 

und Rumänien fortgesetzt werden, soweit die beiden Staaten alle Bedingungen erfüllen. 

Derzeit wird auch die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei diskutiert, die 

schon im Jahr 1987 einen Beitrittsantrag stellte. Durch die deutliche Verbesserung der 

türkischen Menschen- und Minderheitenrechte in den letzten Jahren und der offenen 

Haltung in der Zypern-Frage wird eine Aufnahme der Gespräche immer wahrscheinlicher.  

Die EU definiert sich ausdrücklich als weiterhin offen für neue Mitgliedstaaten, so dass 

auch in Zukunft gerade unter den ehemaligen Ostblock-Staaten oder im Adria-Gebiet mit 

Mitgliedschaftsanträgen zu rechnen ist. 
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Die Europäische Union wurde nicht systematisch geplant und durchgesetzt. Vielmehr 

handelt es sich um eine Entwicklung, die immer wieder durch politische und 

gesellschaftliche Strömungen geformt und verändert wird. Das Symbol für die drei 

wichtigen Entwicklungslinien ist die Tempelkonstruktion mit den drei Säulen EG, GASP 

und PJZ (s. Abb. 2.2.0.1). 

 

 
 
Abb. 2.2.0.1: Die Tempelkonstruktion der EU2 
 

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die erste Säule der Europäischen 

Gemeinschaften relevant, da die drei in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Gemeinschaften eine 

Hoheitsakte zum Erlass von Rechtsakten besitzen.3  

Die Europäische Gemeinschaft besteht in ihren Hauptbestandteilen aus dem sog. 

„Institutionellen Dreieck“ – dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen 

Union und der Europäischen Kommission. Diese drei Organe sind verantwortlich für die 

Beschlussfassung innerhalb der EU und werden durch die Organe Europäischer 

Gerichtshof und Europäischer Rechnungshof ergänzt. 

 

                                            
2 Vgl. W. Ismayr, Die politischen Systeme Westeuropas, Opladen 2003 S. 782 
3  Vgl. M. Fritzler/G. Unser, Die Europäische Union, Bonn 2001 S. 75 
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Abb. 2.2.0.2: Struktur der europäischen Union 

  

Die Organe sollen im folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

2.2.1 Europäischer Rat / Rat der Europäischen Union 

Der Europäische Rat ist seit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) ein Organ der 

Europäischen Gemeinschaft. Er ist ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aller 

Mitgliedstaaten sowie des Präsidenten der Kommission. Der Vorsitz im Rat wechselt alle 

6 Monate zwischen den Mitgliedstaaten, er tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. 

Im Europäischen Rat werden die grundsätzlichen Leitlinien der EU festgelegt und oftmals 

Entscheidungen, die im Ministerrat keine Mehrheit fanden, auf höchster Ebene diskutiert. 

Im EG-Vertrag behandeln die Artikel 202 – 210 die Rolle des Rates innerhalb der 

Gemeinschaft. 

Neben dem Europäischen Rat der Regierungschefs gibt es auch den Rat der 
Europäischen Union, in dem die Minister der Mitgliedstaaten ressortabhängige 

Entscheidungen treffen. 

Im Rat der Europäischen Union bzw. Ministerrat ist jeder Mitgliedsstaat durch einen seiner 

Vertreter auf Ministerebene vertreten. Es gibt zwar formal betrachtet nur einen Rat, jedoch 

wechseln die Minister entsprechend der vereinbarten Gruppen je nach zuständigem 

Ressort, das gerade im Rat behandelt wird. Er ist das Gesetzgebungsorgan der EU und 

nimmt diese Befugnis je nach Verfahren zusammen mit dem Parlament wahr. Der Rat hat 
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die Aufgabe, die Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten zu koordinieren, und ist 

u.a. zusammen mit dem Parlament für den Haushalt der EU zuständig.4 

 

 
Abb. 2.2.1.1: Rat der europäischen Union5 

 

In Brüssel sind ständige Vertretungen der einzelnen Mitgliedsstaaten eingerichtet. Die 

Mitglieder dieser Vertretungen treffen sich regelmäßig im Ausschuss der ständigen 
Vertreter und bereiten die Sitzungen des Rates vor. Bei Beschlüssen im Rat ist teilweise 

Einstimmigkeit (z.B. bei Finanzfragen), mehr und mehr aber nur die qualifizierte Mehrheit 

notwendig. 

 

2.2.2 Europäische Kommission 

Die Europäische Kommission (EK) hat Aufgaben in vielen Bereichen. Sie hat das Initiativ- 

und Vorschlagsrecht und macht daher dem Parlament und dem Rat Gesetzesvorschläge. 

Gleichzeitig sorgt die EK als Exekutiv-Organ für die Durchführung der 

Gemeinschaftspolitik. Die Europäische Kommission überwacht weiterhin die Einhaltung 

des Gemeinschaftsrechts als „Hüterin der Verträge“. Sie vertritt die Gemeinschaft auf 

internationaler Ebene und handelt Verträge aus. Die Kommission wird durch eine Zahl 

von Generaldirektionen und Diensten bei Ihrer Arbeit unterstützt.6 Im EG-Vertrag 

behandeln die Artikel 211ff die Rolle der Kommission innerhalb der Gemeinschaft. 

                                            
4 Vgl. http://ue.eu.int/de/summ.htm, 16.02.04 
5 Vgl. U. Blecken/B. Bielefeld, Bauen in Europa, Teilband Deutschland, Basel 2004 
6 Übersicht über Generaldirektionen und Dienste: http://europa.eu.int/comm/dgs_de.htm  
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Die Europäische Kommission setzt sich derzeit aus 20 Mitgliedern zusammen – einem 

Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und 17 weiteren Mitgliedern. Jeder Mitgliedstaat stellt 

einen Kommissar, die größeren Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien 

und Spanien zwei Kommissare. Ab dem Jahr 2005 wird jeder Mitgliedstaat nur noch einen 

Kommissar stellen können. Nach der Erweiterung auf über 27 Mitglieder werden die 

Mitgliedstaaten die vom Rat beschlossene Höchstgrenze nach dem Rotationsprinzip 

besetzen. Der Präsident der Kommission wird von den Mitgliedsstaaten vorgeschlagen 

und vom Parlament bestätigt, der dann in Absprache mit den Mitgliedstaaten sein 

zukünftiges Team zusammenstellt. Auch die weiteren Mitglieder der Kommission müssen 

vom Parlament bestätigt werden und sind ihm gegenüber auskunftspflichtig. Das 

Parlament kann die Kommission durch ein Misstrauensvotum zum Rücktritt zwingen.7 

 

2.2.3 Europäisches Parlament 

Das Europäische Parlament ist die demokratisch gewählte Vertretung und das politische 

Kontrollorgan der Menschen in der EU. Es hat drei wesentliche Aufgaben. Es ist 

gemeinsam mit dem Rat für die Annahme europäischer Gesetze zuständig. Zudem nimmt 

das Parlament zusammen mit dem Rat Einfluss auf die Haushaltspolitik der EU und 

kontrolliert mit zunehmenden Befugnissen die Arbeit der Europäischen Kommission.8 Im 

EG-Vertrag behandeln die Artikel 189ff die Rolle des Europäischen Parlaments innerhalb 

der Gemeinschaft. 

Das Europäische Parlament setzt sich derzeit aus 686 Mitgliedern aus den 25 

Mitgliedsstaaten zusammen. Die Abgeordneten werden für 5 Jahre durch direkte Wahlen 

in den Mitgliedsstaaten gewählt. Die Anzahl der Abgeordneten aus den verschiedenen 

Mitgliedsländern ist in den Verträgen der EU festgelegt. So wird sich das Parlament nach 

dem Vertrag von Nizza im Jahr 2007 durch den Beitritt Rumäniens und Bulgariens weiter 

vergrößern (s. Abb. 2.2.3.1). 

 
7 Vgl. http://europa.eu.int/comm/index_de.htm, 16.02.04 
8 Vgl. http://www.europarl.eu.int/home/default_de.htm, 16.02.04 
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Abb. 2.2.3.1: Das europäische Parlament inkl. der Beitrittsländer9 

 

Die Arbeit des Europäischen Parlamentes wird in Ausschüssen vorbereitet. Neben den 17 

ständigen Ausschüssen können auch Unterausschüsse, Untersuchungsausschüsse oder 

nichtständige Ausschüsse eingesetzt werden. Die Ergebnisse aus den Ausschüssen 

werden in den Plenarsitzungen den Abgeordneten präsentiert (Bericht und Resolution) 

und zur Diskussion gestellt. Im Bedarfsfall wird hier über weitere Verfahrensweisen 

abgestimmt und Entscheidungen werden getroffen.  

Die Organisation der gesamten Arbeit, insbesondere Übersetzungen in die verschiedenen 

Landessprachen, wird über das Generalsekretariat abgewickelt. Erschwerend für die 

Arbeit des Parlamentes ist die Verteilung der einzelnen Arbeitsbereiche auf die Städte 

Luxemburg, Straßburg und Brüssel. 

 

2.2.4 Europäischer Gerichtshof 

Der Europäische Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg ist für die ordnungsgemäße 

Auslegung und Umsetzung der europäischen Verträge, Richtlinien und Verordnungen in 

den Mitgliedsstaaten der EU zuständig. Neben Mitgliedstaaten werden bei 

Vertragsverletzungen oder Untätigkeit auch EU-Organe zur Verantwortung gezogen. Die 

1989 geschaffene 1. Instanz des Gerichts ist u.a. auch für direkte Klagen von EU-Bürgern 

oder Unternehmen zuständig. Am Europäischen Gerichtshof ist derzeit jeweils ein Richter 

aus jedem Mitgliedsstaat vertreten. Er besteht aus 6 Kammern mit je 3-7 Richtern. 

Insgesamt werden 25 Richter und 8 Generalanwälte für eine Amtszeit von 6 Jahren von 



Kapitel 2.2 
 

14 

 

                                                                                                                                   

den nationalen Regierungen ernannt. Die Zahl der Richter wird sich mit dem Beitritt neuer 

Mitgliedstaaten erhöhen. Im EG-Vertrag behandeln die Artikel 220 - 245 die 

Zuständigkeiten des Gerichtshofs innerhalb der Gemeinschaft. 

Folgende Klagearten gibt es am Europäischen Gerichtshof:10 

- Klagen wegen Vertragsverletzung 

- Nichtigkeitsklagen 

- Untätigkeitsklagen 

- Schadensersatzklagen 

- Rechtsmittel 

- Ersuchen um Vorabentscheidung 

 

2.2.5 Europäischer Rechnungshof 

Der Europäische Rechnungshof prüft unabhängig alle Einnahmen und Ausgaben der 

Europäischen Union. Damit stellt er fest, inwieweit die Finanzoperationen ordnungsgemäß 

erfasst, rechtmäßig ausgeführt und im Sinne eines sparsamen, wirtschaftlichen und 

wirksamen Einsatzes verwaltet werden.11 Außerdem unterstützt er das Parlament und den 

Rat bei der Ausrichtung der Haushaltspolitik. Dem Jahresbericht des Rechnungshofes 

wird von den EU-Organen, den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit große Bedeutung 

beigemessen. 

Der Rechnungshof besteht zur Zeit aus einem Kollegium, in dem jeder Mitgliedstaat ein 

Mitglied stellt, das auf sechs Jahre ernannt wird. Der Präsident des Rechnungshofes wird 

von den Kollegiumsmitgliedern für je drei Jahre gewählt. Dem Rechnungshof gehören 

derzeit rund 550 Mitarbeiter an, darunter ca. 250 Rechnungsprüfer. 

 

2.2.6 Ausschüsse 

Neben dem institutionellen Dreieck bzw. den 5 Organen existieren zwei Ausschüsse, die 

als Ratgeber dem Parlament, der Kommission und dem Rat zur Seite stehen. Sie fördern 

durch ihre Zusammensetzung eine stärkere Einbindung der Bürger in das Regelwerk der 

Europäischen Union. Diese heißen Europäischer Wirtschafts- & Sozialausschuss (EWSA) 

und Ausschuss der Regionen.  

 
9 Vgl. U. Blecken/B. Bielefeld, Bauen in Europa, Teilband Deutschland, Basel 2004 
10  Informationen zu den Klagearten unter: http://curia.eu.int/de/instit/presentationfr/index.htm, 16.02.04 
11 Vgl. http://www.eca.eu.int/de/coa.htm, 16.02.04 
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Der Europäischer Wirtschafts- & Sozialausschuss existiert seit dem Jahre 1957 und 

wird seit dem Vertrag von Nizza als das Vertreterorgan der „verschiedenen 

wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft“ definiert.12  

Er setzt sich aus 317 Mitgliedern zusammen (Vertreter der Arbeitgeber, Gewerkschafter, 

Landwirte, der freien Berufe, Verbraucher etc.), die von den Mitgliedstaaten bestimmt 

werden. Die Anzahl der Vertreter aus den verschiedenen Mitgliedsstaaten ist abhängig 

von ihrer Bevölkerungszahl.  

Der Ausschuss der Regionen ist eine noch junge Institution der Europäischen Union. Er 

wurde 1991 mit dem Vertrag von Maastricht als repräsentative Versammlung errichtet, 

deren Auftrag es ist, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Union 

Gehör zu verschaffen. Die Verträge legen fest, dass die Kommission und der Rat den 

Ausschuss der Regionen in Bereichen, in denen Legislativvorschläge der EU 

Auswirkungen auf die regionale und kommunale Ebene haben könnten, um 

Stellungnahme ersuchen müssen. Dazu gehören die Bereiche wirtschaftlicher und 

sozialer Zusammenhalt, transeuropäische Infrastrukturnetze, Gesundheitswesen, Bildung 

und Kultur, Beschäftigungspolitik, Sozialpolitik, Umwelt, Berufsbildung und Verkehr.13 

Er setzt sich analog zum EWSA aus 317 Vertretern der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften ihrer Heimatregion zusammen, die auf Vorschlag ihres jeweiligen 

Mitgliedstaats vom Rat auf vier Jahre ernannt werden. 

 

2.2.7 Sonstige Institutionen und Gremien 

Eine der zunehmend wichtigeren Institutionen ist das Amt des Europäischen 
Bürgerbeauftragten. Es wurde 1995 durch den Vertrag von Maastricht geschaffen. Die 

Aufgabe des Bürgerbeauftragten ist es, sich mit Beschwerden über Missstände in der 

Verwaltungstätigkeit der europäischen Organe und Institutionen zu befassen. Er erfüllt 

damit eine wichtige basisdemokratische Funktion zwischen Bürgern bzw. Unternehmen 

und den Organen der EU.14 

Weitere wichtige Institutionen sind die beiden Finanzinstitutionen der EU. Dies sind die 

Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) bildet zusammen mit den nationalen Zentralbanken 

das Eurosystem, das Zentralbankensystem des Euro-Währungsgebiets. Die EZB mit Sitz 

in Frankfurt wurde am 1. Juni 1998 gegründet und ist für die Sicherung der Preisstabilität 

im Euro-Währungsgebiet zuständig.15 

 
12 Vgl. „Der EWSA: Brücke zwischen Europa und der organisierten Zivilgesellschaft“, 

http://www.esc.eu.int/pages/de/org/pla_DE.pdf, 16.02.04 
13 Vgl. http://www.cor.eu.int/de/pres/pres_rol.html, 16.02.04 
14 Vgl. http://www.euro-ombudsman.eu.int/guide/de/default.htm, 16.02.04 
15 Vgl. http://www.ecb.int/pub/pdf/ecbbrde.pdf, 16.02.04 
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Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 eingerichtet und gewährt Darlehen 

zur Durchführung von Investitionen, die die europäische Integration und wirtschaftliche 

Entwicklung strukturschwacher Gebiete fördern. Zusammen mit dem Europäischen 
Investitionsfond (EIF), der 1994 gegründet wurde und klein- bzw. mittelständische 

Unternehmen fördert, bildet die Investitionsbank die EIB-Gruppe. Die EIB finanziert 

Investitionen z.B. im Bereich Verkehrsinfrastruktur, Energie und Telekommunikation, 

Umweltschutz und Förderung des Humankapitals.16 

Eine gerade im Bau- und Planungsbereich wichtige interinstitutionelle Einrichtung ist das 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. Seine 

Aufgabe besteht im Vertrieb von Veröffentlichungen der EU aller Art. Dazu gehören unter 

anderem auch die Ausschreibungen über die Vergabe von öffentlichen Arbeiten, 

Lieferungen und Dienstleistungen17 (s. Kap. 2.5). 

Dezentral werden die drei Säulen der Europäischen Union (s. Abb. 2.2.0.1) von weiteren 

Agenturen unterstützt bzw. ergänzt. Innerhalb des Gemeinschaftsbereichs (1.Säule) 

existieren 15 spezialisierte Agenturen (s. Tab. 2.2.7.1), die sich mit besonderen 

fachlichen, wissenschaftlichen oder administrativen Aufgaben beschäftigen. 

Cedefop Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
EUROFOUND Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen 
AEE Europäische Umweltagentur 
ETF Europäische Stiftung für Berufsbildung 
EBDD Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
EMEA Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln 
HABM Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) 
EU-OSHA Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz 
OCVV Gemeinschaftliches Sortenamt 
CdT Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union 
EUMC Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit 
EAR Europäische Agentur für Wiederaufbau 
EFSA Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
EMSA Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
EASA Europäische Agentur für Flugsicherheit 
Tab. 2.2.7.1: Dezentrale Agenturen der Europäischen Gemeinschaft18 

 

Das Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien und das 

Satellitenzentrum der Europäischen Union befassen sich mit der Gemeinsamen 

                                            
16 Vgl. http://www.eib.org/Attachments/dep_de.pdf, 16.02.04 
17 Vgl. http://eur-op.eu.int/general/de/whatiseur-op_de.htm, 16.02.04 
18 Vgl. http://europa.eu.int/agencies/index_de.htm, 16.02.04 
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Außen- und Sicherheitspolitik (2. Säule). Europol und Eurojust tragen zur Koordinierung 

der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (3. Säule) bei.19 

 

2.2.8 Strukturelle Änderungen durch die EU-Verfassung 

Falls die EU-Verfassung in Kraft tritt und auch ratifiziert werden wird, werden einige 

strukturelle Änderungen in der EU zu erwarten sein. Nach heutigem Stand des 

Verfassungsentwurf würde ein hauptamtlicher EU-Präsident von den Staats- und 

Regierungschefs für 2,5 Jahre gewählt. Er soll die EU nach außen vertreten sowie die 

Arbeit des Europäischen Rates und die Vorbereitung der viermal in einem Kalenderjahr 

stattfindenden Gipfeltreffen koordinieren. Ebenso würde ein EU-Außenminister vom 

Europäischen Rat ernannt, der zugleich der Vorsitzende des Außenministerrates und 

Vize-Präsident der EU-Kommission sein soll.  

Durch die Verfassung wird die Mehrheitsentscheidung zum Standard und das jetzige 

Vetorecht einzelner Staaten in vielen Bereichen der EU-Politik (bis auf die Außenpolitik 

und Steuerfragen) verzichtet. 

            

Abb. 2.2.8.1: EU-Organe in der neuen Verfassung20 

 

                                            
19 Vgl. http://europa.eu.int/institutions/index_de.htm, 16.02.04 
20Quelle:http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc~E339A3F336EC341CB8880667C4B7EF

BD8~ATpl~Ecommon~Sdetail_image~Aimg~E1.html?back=/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc~
E339A3F336EC341CB8880667C4B7EFBD8~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 29.10.03 



Kapitel 2.2 
 

18 

 
Die EU-Kommission soll nach dem Verfassungsentwurf ab 2009 auf 15 stimmberechtigte 

Kommissare einschließlich des EU-Außenministers und Präsidenten der EU-Kommission 

begrenzt werden. Sie wechseln sich bei der Gleichberechtigung aller Länder im 

Rotationsprinzip ab. Hinzu kommen Kommissare der gerade nicht vertretenen Länder, die 

nicht stimmberechtigte, sondern nur eine beratende Funktion haben.  

Für die Sitzverteilung im Europäischen Parlament gelten zuerst die Bestimmungen, die im 

Vertrag von Nizza festgelegt wurden. Die Zahl der Sitze wird durch die Europawahl im 

Sommer 2004 von 626 auf  686 aufgestockt. Pro Land gibt es mindestens 4 Sitze, die 

Zahl der Sitze ist von der Zahl der Bevölkerung abhängig. Das Europäische Parlament 

bekommt zudem mehr Mitwirkungsrechte und wird bei den meisten EU-Gesetzen 

mitentscheiden. 

Land  E S E/S 
Luxemburg  0,4 6 66667 
Malta  0,4 5 80000 
Zypern  0,8 6 133333 
Estland  1,4 6 233333 
Slowenien  2 7 285714 
Lettland  2,4 9 266667 
Irland  3,7 13 284615 
Litauen  3,7 13 284615 
Finnland  5,2 14 371429 
Dänemark  5,3 14 378571 
Slowakei  5,4 14 385714 
Österreich  8,1 18 450000 
Schweden  8,9 19 468421 
Portugal  9,9 24 412500 
Ungarn  10 24 416667 
Belgien  10,2 24 425000 
Tschechien  10,3 24 429167 
Griechenland  10,6 24 441667 
Niederlande  15,8 27 585185 
Polen  38,6 54 714815 
Spanien  39,4 54 729630 
Italien  57,7 78 739744 
Frankreich  59,1 78 757692 
Großbritannien 59,4 78 761538 
Deutschland  82 99 828283 
        
Summen  450,7 732 615710 
        
E = Einwohner in Millionen 
S = Sitze im Europäischen Parlament 
E/S = Zahl der von einem Abgeordneten 
vertretenen Bürger 

Tab. 2.2.8.1: Stimmengewichtung im Europäischen Parlament21 

                                            
21 http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,268111,00.html, 28.10.03 



 Europäische Rahmenbedingungen

 Aufbau und Arbeitsbereiche der EU

 

19 

Die Entscheidungen im Ministerrat, dem wichtigsten Gesetzgeber der Europäischen 

Union mit jeweiligem Fachminister jedes Mitgliedstaates, sollen ebenfalls reformiert 

werden. Die bisherige Stimmverteilung wurde auf dem Gipfeltreffen im Dezember 2000 in 

Nizza bestimmt. Die Beschlüsse werden entweder einstimmig oder mit qualifizierter 

Mehrheit gefasst. Die vier großen Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 

Italien haben je 29 Stimmen, kleinere Mitgliedsländer wie Luxemburg je 4. Polen und 

Spanien haben 27 Stimmen. Neue Regulierung der Stimmverteilung beruht auf dem 

Prinzip der doppelten Mehrheiten (bei Entscheidungen muss die notwendige 

Stimmenmehrheit mindestens 50 Prozent der Mitgliedstaaten und 60 Prozent der 

Bevölkerung repräsentieren).22 

Land  E S E/S 
Malta  0,4 3 133333
Luxemburg  0,4 4 100000
Zypern  0,8 4 200000
Estland  1,4 4 350000
Slowenien  2 4 500000
Irland  3,7 7 528571
Litauen  3,7 7 528571
Lettland  2,4 4 600000
Finnland  5,2 7 742857
Dänemark  5,3 7 757143
Slowakei  5,4 7 771429
Österreich  8,1 10 810000
Portugal  9,9 12 825000
Ungarn  10 12 833333
Belgien  10,2 12 850000
Tschechien  10,3 12 858333
Griechenland  10,6 12 883333
Schweden  8,9 10 890000
Niederlande  15,8 13 1215385
Polen  38,6 27 1429630
Spanien  39,4 27 1459259
Italien  57,7 29 1989655
Frankreich  59,1 29 2037931
Großbritannien 59,4 29 2048276
Deutschland  82 29 2827586
        
Summen  450,7 321 1404050

    
E = Einwohner in Millionen 
S = Stimmen im Europäischen Ministerrat 
S/R = Zahl der Einwohner, die von einer 
Stimme im Ministerrat vertreten werden 

Tab. 2.2.8.2: Stimmenverteilung im EU-Ministerrat23 

                                            
22 Häufig gestellte Fragen zum Europäischen Verfassungsentwurf,  
    http://www.bundesregierung.de/artikel,-541441/Haeufig-gestellte-Fragen-zum-E.htm, 28.10.03 
23 http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,268112,00.html, 28.10.03 
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Die Einführung eines europäischen Bürgerbegehrens soll mehr Bürgernähe der Brüsseler 

Administration hervorrufen. Bei mehr als 1000 Stimmen wird sich die EU-Kommission mit 

dem Thema des Bürgerbegehrens befassen. Ebenso erhalten die nationalen Parlamente 

ein Klagerecht gegen EU-Entscheidungen vor dem Europäischen Gerichtshof. In 

Deutschland erhält dieses Recht neben dem Bundestag auch der Bundesrat. 

Neben den Erweiterungsbestrebungen soll eine Austrittsklausel den Staaten, die der 

Union nicht mehr angehören wollen, einen freien Austritt erlauben und somit den 

Fortbestand der EU auch in kritischen Zeiten gewährleisten. 
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2.3 Rechtsapparat der EU / Gemeinschaftsrecht 

Seit ihren Anfängen nach dem 2. Weltkrieg gründet sich die Europäische Union auf die 

Grundrechte, demokratische Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit. Diese Werte sind in 

der Charta der Grundrechte festgeschrieben, die die Mitglieder des Europäischen Rates 

in Nizza im Dezember 2000 angenommen haben. In der Charta sind sämtliche 

persönlichen, bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der EU-

Bürger vereint.  

Die Entwicklung der EU durch Verträge wurde bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, im 

Folgenden sollen die Inhalte des gültigen EG-Vertrages erläutert werden. 

 

2.3.1 Grundfreiheiten des Binnenmarkts nach EG-Vertrag 

Das wichtigste Grundrecht der Unionsbürger ist das Recht, sich frei im Raum der 

gesamten Europäischen Union zu bewegen und sich überall niederlassen zu können. 

Artikel 2 des Gründungsvertrags der EG definiert dazu das Ziel: " ... eine harmonische 

Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und 

ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung 

der Lebenshaltung und engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die in 

dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen sind". Dieses Ziel sollte durch die Öffnung 

der Grenzen, die zu Freizügigkeit und einem freien Waren- und Dienstleistungsverkehr 

führen sollte, und die Schaffung solidarischer Strukturen durch Einführung gemeinsamer 

Politiken und Einsetzung entsprechender Finanzinstrumente verwirklicht werden. 

Die Öffnung der Grenzen wurde zwar bereits in den Gründungsverträgen der EU 

vorbereitet, jedoch erst mit dem (1996 in Kraft getretenen) Schengener Übereinkommen 

verwirklicht.  

Grundsätzlich lassen sich aus dem derzeit gültigen EG-Vertrag Regeln entnehmen, die 

als Basis für die Freiheiten im Europäischen Binnenmarkt dienen. Dabei handelt es sich 

im wesentlichen um die folgenden Freiheiten : 

 

- Freiheit des Warenverkehrs  Artikel 23 ff. EG 

- Freiheit des Personenverkehrs Artikel 39 ff. EG 

- Niederlassungsfreiheit  Artikel 43 ff. EG 

- Dienstleistungsfreiheit   Artikel 49 ff. EG 

- Freiheit des Kapitalverkehrs Artikel 56 ff. EG 
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Der freie Warenverkehr (Zollunion, Art. 23 ff. und  28 ff. EGV) innerhalb der 

Gemeinschaft beinhaltet das Verbot, innerhalb des Europäischen Binnenmarkts Ein- und 

Ausfuhrzölle auf jeglichen Warenaustausch zu erheben. Ebenso sind mengenmäßige Ein- 

und Ausfuhrbeschränkungen verboten. 

Die Freiheit des Personenverkehrs (Freier Dienstleistungsverkehr, Art. 39ff. EGV) 

unterteilt sich in einzelne Kapitel des Titels III EGV „die Freizügigkeit, der freie 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr“. Dazu gehören: 

 

Kapitel 1 (Art. 39 ff. EGV): die Arbeitskräfte  

Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten haben ein Aufenthaltsrecht und den 

Anspruch auf Gleichberechtigung mit inländischen Arbeitnehmern. 

Kapitel 2 (Art. 43 ff. EGV): das Niederlassungsrecht  

Unionsbürger können sich in einem anderen Mitgliedstaat aus unternehmerischen 

Gründen niederlassen, ohne dass sie dadurch diskriminierenden oder restriktiven 

Maßnahmen ausgesetzt sein dürfen. 

Kapitel 3 (Art. 49 ff. EGV): Dienstleistungen 

Es ist das Recht jedes EU-Bürgers, zeitweilig in jedem Mitgliedsstaat 

wirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten nachzugehen, ohne unter diskriminierenden 

oder restriktiven Maßnahmen leiden zu müssen. Unter Dienstleistungen fallen 

dabei insbesondere gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche 

Leistungen. 

Die Freiheit des Kapitalverkehrs wird durch Artikel 56 ff. EGV (Der Kapital- und 

Zahlungsverkehr) gewährleistet. Sie verbietet sämtliche Beschränkungen des 

Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten. Ebenso ermöglicht der freie 

Zahlungsverkehr als sog. fünfte Grundfreiheit24 den freien Transfer von Gehältern, 

Erlösen und Gewinnen. 

 

2.3.2 Rechtsakte und Rechtsmittel der EU 

Das Gemeinschaftsrecht der EU besteht aus 3 verschiedenen Rechtsakten. Die schon 

besprochenen Gründungsverträge, die direkt zwischen den Regierungen der 

Mitgliedstaaten geschlossen werden, bilden das sogenannte Primärrecht.25 

Auf der Basis des Primärrechts werden europäische Rechtsmittel vom Ministerrat 

beschlossen, die von der Kommission initiiert wurden. Dies bezeichnet man als 

Sekundärrecht.  

 
24  Vgl. Streinz, Rudolf: „Europarecht“ S. 264. 
25 Vgl. http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Europaeische-Union-,9007/EU-Recht.htm             
   Das Gemeinschaftsrecht der EU, 16.02.2004 
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Der dritte Rechtsakt ist die Rechtsprechung durch Urteile des Europäischen 

Gerichtshofs. 

Der EG-Vertrag nennt in Artikel 249 folgende Rechtsmittel des Sekundärrechts (s. Tab. 

2.3.2.1): 
 
 
Rechtsmittel Rechtswirksamkeit Erläuterung 

Verordnungen verbindliche, direkte Wirkung für 
alle EU-Bürger 

generelle Regelungen 

Richtlinien Zielsetzungen, die innerhalb einer 
Frist in nationales Recht 
umzusetzen sind 

zweistufiges, von der Kommission 
kontrolliertes 
Rechtssetzungsverfahren 

Entscheidungen unmittelbar verbindlich für den 
Adressaten 

Adressaten können Mitgliedstaaten 
oder Individuen sein 

Empfehlungen nicht verbindlich aufgrund eigener Initiative eines 
EU-Organs 

Stellungnahmen nicht verbindlich aufgrund fremder Initiative oder 
einer Anfrage 

Beschlüsse verbindliche Innenwirkung  Adressaten sind EU-Organe oder 
EU-Administration 

Tab. 2.3.2.1: Rechtsmittel der Europäischen Union nach Art. 249 EGV 

 

Verordnungen   
Die Verordnung ist in allen Teilen verbindlich und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat ab 

dem von ihr genannten Tage gültig. Sie besitzt eine Durchgriffswirkung für jeden EU-

Bürger.26 Die Verordnung muss nicht in nationales Recht umgesetzt werden, da sie 

ohnedies bei widersprechender nationaler Gesetzgebung ausschließliche Gültigkeit hat. 

Eine Verordnung wird im Amtsblatt der Gemeinschaften veröffentlicht.27 

 

Richtlinien 
 Die Richtlinie ist das meistverwendete Instrument der zwischenstaatlichen 

Harmonisierung. Sie tritt in 2 Stufen in Kraft. Nachdem eine Richtlinie durch den Rat 

beschlossen wird, müssen die Mitgliedstaaten innerhalb einer gesetzten Frist die 

Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Dabei erhalten die Mitgliedstaaten einen 

gewissen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung der Richtlinie, da diese in der Regel 

eher Ziele als präzise Vorgaben definiert. Falls die Richtlinie innerhalb der gegebenen 

Frist nicht ausreichend in nationales Recht umgesetzt wurde, ist es Aufgabe der 

Kommission, die Umsetzung vor dem EuGH einzuklagen. 

 

 

 

                                            
26  Vgl. M. Herdegen, Europarecht, München S. 126 
27  Vgl. R. Streinz, Europarecht, Heidelberg S. 149f. 



Kapitel 2.3 
 

24 

 
Entscheidungen 
Die Entscheidung stellt ein Exekutivmittel für den Einzelfall dar. Adressaten einer 

Entscheidung können Mitgliedstaaten, Unternehmen oder sogar Einzelpersonen sein. Die 

Entscheidung ist ein Instrument, das zumeist von der Kommission in ihrer Funktion als 

Hüterin der Verträge benutzt wird.  

 

Empfehlungen und Stellungnahmen 
Empfehlungen und Stellungnahmen werden von allen EU-Organen benutzt, um 

Orientierungen und Auffassungen abzugeben, ohne eine direkte Verbindlichkeit zu 

erzeugen. Empfehlungen werden von EU-Organen eigeninitiativ veröffentlicht. 

Stellungnahmen unterscheiden sich von Empfehlungen dahingehend, dass sie aufgrund 

einer fremden Initiative oder Anfrage getätigt werden. Stellungnahmen sind oft eine 

Meinungsäußerung, während Empfehlungen ein bestimmtes Verhalten nahe legen.28 

 

Beschlüsse 
Beschlüsse sind Rechtsmittel, die ausschließlich eine Innenwirkung entfalten. Adressaten 

sind andere EU-Organe oder die EU-Administration.  

 

Zunahme des jeweils geltenden Gemeinschaftsrechts 
1983-2001
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Abb. 2.3.2.1: Zunahme des jeweils geltenden Gemeinschaftsrecht29 

 

                                            
28  Vgl. R. Streinz, Europarecht, Heidelberg S. 169. 
29 Datenquelle für die Jahre 1993-98: Maurer 2001, für 1999-2001: Eurorecht Infobase 
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2.3.3 Rechtssetzungsverfahren der EU 

Das europäische Rechtssystem hat seine Ursprünge in einer staatsvertraglichen 

Gemeinschaft. Dies wurde oft als undemokratische Grundstruktur kritisiert, da die Bürger 

nur indirekt über nationale Wahlen Einfluss auf die Gemeinschaftspolitik nehmen konnten. 

Als Folge dieser Kritik sind bei jedem weiteren EU-Vertrag die Rechte und 

Kontrollfunktionen des Parlamentes als einziges direkt durch das Volk gewähltes Organ 

erweitert worden. Zur Zeit gibt es 3 Rechtssetzungsverfahren: das 

Mitentscheidungsverfahren, das Anhörungsverfahren und das Zustimmungsverfahren. 

Der Hauptunterschied besteht in den jeweiligen Befugnissen des Parlaments und des 

Rates. 

 
 

Abb. 2.3.3.1: Das Mitentscheidungsverfahren in der EU 
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Das Mitentscheidungsverfahren teilt die Legislativgewalt zwischen Parlament und Rat. 

Die Kommission übermittelt ihren Vorschlag an beide Organe, die ihn in zwei aufeinander 

folgenden Lesungen erörtern. Falls kein Konsens erreicht wird, versucht ein 

Vermittlungsausschuss, der je zur Hälfte aus Vertretern des Rates und des Parlaments 

besteht,  eine Einigung zu erzielen. Daraufhin wird der angenommene Text dem 

Parlament und dem Rat in dritter Lesung zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt. 

Beim Anhörungsverfahren übermittelt die Kommission dem Rat und dem Parlament 

einen Vorschlag. Daraufhin ersucht der Rat das Parlament und andere Einrichtungen wie 

die Ausschüsse offiziell um eine Stellungnahme, die je nach Inhalt des Vorschlags 

obligatorisch oder optional ist. Das Parlament kann den Vorschlag billigen, ablehnen oder 

eine Abänderung beantragen. Im letzteren Fall prüft die Kommission die 

Änderungsvorschläge. Werden Änderungsvorschläge angenommen, übermittelt die 

Kommission den überarbeiteten Vorschlag erneut dem Rat, der den Vorschlag 

verabschieden oder erneut ändern kann. Bei einer Änderung ist eine Einstimmigkeit zur 

Annahme erforderlich. 

Das Zustimmungsverfahren ist bei einigen wichtigen Beschlüssen notwendig. Der Rat 

muss dabei die Zustimmung des Parlaments einholen. Das Verfahren verläuft ähnlich wie 

das Anhörungsverfahren, jedoch kann das Parlament einen Vorschlag nur akzeptieren 

oder ablehnen, aber nicht abändern. Die Zustimmung erfordert eine absolute Mehrheit im 

Parlament.  

Durch zukünftige Änderungen am Vertragswerk der EU werden diese Verfahren zu 

modernisieren sein, um eine Verfahrenslähmung bei zukünftig 25 oder mehr EU-

Mitgliedstaaten zu verhindern. 

Wohin dieser Weg auch im Kontext der EU-Verfassung führen wird, ist derzeit noch nicht 

abzusehen. 
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2.4 Relevante Richtlinien für den Bau- und Planungssektor 

Im Folgenden sollen die wichtigsten bau- und planungsrelevanten Richtlinien vorgestellt 

werden. Diese sind in die Themenbereiche öffentliche Vergabe, berufliche Anerkennung, 

Umwelt- und Klimaschutz und sonstige Richtlinien kategorisiert. 

 

2.4.1 Vergaberichtlinien 

Zur Durchsetzung und Förderung des Europäischen Binnenmarktes existieren eine Reihe 

von Vergabe- und Überwachungsrichtlinien, die die Vergabeverfahren bei öffentlichen 

Aufträgen regeln. Am 30. April 2004 wurden im Amtsblatt der EU zwei grundlegend neue 

Vergaberichtlinien veröffentlicht, die die bisherigen Vergaberichtlinien ersetzen: 

 

- die Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von 31. 

März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge  

- die Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von 31. 

März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 

Bereich der Wasser-, Energie-, und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
 
 
Vergaberichtlinie für öffentliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

Die neue Richtlinie 2004/18/EG ersetzt folgende bisher geltenden Richtlinien: 

- Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 92/50/EWG30 

- Lieferkoordinierungsrichtlinie 93/36/EWG31 

- Baukoordinierungsrichtlinie 93/37/EWG32 

Die Richtlinie regelt die Vergabe von öffentlichen Aufträgen oberhalb eines definierten 

Schwellenwertes. Unter die Richtlinie fallen Bauaufträge, auch im Dienstleistungsbereich 

Architektur- und Ingenieurleistungen (ausgenommen sind die Anwendungsbereiche der 

Sektorenrichtlinie) und der Kauf, die Miete oder die Pacht von Waren (Lieferaufträge). 

Sie regelt die Abläufe und Anwendung von offenen, nicht offenen und 

Verhandlungsverfahren. Die Verfahren und Inhalte aller Koordinierungsrichtlinien werden 

gesondert in Kapitel 2.5 erläutert. 

                                            
30  Volltext der Richtlinie unter 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31992L0050&mo
del=guichett, 19.02.04 

31  Volltext der Richtlinie unter 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31993L0036&mo
del=guichett, 19.02.04 

32  Volltext der Richtlinie unter 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31993L0037&mo
del=guichett, 19.02.04 
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Aus der Richtlinie ergeben sich für öffentliche Auftraggeber folgende Schwellenwerte: 

- 162.000 € bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bei zentralen 

Regierungsbehörden als Auftraggeber 

- 249.000 € bei sonstigen öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

- 6.242.000 € bei Bauaufträgen unabhängig vom Auftraggeber 

Die Berechnungsverfahren der Auftragssumme sind jeweils einzeln für Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge definiert. Werden Bauverträge, zu denen auch anteilig 

Planungsleistungen gehören können, in Lose eingeteilt, können wie bisher auch Lose 

unter 1.000.000 € von der Richtlinie ausgeschlossen werden, wenn sie 20 % der 

Gesamtkosten nicht überschreiten. Das Gleiche gilt analog für Dienstleistungsaufträge bei 

Losen unter 80.000 €. 

 

Vergaberichtlinie für öffentliche Aufträge im Sektorenbereich  

Die neue Richtlinie 2004/17/EG ersetzt die Richtlinie 93/38/EWG33. Sie regelt das 

Verfahren zur Vergabe durch öffentliche Auftraggeber im Bereich von öffentlichen Liefer-, 

Bau- und Dienstleistungsaufträgen in den Bereichen: 

- Gas, Wärme, Elektrizität 

- Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 

- Verkehrsleistungen (Schiene, Straßenbahn, Bus etc.) 

- Erdöl, Gas, Kohle, feste Brennstoffe 

- Beförderung im Luft-, See- und Binnenschiffsverkehr 

- Postdienste 

Die Schwellenwerte werden auf 499.000 € bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und 

auf 6.242.000 € bei Bauaufträgen festgesetzt. Ebenso wie bei der vorigen Richtlinie gibt 

es Ausnahmen und Reduzierungen des Schwellenwertes z. B. bei der Losvergabe. 

 

Überwachungsrichtlinie 

Die Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im 

Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge34 enthält Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Anwendung von Nachprüfungsverfahren der im Rahmen 

der Liefer- und Baukoordinierungsrichtlinien vergebenen öffentlichen Liefer- und 

                                            
33 Volltext der Richtlinie unter 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31993L0038&mo
del=guichett, 19.02.04 

34 Volltext der Richtlinie unter 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31989L0665&mo
del=guichett, 19.02.04 
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Bauaufträge. Durch die Dienstleistungsrichtlinie von 1992 wurde der Bereich der 

Dienstleistung miteinbezogen. 

 

Sektoren-Überwachungsrichtlinie35 

Die Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die 

Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor enthält Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Bereiche Energie-, Wasser- und Verkehrsversorgung 

sowie Telekommunikation.  

 

2.4.2 Richtlinien zur beruflichen Anerkennung 

In der EU wurden Maßnahmen getroffen, um die Dienstleistungs- und 

Niederlassungsfreiheit auch im Bereich von qualifizierten Berufen durchzusetzen. So gilt 

bei der Anerkennung von Hochschuldiplomen die Richtlinie 89/48/EWG, bei der 

Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise wie Prüfungszeugnisse, Diplome und 

anderer erbrachter Qualifikationen die Richtlinie 92/51/EWG. Im Bereich der Heilberufe, 

der Architektur und für einige andere reglementierte Berufsgruppen existieren spezielle 

Richtlinien zur automatischen Anerkennung. Für Architekten und Ingenieure ist die 

Architektenrichtlinie 85/384/EWG vom 10.Juni 1985 maßgebend.36 

 

Architektenrichtlinie 

Die Richtlinie 85/384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 für die gegenseitige 

Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf 

dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen 

Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr 

wurde eingerichtet, um eine einheitliche Qualität der Ausbildung im Bereich der 

Architektur zu erreichen und um die Berufsausübung für europaweit planende Architekten 

und Ingenieure zu erleichtern.  

Voraussetzung für die Berufsausübung in einem anderen EU-Land ist der Nachweis ihrer 

Qualifikation. Es muss hierzu ein Antrag gestellt werden, in dem eindeutig benannt ist, 

welchen Beruf der Architekt/Ingenieur im Aufnahmestaat ergreifen möchte. Aufgrund der 

in der Richtlinie aufgeführten einzelstaatlichen institutionellen Organisationen 

                                            
35  Vgl. Nachprüfungsverfahren: Bereiche Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Verkehr 
     und Telekommunikation, 
     http://www.europa.eu.int/scadplus/printversion/de/lvb/l22006b.html, 12.10.03 
36  Vgl. W. Kromik, Das Architekturbüro, Düsseldorf 1999 S. 60 
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(Universitäten, Fachhochschulen, Ingenieurschulen, Kunsthochschulen, Akademien, 

polytechnischen Schulen etc.) sind die Absolventen dieser Schulen automatisch zur 

Ausübung der Architektentätigkeit in allen Mitgliedstaaten der EU befähigt. Die 

Mitgliedstaaten informieren sich untereinander und die Kommission über die in ihren Staat 

ausgestellten Diplome, Prüfzeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise.37 

 

2.4.3 Richtlinien im Umwelt- und Klimaschutzbereich 

Neben vielen Richtlinien, die sich mit Gewässerschutz, Schadstoffreduzierung und 

Klimaschutz beschäftigen, ist für den Bau- und Planungsbereich hauptsächlich die neue 

Gebäuderichtlinie relevant. Die Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wird 

in den nächsten Jahren für eine Vereinheitlichung von Bewertungs- und 

Berechnungsverfahren für den Energieverbrauch von Gebäuden sorgen. Sie wird auf 

Grundlage des Kioto - Protokolls eine europaweite Senkung des Energiebedarfs 

herbeiführen und schreibt einen Energiepass für Gebäude vor. 

 

2.4.4 Sonstige relevante Richtlinien 

Bauproduktenrichtlinie  

Die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte38 (zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) versucht eine Vereinheitlichung der 

europaweiten Produktvorschriften und deren Spezifikationen zu erreichen. Sie regelt 

einheitliche europaweite Gütesiegel für Bauprodukte und sorgt für die gegenseitige 

Anerkennung technischer Vorschriften in den Mitgliedstaaten. 

Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr, das Inverkehrbringen und die Verwendung 

von Produkten, die dieser Richtlinie entsprechen, auf ihrem Gebiet nicht behindern. 

Unter den Begriff der technischen Spezifikation fallen die Normen und technischen 

Zulassungen auf nationaler Ebene. Diese werden in europäische harmonisierte Normen 

umgewandelt. Werden diese Normen erfüllt, darf ein Produkt das EG-Konformitätszeichen 

tragen. Im Rahmen des Prüfverfahrens der europäischen technischen Zulassung können 

auch Produkte, die zuvor weder einer anerkannten nationalen Norm noch einer 

harmonisierenden Norm entsprachen, das Konformitätszeichen verliehen werden.39  

                                            
37  Vgl. Architektur: gegenseitige Anerkennung der Architektur-Diplome, 

    http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/123022.htm, 24.05.2003 
38  Volltext der Richtlinie unter 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31989L0106&mo
del=guichett, 19.02.04 

39  Vgl. Müller et al., S.9f. 
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Baustellenrichtlinie 

Die Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte 

oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz 40 versucht die Gefahr von Arbeitsunfällen auf Baustellen zu 

reduzieren. Die Richtlinie schreibt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 

auf Baustellen vor. Ebenso muss ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

ausgearbeitet werden.  

 

Entsendungsrichtlinie 

Die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 

Dienstleistungen41 versucht, die Offenheit des Binnenmarktes im Dienstleistungsbereich 

zu erhöhen. 

Die Dienstleistungsfreiheit gibt Unternehmen die Möglichkeit, eigene Arbeitnehmer für 

einen begrenzten Zeitraum im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in ein 

anderes EU-Land zu entsenden. Die Richtlinie regelt insbesondere die Rechtswahl, die 

Gültigkeit von Tarifverträgen des Entsendungslandes und garantiert Schutzbedingungen 

und Mindeststandards wie beispielsweise Mindestlohnsätze und bezahlten 

Mindesturlaub.42  

 

Klauselrichtlinie 

Die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen43 regelt die Rechtsgültigkeit von Vertragsklauseln und allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Sie soll Vertragsbestandteile, die gegen Treu und Glauben 

verstoßen, oder unverhältnismäßige Benachteiligungen z.B. von privaten Bauherrn bei 

Architektenverträgen verhindern. 

                                            
40  Volltext der Richtlinie unter 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31992L0057&mo
del=guichett, 19.02.04 

41 Volltext der Richtlinie unter 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31996L0071&mo
del=guichett, 19.02.04 

42  Vgl. http://europa.eu/int/infonet/library/i/9671ce/de.htm, 30.05.03 
43 Volltext der Richtlinie unter 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31993L0013&mo
del=guichett, 19.02.04 
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2.5 Öffentliche Vergaben in der EU 

Um den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten, Diskriminierungen 

ausländischer Anbieter zu unterbinden und den europäischen Binnenmarkt zu beleben, 

wurden in Kap. 2.4.1 beschriebenen Vergaberichtlinien herausgegeben. Angesichts des 

wirtschaftlichen Stellenwerts dieses Sektors stellt die Liberalisierung der nationalen 

Beschaffungsmärkte eine wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes dar. Im Folgenden werden die Vorgaben der 

Richtlinien erläutert. 

 

2.5.1 Öffentliche Aufträge 

Unter den Begriff des öffentlichen Auftrages fallen sämtliche Arbeiten, sowie der Erwerb 

von Dienstleistungen und Gütern, die durch öffentliche Unternehmen und Verwaltungen 

beauftragt werden. Im Jahr 2000 betrug der Anteil rund 14 % (ca.1000 Mrd. Euro) am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) der gesamten europäischen Union. Das Auftragsvolumen 

verteilt sich dabei relativ gleichmäßig auf die Sektoren Dienstleistung, Warenlieferung und 

Bauleistung. Zudem spricht man von Bau- oder Dienstleistungskonzessionen, wenn 

die Gegenleistung in der Nutzung des Bauwerks oder der Dienstleistung besteht. 

Öffentliche Aufträge definieren sich also durch die Auftraggeber. Man unterschiedet dabei 

öffentliche Auftraggeber im Allgemeinen und Sektorenauftraggeber. 

Unter den Begriff der öffentlichen Auftraggeber fallen folgende Einrichtungen: 

- Gebietskörperschaften (Staat, Länder, Kommunen) 

- vom Staat oder Ländern verwaltete Anstalten und Stiftungen  

- Personen öffentlichen Rechts, wie Kammern, Universitäten 

- Unternehmen zur Erfüllung nicht gewerblicher, im Allgemeininteresse liegender 

Aufgaben (finanzielle Anteil durch Gebietskörperschaft muss überwiegen) 

- Sondergesellschaften, die gesetzlich erwähnt werden 

- Private Auftraggeber bei Bauaufträgen (natürliche oder juristische Personen des 

privaten Rechts), wenn die Aufträge mit mehr als 50% aus staatlichen 

Fördergeldern finanziert werden 

Sektorenauftraggeber sind alle öffentlichen und teilweise nicht-öffentlichen 

Auftraggeber, die in den Bereichen Gas, Wasser, Trinkwasser oder Strom tätig sind, 

sowie als Betreiber von Häfen, Flughäfen oder Netzen mit behördlichen Auflagen 

auftreten (z.B. Schienenverkehr, Busbetriebe, Telekommunikationsnetzbetreiber, 

Kabelnetzbetreiber). 
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2.5.2 Öffentliches Vergabewesen 

Bei der Auftragsvergabe hat sich der öffentliche Auftraggeber an eine Reihe von 

Vergabegrundsätzen zu halten. Dazu gehört der Grundsatz, dass möglichst vielen Bietern 

die Option eröffnet werden muss, ihre Leistungen anzubieten (Gebot der Losvergabe). 

Um auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre 

Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, sollen umfangreiche Aufträge in Form von 

Fach- und Teillosen vergeben werden. 
Grundsätzlich muss der öffentliche Auftraggeber alle Bieter unabhängig von der 

Nationalität gleich behandeln (Gleichbehandlungsgebot). Die Auswahlkriterien zur 

Ermittlung des besten Auftragnehmers sind einzig Leistungsfähigkeit, Fachkompetenz 

und Zuverlässigkeit. Vergabefremde Kriterien dürfen nicht bzw. nur dann angewandt 

werden, wenn sie gesetzlich verankert sind.  Öffentliche Aufträge sollen grundsätzlich an 

den wirtschaftlich günstigsten Bieter vergeben werden.  

Nachverhandlungen über den Angebotspreis oder sonstige vertragliche Veränderungen 

sind grundsätzlich verboten (Verhandlungsverbot). Ausnahmen für 

Auftraggeberverhandlungen sind Gespräche zur Beseitigung von Zweifeln oder 

Unklarheiten über die Leistungen des Bieters. 

Oberhalb des Schwellenwertes besteht eine europaweite Veröffentlichungspflicht für 

alle Vergabeentscheidungen. Die Veröffentlichung geschieht beim Amt für amtliche 

Veröffentlichungen und wird in der Datenbank TED der Europäischen Union allen 

Bewerbern zugänglich gemacht. Grundsätzlich besteht ein Rechtsschutz für den Bieter 

durch Gerichte, Vergabekontrollinstanzen, Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof und 

die EU-Kommission. 

 

2.5.3 Schwellenwerte 

Um den Aufwand bei den Vergabeverfahren in ein angemessenes Verhältnis zum 

Auftragsvolumen zu setzen, wurde die obligatorische Anwendung der Vergaberichtlinien 

von Schwellenwerten abhängig gemacht. Die Schwellenwerte gelten grundsätzlich netto 

ohne Mehrwertsteuer (s. Kapitel 2.4.1). Die EU-Schwellenwerte werden alle 2 Jahre an 

die WTO-Verpflichtungen angepasst. Oberhalb dieser Grenze ist die Anwendung der EU-

Richtlinien zwingend, unterhalb dieser Schwellenwerte gelten die europäischen 

Vergabevorschriften nicht, können aber optional angewendet werden. Ansonsten gelten 

weiterhin die nationalen Vorschriften.  
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2.5.4 Vergabeverfahren 

Man unterscheidet folgende verschiedene Arten von Vergabeverfahren: das offene, das 

nicht offene und das beschränkte Verfahren, der wettbewerbliche Dialog und 

Wettbewerbe allgemein. Der öffentliche Auftraggeber kann grundsätzlich nur frei zwischen 

offenem und nichtoffenem Verfahren wählen. Das Verhandlungsverfahren kommt nur 

unter speziellen Vorraussetzungen zur Anwendung. 

 

 
Abb. 2.5.1.1: Vergabeverfahren über dem Schwellenwert 

 

Beim offenen Verfahren können sich alle Marktteilnehmer ohne Teilnehmerbegrenzung 

bewerben. Über das Angebot eines Teilnehmers darf nicht verhandelt werden. Beim 

offenen Verfahren darf ein Entgelt für die zugeschickten Vergabeunterlagen erhoben 

werden. 

Beim nicht offenen Verfahren fordert der Auftraggeber eine beschränkte Anzahl von 

Firmen zur Angebotsabgabe auf. Auch hier darf über das Angebot nicht verhandelt 

werden. 

Das Verhandlungsverfahren darf nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt 

werden. Wenn im offenen oder nichtoffenen Verfahren keine zu wertenden Angebote 

abgegeben wurden oder das Bauvorhaben so komplex ist, dass die zu erbringenden 

Leistungen objektiv nicht eindeutig beschrieben werden können, ist nach vorheriger 

Bekanntgabe ein Verhandlungsverfahren möglich. Auf diese Bekanntgabe kann wiederum 

verzichtet werden, wenn das Bauvorhaben der Geheimhaltung unterliegt, es aus 

Patentschutzgründen nur von einem Anbieter ausgeführt werden kann oder ein 
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bestehender Auftrag um nicht mehr als 50 % erweitert wird. Es ist auffällig, dass in 

einigen Ländern wie in Deutschland die Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei der 

Vergabe von Architektur- oder Ingenieurdienstleistungen trotz eindeutiger 

Beschränkungen in der Regel benutzt und auch national abgesichert wird. 

Zusätzlich zu den drei klassischen Verfahren nennt die Richtlinie den wettbewerblichen 

Dialog und allgemein Wettbewerbe. Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren, bei 

dem sich alle Wirtschaftsteilnehmer um die Teilnahme bewerben können und bei dem der 

öffentliche Auftraggeber im Dialog mit den Bewerbern eine oder mehrere Lösung 

herausarbeiten lässt. Dieses Verfahren ist zulässig bei besonders komplexen Aufträgen, 

bei denen die Vergabe im offenen oder nichtoffenen Verfahren nicht möglich ist. 

Wettbewerbe hingegen sind Auslobungsverfahren, die insbesondere auf den Gebieten 

der Raum- und Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens eine Planung zu 

verschaffen, deren Auswahl durch vergleichende Beurteilung durch ein Preisgericht fällt. 
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2.6 Berufliche Anerkennungsverfahren für Architekten und 

Ingenieure 

Im Bereich der Dienstleistung kann man meist nur dann in einem anderen EU-Land 

seinen Beruf ausüben, wenn man seine Qualifikation nachgewiesen hat. Hierzu muss der 

Betreffende einen Antrag stellen, aus dem klar hervorgeht, welchen Beruf er im 

Aufnahmestaat ausüben will. Die Hürden sind für Diplomingenieure im Bereich der 

Architektur oder des Bauingenieurwesens leicht zu überwinden, da hier eine Richtlinie zur 

automatischen Anerkennung existiert. Für Architekten und Ingenieure ist die 

Architektenrichtlinie 85/384/EWG vom 10.Juni 1985 (in Kap. 2.4.2 beschrieben) 

maßgebend.  
 
 
2.6.1 Reglementierte Berufe 

Der Beruf des Architekten oder des Ingenieurs ist ein reglementierter Beruf. 

Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind zwar ein gemeinschaftliches 

Grundprinzip, jedoch bei einigen Berufsgruppen aufgrund nötiger Qualifikationen 

reglementiert. So ist zur Berufsausübung die Existenz eines Abschlusses oder einer 

gewissen beruflichen Qualifikation nötig, welche die rechtlich notwendige Grundlage 

bildet, um den betreffenden Beruf ausführen zu dürfen. 

 

2.6.2 Berufliche Anerkennung 

Die berufliche Anerkennung zur Ausübung eines reglementierten Berufs unterliegt dem 

Gemeinschaftsrecht. Ist ein Antragsteller im Herkunftsland berechtigt, seinen Beruf 

aufgrund seiner innerstaatlichen Qualifikation auszuüben, so  muss auch das 

Aufnahmeland die Berufsausübung gestatten. Dies kann auch in dem Fall gelten, wenn im 

Herkunftsland kein Diplom zur Ausübung nötig ist, das Zielland aber ein innerstaatliches 

Diplom vorsieht. Grundlage ist das Vorhandensein der Befähigungsnachweise zur 

Ausübung des Berufes im Heimatland. Unterliegt der Antragsteller durch sein Diplom oder 

seine Qualifikation einer Richtlinie mit automatischer Anerkennung, so kann er EU-weit 

seinen Beruf ausüben. Die allgemeine Anerkennung von Hochschuldiplomen regelt die 

Richtlinie 89/48/EWG. Die Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise wie 

Prüfungszeugnisse, Diplome und anderer erbrachter Qualifikationen ist in der Richtlinie 

92/51/EWG geregelt. 
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2.6.3 Anerkennung des akademischen Titels 

Im Gegensatz zur Berufsausübung ist die Anerkennung eines in einem Mitgliedsstaat 

erworbenen akademischen Titels durch Hochschulen eines anderen Mitgliedsstaates der 

EU ausschließlich durch Länderrechte geregelt. Da Gemeinschaftsrecht dabei keine 

Anwendung findet, entscheiden nationale Stellen über die Anerkennung eines Titels wie 

dem des Architekten. So kann der Beruf des Architekten oder des Ingenieurs zwar in allen 

Ländern ausgeübt werden, der jeweilige Titel in dem Land aber nicht automatisch 

übernommen werden.  

 

2.6.4 Verfahren nach Architektenrichtlinie 

Auf Grundlage der Architektenrichtlinie ist zur Berufsaufnahme in einem anderen EU-

Mitgliedstaat nur nachzuweisen, dass die eigene erworbene Qualifikation unter diese 

Richtlinie fällt. In der Architektenrichtlinie sind im Anhang alle Qualifikationen und 

Abschlüsse in den Mitgliedstaaten aufgelistet, die der automatischen Anerkennung 

entsprechen. Aufgrund unterschiedlicher Ausbildungsbezeichnungen und sprachlicher 

Barrieren ist es aber manchmal nötig, sich bei den zuständigen Behörden im Heimatland 

eine international anerkannte Ausbildungsbescheinigung ausstellen zu lassen.  

Für die erstmalige Aufnahme einer wirtschaftlichen Tätigkeit in Form einer dauerhaften 

Ausübung (Niederlassungsfreiheit) kann vom Aufnahmemitgliedsstaat gemäß Kapitel V 

Art.17. Abs.1 ein Zuverlässigkeitsnachweis gefordert werden. Existiert dieser Nachweis im 

Heimatland nicht, ist alternativ eine von Justiz- oder Verwaltungsbehörden eidesstattlich 

verfasste Erklärung (z.B. Polizeiliches Führungszeugnis) vorzulegen. Ansonsten müssen 

bei einem Daueraufenthalt die gleichen berufsbedingten Formalitäten wie 

Kammermitgliedschaft und Versicherungspflicht beachtet werden. 

Bei einer lediglich zeitlich begrenzten Berufsausübung im Ausland 

(Dienstleistungsfreiheit) kann gemäß Art.22 Abs.1 der Aufnahmestaat zur möglichen 

Anwendung von lokalen Disziplinarvorschriften eine vorübergehende, automatisch 

eintretende Eintragung oder Pro-forma-Mitgliedschaft bei einem Berufsverband fordern, 

sofern dadurch die Dienstleistung in keiner Weise verzögert oder erschwert wird. Auch 

eine vorangehende Anzeigepflicht der zu erbringenden Dienstleistung kann vom 

Aufnahmestaat verlangt werden.  
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Für beide Fallgruppen (Dienstleistung und Niederlassung) kann der Aufnahmestaat 

verlangen, dass der Antragsteller : 

- eidesstattliche Nachweise erbringt, dass er im Herkunftsland  in der Vergangenheit 

nicht in Konkurs gefallen ist. 

- über die finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, die zu Erbringung der geplanten 

Dienstleistungen nötig ist. 

- über die im Aufnahmestaat nötige Berufshaftpflichtversicherung verfügt und 

gegebenenfalls eine Bescheinigung des heimischen Versicherungsträgers 

erbringt, in der die im Aufnahmestaat geforderten  Versicherungsgarantien 

abgedeckt sind. 

 

2.6.5 Änderungen durch die Novellierung 

Derzeit wird ein Richtlinienvorschlag diskutiert, der einzelne Dienstleistungsrichtlinien 

zusammenfassen wird. Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen KOM/2002/0119 wurde 

bereits im Rat diskutiert und vom Parlament mit Änderungswünschen in der 1. Lesung 

versehen.44 Zu dem Richtlinienvorschlag gehört auch die Architektenrichtlinie. In Anhang 

V.7 werden einerseits die Kenntnisse und Fähigkeiten andererseits anerkannte 

Ausbildungsnachweise für Architekten aufgeführt.45 

 

 
44 Werdegang des Richtlinienvorschlags unter http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=172279, 

20.02.04 
45 Volltext des Vorschlags unter http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg 

=de&numdoc=52002PC0119, 20.04.04 
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2.7 Europäische Normung 

Da die volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung der technischen Normung immer 

größer wird, wurde neben der internationalen und nationalen auch auf europäischer 

Ebene eine Normungsinstanz eingerichtet.  

Die europäische Normung ist eine freiwillige Tätigkeit von europaweiten 

Interessenparteien und nicht direkt in die europäische Union eingebunden. Offiziell 

anerkannte Normungsinstitute auf EU-Ebene sind: 

 

- CEN  Europäisches Komitee für Normung 

- CENELEC Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

- ETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsstandard 

 

Auf internationaler Ebene sind u.a. folgende Norminstitute tätig: 

 

- ISO International Organization for Standardization 

- IEC International Electrotechnical Commission 

- ITU International Telecommunication Union  

 

Beim CEN wurden bisher 9406 Normen verfasst und 6772 sind in der Vorbereitung (Stand 

Dez. 2003).46 

Für die europäische Normung im Bauwesen ist hauptsächlich das CEN zuständig, 

allerdings vertreibt es selber keine Normen. Die europäischen Normen sind nur als 

nationale Umsetzungen über die CEN-Mitgliedsorganisationen erhältlich. Die Umsetzung 

der europäischen Normung unterliegt den nationalen Normungsinstituten.47  

 

 
46  Vgl. http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm, 21.02.04 
47  Vgl. T. Zubke-von Thünen, Technische Normung in Europa, Berlin 1999 S. 631 
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Folgende Normungsinstitute sind offiziell anerkannt: 

 

Mitgliedsstaat Nationale Normungsinstitute 

Belgien IBN/BIN - Institut belge de normalisation 
CEB/BEC – Comité électrotechnique belge 

Dänemark DS – Dansk Standard 
NTA – Telestyren, National Telecom Agency 

Deutschland DIN – Deutsches Institut für Normung 
DKE – Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 

Griechenland ELOT - Hellenic Organization for Standardization  
Estland EVS - Estonian Centre for Standardisation 
Finnland SFS – Suomen Standardisoimisliitto 

THK / TFC - Telehallintokeskus 
Frankreich AFNOR – Association francaise de normalisation 

UTE – Union technique de l’électricité 
Großbritannien BSI – British Standard Institution 

BEC – British Electrotechnical Committee 
Irland NSAI – National Standards Authority of Ireland 

ETCI – Electrotechnical Council of Ireland 
Italien UNI – Ente nazionale italiano die unificazione 

CEI – Comitato elettrotecnico italiano 
Lettland LVS - Latvian Standards Ltd 
Litauen LST - Lithuanian Standards Board 
Luxemburg ITM – Inspection du travail et des mines 

SEE – Service de l’énergie de l’État 
Malta MSA - Malta Standards Authority 
Niederlande NNI – Nederlands Normalisatieinstituut 

NEC – Nederlands Elektrotechnisch Comité 
Österreich ON – Österreichisches Normungsinstitut 

ÖVE – Österreichischer Verband für Elektrotechnik 
Polen PKN - Polish Committee for Standardization 
Portugal IPQ – Instituto Portugues da Qualidade 
Schweden SIS – Standardiseringen i Sverige 

SEK – Svenska elektriska kommissionen 
Schweiz SNV - Schweizerische Normen-Vereinigung 

SEV - Swiss Electrotechnical Committee 
Slowakische 
Republik 

SUTN - Slovak Standards Institute 
SEV - Slovak Electrotechnical Committee  

Spanien AENOR – Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion 
Tschechische 
Republik 

CSNI - Czech Standards Institute 

Ungarn MSZT - Hungarian Standards Institution 
Zypern CYS - Cyprus Organization for Standards and Control of Quality 
Tab. 2.7.0.1: Normungsinstitute der europäischen Mitgliedstaaten 
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2.8 Europäische Interessenvertretungen und Dachverbände 

Auf europäischer Ebene haben sich viele nationale Verbände und Vereine zu 

Dachverbänden und Interessengemeinschaften zusammengeschlossen. So hat sich eine 

vielfältige Verbandsstruktur entwickelt.  

 

2.8.1 Interessenvertretungen der Architekten 

Der größte europäische Dachverband im Architekturbereich ist der Architects' Council of 

Europe (ACE). Er vertritt die Interessen von rund 350.000 europäischen Architekten und 

deren Verbände (s. Tab.2.8.1.1). Der ACE wurde im Jahr 1990 durch Zusammenschluss 

des Committe of the Architects of the United Europe (CLAEU) und dem European Council 

of Architects (ECA) in Treviso/Italien gegründet. 48 

Ziele des ACE sind u.a. die Schaffung grenzüberschreitender Kontakte und Konzepte wie 

auch die Förderung des freien europäischen Dienstleistungsverkehrs. Er vertritt die 

Interessen der europäischen Architekten gegenüber den EU-Organen. Die Präambel 

enthält folgende Ziele und Aufgaben des ACE: 

- Erhaltung und Entwicklung von Qualität in der Architektur als gesellschaftliches 

Anliegen und wesentliches Ziel des Architekten  

- vollständige Durchsetzung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit der 

Architekten nach den Bestimmungen der EG-Richtlinie 85/384 innerhalb der EU 
- Gewährleistung der bestmöglichen Ausbildung der Architekten nach Art. 3 EG-RL 

85/384, um die Kompetenz und Qualität des Berufsstandes zu wahren. 
- Wahrung von Unabhängigkeit und Integrität als wesentlicher Bestandteil für die 

ordnungsgemäße Ausübung des Architektenberufs.49 

 

Mitglieder im ACE sind: 

 

Staat Abk. Organisation Adresse  
CNOA 
 

Conseil National de l´Ordre des 
Architectes 

160, rue de Livourne, bte. 2 
B - 1000 Bruxelles 

Belgien 
 

FAB Fédération Royale des Sociétés 
d´Architectes de Belgique 

Rue Ernest Allard, 21 
B - 1000 Bruxelles 

AAR Ansatte Arkitekters Rad Strandgade 27 a 
DK - 1401 Kopenhagen K 

AA Akademisk Arkitekforening 
The Architect's Association of 
Denmark 

Strandgade 27 a 
DK - 1401 Kopenhagen K 

Dänemark 

PAR Praktiserende Arkitekters Rad Strandgade 27 a 
DK - 1401 Kopenhagen K 

                                            
48  Vgl. http://www.ace-cae.org/Public/Content/EN/abo/str/structure.html, 22.02.04 
49  Vgl. W. Kromik, Das Architekturbüro, Düsseldorf 1999 S. 32f. 



Kapitel 2.8 
 

42 

 
BAK Bundesarchitektenkammer Askanischer Platz 4 

D - 10963 Berlin 
BDA Bund Deutscher Architekten Köpenicker Straße 48 - 49 

D - 10179 Berlin 
BDB Bund Deutscher Baumeister Willdenowstraße 6 

D - 12203 Berlin 

Deutschland 

VFA Vereinigung Freischaffender 
Architekten Deutschlands 

Turmstraße 33 
D - 10551 Berlin 

Estland  The Union of Estonian 
Architects 

29 Lai Str. 
EE - 10133 Tallinn 

Finnland SAFA Finnish Association of 
Architects 

Erottajankatu 15-17 A 
SF - 00130 Helsinki 

CNOA Conseil National de l´Ordre des 
Architectes 

9, rue Borromée 
F - 75015 Paris 

SA Syndicat d'Architecture 1, rue du groupe Manouchian 
F - 75020 Paris 

Frankreich 

UNSFA Union Nationale des Syndicats 
Francais d´Architectes 

26 Bd Raspail 
F - 75007 Paris 

CTG Chambre Technique des Grèce
 

4 Karageorgi Servias 
GR - 10248 Athen 

Griechenland 

SADAS Association des Architectes 
Diplomés 

15 Vrisakiou & Kladou 
GR - 10555 Athen 

ARB Architect's Registration Board 
 

8, Weymouth Street 
W1N 3FB London 

Großbritannien 

RIBA Royal Institute of British 
Architects 

66, Portland Place 
GB - London W1B 1AD 

Irland RIAI The Royal Institute of the 
Architects of Ireland 

8, Merrion Square 
IRL- Dublin 2 

Italien CNA Consiglio Nazionale degli 
Arachitetti 

Via S. Maria dell´Anima 10 
I - 00186 Roma 

Lettland  The Latvia Association of 
Architects 

Toran iela 11 
LV - 1050 Riga 

Litauen  Architects Association of 
Lithuania 

Kalvariju g. 1 
2600 Vilnius 

Luxemburg OAI Ordre des Architectes et 
Ingénieurs-Conseils de 
Luxembourg 

8, rue J. Engling 
L - 1466 Luxembourg 

Malta KTP Kamra tal-Periti 
The Professional Centre 

Sliema Road 
GZR 06 Malta 

BNA Bond van de Nederlandse 
Architecten 

Keizergracht 321 
NL- 1000 GP Amsterdam 

Niederlande 

SBA Stichting Bureau 
Architectenregister 

Nassauplein 24 
NL - 2508 CE Den Haag 

Norwegen  Norske Arkitekters 
Landsforbund 

Josefines Gate 34 
N - 0351 Oslo 

Österreich BAIK Bundeskammer der 
Architekten- und 
Ingenieurkonsulenten 

Karlsgasse 9 
A - 1040 Wien 

Polen 
 

SARP Stowarzyszenie Architektów 
Polskich 

Ul. Foksal 2 
PL - 00-950 Warzawa 

Portugal OA Ordem Dos Arquitectos Travessa do Carvalho 23 
P - 1249-003 Lisboa 

Rumänien  The Chamber of Romanian 
Architects 

Str. Acedemiei nr. 18-20 
RO - 70109 Bukarest 1 

Schweden  Sveriges Arkitekter 
 

Wirwachs Malmgärd, Box 9225 
S-10273 Stockholm 

Schweiz CSA Conférence Suisse des 
Architectes 

Case Postale 3009 
CH - 2001 Neuchâtel 
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Slowakische 
Republik 

 Slovakian Chamber of 
Architects 

Pànska 15 
SK - 81101 Bratislava 

Slowenien  Slovenian Chamber of 
Engineers - Section of 
Architects 

Dunajska 104/1 
SLO - 1000 Ljubljana 

Spanien CSCAE Superior Council of colleges of 
architects of spain 

Paseo de la Castellana 12, 4 Piso 
E - 28046 Madrid 

Südosteuropa ACCEE Architect's Council of Central & 
Eastern Europe 

Leonjiov Bulevar 12 
YU - 11070 Belgrad 

Tschechische 
Republik 

 Tschechische 
Architektenkammer 

Josefska 34/6 
CZ - 11800 Praha 1 

Türkei  Chamber of Architects of 
Turkey 

Konur Sokak 4 - Yenisehir 
TR - 06650 Ankara 

Ungarn AHCEA Association of Hungarian 
Consulting Engineers and 
Architects 

Krisztina krt. 99. 
H - 1016 Budapest 

Zypern   Cyprus Architects Association Office 109 
P.O. Box 5565 
1310 Nicosia 

Tab. 2.8.1.1: Mitglieder im ACE 

 

2.8.2 Interessenvertretungen der Ingenieure 

Die European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) vertritt 

Beratende Ingenieure auf europäischer Ebene.  Mit rund 10.000 Unternehmen aus 25 

nationalen Verbänden repräsentiert der Verband über 40 % der beratenden Ingenieure 

Europas. Die Mitgliedsverbände unterliegen dem Code of Conduct50, der die Qualität der  

Ingenieurdienstleistungen stetig verbessern soll. Der Verband berät die europäische 

Kommission bei Fragen zur Entwicklung von Richtlinien und anderen Legislativpaketen, 

die das Ingenieurwesen betreffen, und ist Ansprechpartner zu Themen wie 

Qualitätssicherung bei der Ingenieurausbildung oder der Einbindung von Ingenieuren 

beim wirtschaftlichen Aufbau der mittel- und osteuropäischen Länder.  

Der Verband wurde im Mai 1992 durch Zusammenschluss des Comité Européen des 

Bureaux d´Ingénierie — CEBI und des Comité Européen des Ingénieurs Conseils — 

CEDIC gegründet.  

Eine weitere Vertretung der Ingenieure auf europäischer Ebene ist die Fédération 
Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI) 51. Sie wurde im Jahr 

1951 mit anfänglich sieben Mitgliedsstaaten gegründet und besteht mittlerweile aus mehr 

als 80 nationalen Ingenieurverbänden aus 27 Länder, so dass FEANI heute die 

Interessen von mehr als 1,5 Mio. Ingenieuren in Europa vertritt. FEANI ist offiziell von der 

Europäischen Kommission als Vertreter der Ingenieure in Europa anerkannt. Die 

                                            
50  Vgl. EFCA http://www.efcanet.org/about.html, 22.02.04 
51  Vgl. http://www.Euringclub.ch/HTM/What_is/feani_D.htm, 13.10.2003 und 
     http://www.interest-communities.de/online/tkglossar/FEANI.html, 13.10.03 
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Föderation hat ebenso einen Beraterstatus bei der UNESCO, UNIDO und dem 

Europäischen Rat.  

 

2.8.3 Interessenvertretungen der Bauwirtschaft  

Der Verband der Europäischen Bauwirtschaft - Fédération Internationale européene de 
la construction (FIEC) mit Sitz in Brüssel wurde 1905 in Frankreich gegründet. 

Insgesamt vertritt der FIEC 32 nationale Mitgliedsverbände aus 25 europäischen Ländern. 

Der FIEC veranstaltet jährlich Kongresse in den Metropolen Europas52. Zudem wird jedes 

Jahr ein Jahresbericht über die europäische Bauwirtschaft veröffentlicht53. 

Die negative baukonjunkturelle Entwicklung Mitte der neunziger Jahre und ein Minimum 

an Forschung im Bausektor führten 1995 zur Gründung des European Council for 
Construction Research, Development and Innovation (ECCREDI). Die über nationale 

Verbände vertretenen Mitglieder stammen aus allen Bereichen des Bauwesens (Hoch- 

und Tiefbauunternehmen, Baustoffhersteller und Zulieferer,  Planungs- und 

Konstruktionsbüros, etc.). Der ECCREDI verfügt über ein Netzwerk von mehr als 600 

Spezialisten aus Forschungszentren, Unternehmen und Universitätslabors, die an 

gezielten Forschungsprojekten arbeiten.54  

Neben den vorgestellten Verbänden gibt es eine Fülle von weiteren Verbänden und 

Interessengruppen, die sich teilweise auch auf spezialisierte Fachbereiche beschränken. 

Folgende Verbände sind zu nennen:  

- ECBP   European Council for Building Professionals 

- CEMBUREAU  The European Cement Association 

- ECCE    European Council of Civil Engineers 

- CEPMC   Council of European Producers of Materials for Construction 

- ECCS    European Convention for Constructional Steelwork 

- EAPA    European Asphalt Pavement Association 

- ENBRI   European Network of Building Research Institutes 

- FEHRL   Forum of Europ. National Highway Research Laboratories 

- EOTA    European Organization for Technical Approvals 

- und viele weitere 

 

 
52 FIEC Kongress 2004 in Prag http://www.fiec2004.org, 22.02.04 
53 Vgl. http://www.fiec.org/main.html, 22.02.04 
54 Vgl. http://www.eccredi.org/navigation/introduction_set.html, 22.02.04 
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2.9 Erweiterung der Europäischen Union 

 

Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die EU schon mehrfach erfolgreich 

erweitert worden:55 

1973  Dänemark, Irland und Großbritannien 

1981  Griechenland 

1985  Portugal, Spanien 

1995  Schweden, Finnland und Österreich 

2004 Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Slowenien, Ungarn, 

Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern 

 

Jede dieser Erweiterungsrunden erwies sich als eine Herausforderung für die 

Europäische Gemeinschaft. Bei jeder Erweiterung gelang es nach jahrelangen 

Verhandlungen unter dem Einfluss von spezifischen sektoralen und nationalen 

Interessen, groß angelegte Paketlösungen auszuarbeiten, die für alle Mitgliedstaaten 

akzeptabel waren. 

Die derzeitige Erweiterung um 10 weitere Länder stellt eine einzigartige Herausforderung 

dar. Sie ist einmalig in Bezug auf ihren Umfang und ihre Vielfalt. Auch wenn es aus Sicht 

der Wirtschaftskraft und Bevölkerungszunahme bereits ähnlich große Erweiterungen gab, 

ist einer der deutlichsten Unterschiede die Eingliederung ehemaliger kommunistischer 

Planwirtschaften. Dies stellt volkswirtschaftliche Neuerungen und Umwälzungen in den 

neuen Mitgliedstaaten bisher ungekannten Ausmaßes dar. 

 

2.9.1 Verfahren zum EU-Beitritt 

Im Vertrag von Maastricht 1992 verankerte die Europäische Union den Beschluss, den 

Ländern in Mittel- und Osteuropa die Perspektive eines Beitritts anzubieten. Laut Artikel 

49 des EU-Vertrages kann jeder demokratische Staat Europas ein Mitglied der 

Gemeinschaft werden, sofern er die in Artikel 6 Absatz 1 EGV genannten Grundsätze 

achtet und verfolgt. In diesem Artikel sind Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

beschrieben. 

 
55 Vgl. http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/eine_historische_gelegenheit.pdf, 15.03.04 
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Als Bedingungen für einen Beitritt wurde 1993 auf der Sitzung des Europäischen Rates in 

Kopenhagen Kriterien formuliert, die alle Beitrittsländer erfüllen müssen. Die 

Kopenhagener Kriterien umfassen folgende drei Punkte56: 

- Das politische Kriterium fordert institutionelle Stabilität des Beitrittskandidaten. 

Der Staat muss eine demokratische und rechtstaatliche Ordnung besitzen und die 

Wahrung der Menschenrechte und die Achtung bzw. den Schutz von Minderheiten 

gewährleisten. 

- Das wirtschaftliche Kriterium fordert eine funktionsfähige Marktwirtschaft, die 

dem Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarktes standhalten würde. 

- Das Acquis-Kriterium wiederum fordert die Übernahme der sich aus einer 

Mitgliedschaft hervorgehenden Verpflichtungen und Ziele. Der Staat muss das 

gemeinschaftliche Regelwerk übernehmen und die nationalen Gesetzen 

entsprechend anpassen. Man spricht auch vom Acquis communautaire, dem 

gemeinschaftlichen Besitzstand  von ca. 80.000 Seiten Rechtstexten, der mit dem 

Beitritt übernommen werden muss. 

 

Das Verfahren des Beitrittsprozesses sieht eine klare Abfolge von Schritten vor, die zu 

einem Beitritt führen.57 Nachdem der beitrittswillige europäische Staat ein Gesuch auf 

Mitgliedschaft beim Rat eingereicht hat, bittet der Rat die Kommission um eine 

Stellungnahme zum Beitrittsgesuch. Auf Grundlage dieser Stellungnahme entscheidet der 

Rat über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Die Aufnahme muss einstimmig 

beschlossen werden. Der Rat führt unter dem Vorsitz der jeweiligen Ratspräsidentschaft 

die Verhandlungen mit dem Kandidat. Die Kommission untersucht in regelmäßigen 

Abständen die Fortschritte des beitrittwilligen Staates und legt auf dieser Grundlage dem 

Rat Vorschläge zur Vorgehensweise vor. Bei Erfüllung der Kopenhagener Kriterien wird 

ein Entwurf des Beitrittsvertrags erarbeitet und mit dem Bewerberstaat abgestimmt. Den 

Entwurf muss zunächst das Europäische Parlament mit absoluter Stimmenmehrheit und 

darauf folgend der Rat einstimmig billigen. Erst dann wird der Beitrittsvertrag von den 

Mitgliedstaaten und dem Bewerberstaat ratifiziert. Nach der Ratifizierung tritt der Vertrag 

in Kraft und der Bewerberstaat wird zum Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

 
56  Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/eu_politik/aktuelles/e_raete/kop_kriterien_html, 15.03.04 
57 nach Artikel 49 EU-Vertrag 
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Abb. 2.9.1.1: Beitrittsverfahren nach Art. 49 EU-Vertrag 
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2.9.2 Förderprogramme 

1994 wurde auf der Tagung des Europäischen Rates in Essen ein finanzielles 

Unterstützungsprogramm beschlossen, um die Reformprozesse in den potentiellen 

Beitrittskandidaten voranzubringen. Dazu wurde das PHARE-Programm (Poland 

Hungary Aid for Reconstruction of the Economy), aus dem Polen und Ungarn schon seit 

1989 finanzielle Unterstützung erhielten, auf alle 10 Beitrittskandidaten ausgeweitet. 

Davon profitierten neben Polen und Ungarn auch die Tschechische Republik, die 

Slowakische Republik, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien. 

Das PHARE-Programm wird normalerweise in Form nicht rückzahlbarer finanzieller 

Zuschüsse angewendet. Zunächst war das Programm aber auf die Vermittlung von 

Wissen und technische und ggf. humanitäre Hilfe ausgerichtet. Die ursprüngliche jährliche 

Mittelbewilligung ist inzwischen zu einer mehrjährigen Finanz- und Unterstützungsplanung 

ausgebaut worden. Das PHARE-Programm hat seit 2000 einen jährlichen Etat von 1.560 

Mio. Euro.58 

 

PHARE-Finanzierung nach Ländern 1990-1999, in Mio. EUR
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Abb. 2.9.2.1: PHARE-Finanzierung59 
 

 

                                            
58 Vgl.  http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e50004.htm, 15.03.04 
59 Vgl.  http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/eine_historische_gelegenheit.pdf, 15.03.04 
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Im März 1999 erfolgte die Einigung im Rat über die Agenda 2000, die eine Verdopplung 

der finanziellen Hilfe für die Beitrittskandidaten vorsah. Ergänzend zum PHARE-

Programm wurden zwei weitere Unterstützungsprogramme geschaffen: 

- ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)  

- SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 

ISPA unterstützt große Infrastrukturprojekte vor allem in den Bereichen Umwelt und 

Verkehr mit einem jährlichen Etat von 1.040 Mio. Euro. SAPARD hilft finanziell in den 

Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit einem jährlichen Etat von 520 

Mio. Euro.60 Die Mittel aus den drei Programmen werden für jedes Land jährlich 

angepasst. 

Vorbeitrittshilfe: Zugewiesene Mittel für das Jahr 2000, in Mio. 
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Abb. 2.9.2.2: Zugewiesene Mittel aus dem PHARE-, SAPARD- und ISPA-Programm im 

Jahr 200061 

 

Zusätzlich werden von der Europäische Investitionsbank (EIB) und einigen weiteren 

Finanzierungsinstitutionen Darlehen für Investitionen in allen Bewerberländern zur 

Anpassung an das europäische Regelwerk gewährt. Schwerpunkte liegen entsprechend 

der jeweiligen Statuten z.B. bei der EIB auf den Bereichen Umweltschutz, Verkehr, 

Telekommunikation und Energie. 

 

 

                                            
60 Heranführungsstrategie und Finanzierung,  http://www.europainfo.at/hm_b/detail.asp?show=13, 18.03.04 
61 Vgl.  http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/eine_historische_gelegenheit.pdf, 15.03.04 
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2.9.3 Beitrittsländer 

Vor dem offiziellen Start von Beitrittsverhandlungen werden sogenannte Europa-
Abkommen geschlossen, die eine Liberalisierung des Handels und Regeln für eine 

politische Kooperation enthalten. Nach der Schließung eines Europa-Abkommens mit 

Polen und Ungarn wurden ähnliche Abkommen mit der Tschechischen Republik, der 

Slowakei, Rumänien und Bulgarien 1995, mit Estland, Lettland und Litauen 1998 und mit 

Slowenien 1999 geschlossen. Seit 1971 bestanden mit Malta und seit 1973 mit Zypern 

Assoziierungsabkommen mit der EU. Ein Assoziierungsabkommen  wurde auch mit der 

Türkei bereits im Jahr 1964 geschlossen.  

Neben den neuen Mitgliedstaaten Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Zypern, Malta, 

Slowakei, Lettland, Estland, Litauen und Slowenien und den Staaten Bulgarien und 

Rumänien, mit denen bereits der Beitritt voraussichtlich im Jahr 2007 verhandelt wurde, 

haben sowohl die Türkei und Kroatien einen Mitgliedschaftsantrag gestellt. 

Türkei 14.April 1987 
Zypern 3.Juli 1990 
Malta 16. August 1990 
Ungarn 31. März 1994 
Polen 5. April 1995 
Rumänien 22. Juni 1995 
Slowakei 27. Juni 1995 
Lettland 13. Oktober 1995 
Estland 24. November 1996 
Litauen 8. Dezember 1995 
Bulgarien 14. Dezember 1995 
Tschechien 17. Januar 1996 
Slowenien 10. Juni 1996 

Tab. 2.9.3.1: Datum der Stellung der EU-Mitgliedschaftsanträge62 
 

Der älteste Beitrittsantrag ist zudem auch der umstrittenste. Die Wunsch der Türkei auf 

Mitgliedschaft wird in den derzeitigen Mitgliedstaaten seit Jahren kontrovers diskutiert. 

Einerseits werden grundlegende Vorbehalte sowie Demokratie- und 

Menschenrechtsverletzungen angeführt, andererseits wird die Integration eines islamisch 

geprägten Staates in die demokratischen Grundwerte der Union als wichtiger Schritt zu 

einer friedlichen Koexistenz gesehen. Neben den primär politischen Argumenten 

bescheinigt die Kommission in ihren Fortschrittsberichten der Türkei inzwischen 

erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, sieht aber noch 

Defizite bei der Umsetzung der neuen demokratischen Gesetzgebung. 

                                            
62 Vgl.  http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/eine_historische_gelegenheit.pdf, 15.03.04 
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Der Beitrittsvertrag mit den 10 neuen Mitgliedstaaten wurde am 16. April in Athen von den 

Staats- und Regierungschefs unterzeichnet. Die Beitrittsverträge wurden durch 

Volksabstimmungen in den Beitrittsländern (bis auf das geteilte Zypern) ratifiziert. Die 

Abstimmungsergebnisse sind in Tab. 2.9.3.2 aufgeführt.  

Land 
  

Datum 
  

Beteiligung
  

dafür 
  

dagegen
  

Abschluss des 
Ratifikationsverfahrens 

Estland 14.09.2003 64% 66,90% 33,10% Anfang 2004 
Lettland  20.09.2003 72,53% 67% 32,30% 17.12.2003 
Litauen 10./11.05.2003 63% 91% 9% 10.10.2003 
Malta 08.03.2003 91% 53,65% 46,35% 29.07.2003 
Polen 7./8.06.2003 58,80% 77,50% 22,50% 05.08.2003 
Slowakei 16./17.05.2003 52,15% 92,46% 6,20% 09.10.2003 
Slowenien 23.03.2003 60% 89,61% 10,29% Anfang 2004 
Tschechien 13./14.06.2003 55,20% 77,30% 22,70% 03.11.2003 
Ungarn 12.04.2003 45,62% 83,76% 16,24% 23. 12. 2003 
Zypern kein Referendum       28.07.2003 
Tab. 2.9.3.2: Abstimmungen zur Ratifikation des EU-Beitrittsvertrages in den 

Beitrittsländern63 

 

                                            
63 Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/eu/beitrittsreferenden.pdf, 06.01.04 
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Kapitel 3 - Ausgangslage deutscher Architekturbüros 

3.1 Situation deutscher Architekturbüros 

3.1.1 Wirtschaftliche Situation im deutschen Planungsmarkt 

Ein elementarer Grund für Architekturbüros, Aufträge im Ausland zu suchen, ist in der 

schlechten wirtschaftlichen Situation in Deutschland zu finden. Das gesamtwirtschaftlich 

fehlende Wachstum der letzten Jahre hat zu einem Klima geführt, in dem langfristige 

Investitionen (wie im Baubereich üblich) aufgrund der negativen Grundstimmung nur noch 

bei Dringlichkeit getätigt werden.  

Zum dritten Mal in Folge blieben 2003 die Erwartungen hinter dem realen 

Bruttoinlandsprodukt zurück. Für das Jahr 2003 veröffentlichte das Statistische 

Bundesamt zum ersten Mal seit dem Jahr 1993 mit – 0,1% wieder eine negative 

Entwicklung des BIP. Dieses schlechte Ergebnis wurde im europäischen Binnenmarkt nur 

von Portugal (-0,8%) und den Niederlanden (-0,9%) untertroffen.65 
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Abb. 3.1.1.1: Entstehung des Bruttoinlandsprodukts66 

 

                                                           
65 Datenquelle: Analyse & Prognose – Bauwirtschaftlicher Bericht 2003 / 2004, herausgegeben vom Zentralverband des 

Deutschen Baugewerbes (ZDB) 
66 Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
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Die Bauinvestitionen erreichten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2003 ein Volumen 

von 209,7 Mrd. Euro (in Preisen von 1995). Seit 1995 ist das Gesamtvolumen der 

Bauinvestitionen von 263,6 Mrd. Euro um über 50 Mrd. Euro auf den heutigen Stand 

gesunken. Allerdings liegt der Anteil der Bauinvestitionen am BIP im Jahr 2003 immer 

noch bei 10,6%. Im Vergleich zu anderen großen EU-Staaten liegt dieser Anteil in 

Deutschland damit mehr als 2% über dem Durchschnitt, von den fünf größten Staaten 

weist nur Spanien einen höheren Anteil auf. Dies zeigt eine im Vergleich immer noch 

erhöhte Bedeutung der Bautätigkeit in Deutschland und lässt einen neuen Baubedarf 

nicht erkennen. 
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Abb. 3.1.1.2: Veränderungsraten der Bauinvestitionen67 

 

Die Struktur der Bauinvestitionen wird nach wie vor vom Wohnungsbau dominiert, obwohl 

in diesem Bereich seit 1995 empfindliche Einbrüche zu spüren sind. Trotz Reduzierung 

der Bauinvestitionen im Wohnungsbereich werden immer noch über 50% aller 

Bauinvestitionen im Wohnungsbau getätigt, auch der Anteil des öffentlichen Baus nimmt 

seit Jahren stetig ab (seit den 90ern ca. 1 Mrd. Euro pro Jahr weniger).  

                                                           
67 Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
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Abb. 3.1.1.3: Bauvolumen in Deutschland68 
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Abb. 3.1.1.4: Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden69 

 

                                                           
68 Datenquelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW 
69 Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
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Auch im Verwaltungs- und Industriebau sind deutliche Rückgänge zu verzeichnen. 

Unternehmensgewinne und –expansionen werden eher durch kurzfristige Investitionen 

wie An- und Umbauten oder Anmietungen begleitet als durch große Neubauten. 
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Abb. 3.1.1.5: Genehmigungsvolumen wesentlicher Nichtwohngebäude70 

 

So sind Bauwirtschaft und Planungsmarkt gleichermaßen von abnehmenden 

Bauinvestitionen betroffen. Seit dem Abflachen der Baukonjunktur Mitte der neunziger 

Jahre ist die Arbeitslosigkeit unter Architekten und Stadtplanern daher erheblich 

angewachsen. Alleine im Jahr 2002 sind die Arbeitslosenzahlen der Architekten um über 

17%  gestiegen und haben einen neuen Höchststand von rund 10.500 arbeitslosen 

Ingenieuren für Architektur und Stadtplanung in Deutschland erreicht.71 

                                                           
70 Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
71 Vgl. Rekordarbeitslosigkeit bei den Architekten, http://www.bundesarchitektenkammer.de, 06.10.2003 
72 Datenquelle: Bundesanstalt für Arbeit, bis 1992 nur alte Bundesländer, ab 1993 Deutschland 
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Eine demografisch bedingte Verbesserung der Situation ist, aufgrund der weiterhin zu 

erwartenden Diskrepanz von ca. 6500 jährlichen Absolventen und einem altersbedingten 

Ausscheiden von nur rund 3000 Architekten und Stadtplanern, zumindest in diesem 

Jahrzehnt nicht zu erwarten. Mit einer derzeitigen Arbeitslosenquote von nahezu 9% 

liegen die Architekten und Stadtplaner deutlich über dem Durchschnitt der freien Berufe in 

Deutschland. Der wachsenden Mitgliederzahl, die die Architekten- und Ingenieurkammern 

verzeichnen, steht eine Welle von Schließungen steuerpflichtiger Architekturbüros 

aufgrund der momentan schlechten Wirtschaftslage gegenüber. 

 

3.1.2 Auftragslage und Prognosen 

Die Geschäftslage deutscher Architekturbüros hat sich in den letzten Jahren deutlich 

verschlechtert. Im Jahre 2001 erzielten die 33.799 in der Unsatzsteuerstatistik erfassten 

Architekturbüros einen Umsatz von 7,24 Mrd. €73 (ohne Mehrwertsteuer). 
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Abb. 3.1.2.1: Anzahl und Leistungen deutscher Architektur- und Ingenieurbüros74 
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Die Entwicklung des Ertrages von Architekturbüros lässt sich gut an einer 

Branchenumfrage des ZEW75 erkennen. Ein Ende der Talfahrt ist dabei nicht abzusehen. 

 
Abb. 3.1.2.2: ZEW-Umfrage, Entwicklung des derzeitigen Ertrages 

 

Die Auftragsbestände deutscher Architekten, die vor zehn Jahren noch bei über sieben 

Monaten lagen, sind in den letzten Jahren drastisch zurück gegangen. Im 2. Quartal 1999 

lag der Auftragsbestand durchschnittlich noch bei über 5,2 Monaten. Bis Ende 2002 

verringerte sich der Bestand auf rund 4,3 Monate, dies bedeutet einen Rückgang von 

rund 25% innerhalb von drei Jahren.  
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Abb. 3.1.2.3: Auftragsbestände von Architekten/Ingenieuren in Deutschland, 1999-200276 

 

                                                                                                                                                                                
73 Datenquelle: Statistisches Bundesamt  
74 Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
75 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH 
76 Datenquelle: ifo Konjunkturtest 2002 
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Diese Entwicklung geht mit einem deutlichen Rückgang neuer Vertragsabschlüsse 

freischaffender Architekten einher. Anfang 1999 konnten noch über 54% der 

freischaffenden Architekten neue Verträge abschließen. Im 4. Quartal 2002 war dies 

lediglich noch 44% der Architekten möglich. 
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Abb. 3.1.2.4: Anteil der freischaffenden Architekten, die im jeweiligen Quartal neue 

Verträge abschließen konnten, 1999-200277 

 

Auf der Suche nach alternativen Einnahmequellen sind die Teilnehmerzahlen bei 

Architekturwettbewerben und Vergabeverfahren nach VOF drastisch gestiegen. Viele 

Büros versuchen über verstärktes Marketing neue Vertragsabschlüsse vorzubereiten. 

Mehr und mehr gelangen deutsche Architekturbüros zu der Erkenntnis, dass die 

Ausweitung des Zielmarktes auch auf Gebiete außerhalb Deutschlands zu einem Erfolg 

führen könnte. Die aufgezeigten Fakten werfen ein deutliches Bild, aus welchen Gründen 

Architekturbüros derzeit vermehrt grenzüberschreitende Tätigkeiten anstreben.  

 

 

 

                                                           
77 Datenquelle: ifo Konjunkturtest 2002 
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3.2 Deutsche Planer im Ausland 

3.2.1 Ist-Zustand der Auslandsaktivität 

Eine von Frank Bojkovsky im Rahmen seiner von mir betreuten Diplomarbeit 

durchgeführten Befragung von im Export von Planungsdienstleistungen erfahrenen 

Architekturbüros im Mai/Juni 2003 bildet eine gute und leider fast die einzige Grundlage, 

um den Ist-Zustand der Auslandsaktivität beurteilen zu können. Zu diesem Zweck wurden 

rund 25 Architekturbüros in ganz Deutschland angeschrieben oder telefonisch kontaktiert, 

die nachweislich Projekte im Ausland realisiert haben oder zur Zeit der Erhebung mit der 

Realisierung betraut waren. Effektiv erklärten sich 10 Büros zu einem Interview bereit. Die 

Interviewpartner waren in acht der zehn Fälle die Büroinhaber bzw. deren Partner und in 

den anderen beiden Fällen verantwortliche Projektleiter der betreffenden 

Auslandsabteilungen. Neun Interviews wurden telefonisch geführt und hatten eine Dauer 

von 20-45 Minuten. Die persönliche Befragung dauerte rund anderthalb Stunden und 

wurde im Büro des Interviewpartners durchgeführt. 

Die Interviews orientierten sich an einem zuvor entwickeltem Fragebogen. In einigen 

Fällen wurde deutlich, dass Informationen, insbesondere über die konkrete Abwicklung 

ausländischer Projekte, ungern preisgegeben werden. Deshalb fielen die Antworten 

entsprechend allgemein aus. Nichtsdestotrotz lassen sich wichtige Informationen über die 

Projektabwicklung im europäischen Ausland aus den Erfahrungswerten der Befragten 

ziehen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung zusammenfassend 

wiedergegeben.78 

 

Büroangaben und Auftragsquellen 

Die befragten Architekturbüros decken ein weites Spektrum planerischer Tätigkeit in 

Deutschland ab. Die Mitarbeiterzahlen der Büros liegen bei fast allen Befragten zwischen 

drei und 15. Zwei der befragten Büros sind mit rund 200 Mitarbeitern in den Bereich der 

mittelständischen Unternehmen einzuordnen. Die Bürostandorte verteilen sich über das 

ganze Bundesgebiet. Außerhalb der Ballungszentren gelegene Büros scheinen im 

Allgemeinen in sehr viel geringerem Umfang am Auslandsgeschäft beteiligt zu sein als 

ihre Konkurrenten in den Großstädten. Die beiden mittelständischen Unternehmen 

unterhalten zudem Niederlassungen, sowohl in Deutschland, als auch in den USA bzw. 

China. 

Nach der Anzahl, der im europäischen Ausland abgewickelten Projekte befragt, konnten 

die mittelständischen Unternehmen keine konkreten Angaben machen, da sich die Anzahl 

                                                           
78 Daten aus Diplomarbeit F. Bojkovsky: „Deutsche Architekten in Europa“ 2003, Lehrstuhl Baubetrieb, Universität Dortmund 
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nicht so einfach überblicken ließe. In beiden Fällen wurden jedoch schon weit mehr als 

fünf Aufträge im Ausland abgewickelt. 

Bei den kleineren Büros liegt die Zahl der Aufträge zwischen zwei und vier. Keines der 

befragten Büros hat nur ein grenzüberschreitendes Projekt vorzuweisen. Zudem ist 

ausnahmslos eine Zunahme des Auslandsgeschäftes in den letzten Jahren zu 

verzeichnen. Wie aus Abb. 3.2.1.1 ersichtlich verteilen sich die bearbeiteten Projekte über 

nahezu ganz Europa. Die meisten Aufträge werden allerdings in den direkten 

Nachbarstaaten Deutschlands abgewickelt.  
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Abb. 3.2.1.1: Auftragsverteilung nach Ländern, Angaben der befragten Architekturbüros, 

2003 

 

Die Herkunft der Aufträge erfolgt aus allen Bereichen (öffentliche Hand, Privatpersonen 

und Unternehmen), ebenso ist die Bandbreite der Bauten sehr weitreichend: 

Wohnungsbau (meist Ferienhäuser/Einfamilienhäuser), Bürogebäude, Fabrikgebäude, 

Kulturbauten etc.  

Das Auftragsvolumen liegt in den meisten Fällen (90% der Aufträge) zwischen 500.000 € 

und 5 Mio. €. Aufträge aus Wettbewerbsgewinnen der Mittelständler sind von 

entsprechend größerem Umfang, allgemein überwiegen jedoch kleinere Objekte. Die 

Beauftragung der befragten Architekten mit Ausnahme der mittelständischen 

Unternehmen resultiert in über 90 % aus persönlichen Kontakten. Wettbewerbsgewinne 

spielen für kleinere Büros in der grenzüberschreitenden Auftragsakquisition kaum eine 

Rolle. Die Chancen der Mittelständler sind hier wesentlich besser und können die eine 

oder anderen Beauftragung aus einem gewonnenen Wettbewerb im Ausland vorweisen, 

obwohl auch diese über den nationalen Protektionismus einzelner Staaten klagen. 

Die für die Auftragsakquisition im Ausland nötigen persönlichen Kontakte resultieren bei 

über 50 % der befragten Büros aus im Ausland gesammelter Berufserfahrung bzw. 

Studienaufenthalten der Mitarbeiter oder der Büroinhaber im Ausland. Insbesondere in 

diesen Fällen ist eine Konzentration des Auslandsgeschäftes auf das Umfeld der früheren 
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Betätigung zu bemerken. In allen anderen Fällen ist eine wesentlich größere Streuung der 

Aufträge zu verzeichnen.    

 

Auftragsorganisation 

Das eigentliche Interesse der Befragung lag in der Ermittlung der Verfahrensweisen der 

Büros bei der Abwicklung der im Ausland gelegenen Baumaßnahmen und der damit 

verbundenen Schwierigkeiten. Allgemein ist zu bemerken, dass sich die von den Büros 

entwickelten Verfahren der Auftragsabwicklung stark voneinander unterscheiden und den 

Bedürfnissen der Aufträge individuell angepasst werden. Zwei Büros arbeiten mit 

Kooperationspartnern im Zielland zusammen, zwei weitere führen die Aufträge komplett 

ohne fremde Unterstützung durch. Ein Büro erarbeitete Entwürfe für ein internationales 

Industriekonsortium, eines arbeitet mit einem losen Netzwerk von internationalen 

Fachplanern zusammen, eines im Verbund mit einem institutionalisierten Netzwerk und 

eines, durch den Austausch von Mitarbeitern, eng mit einem ausländischen Partner. Die 

mittelständischen Unternehmen haben, durch ihr wesentlich größeres personelles und 

materielles Potential, die Möglichkeit das komplette Leistungsspektrum anzubieten, mit 

kompetenten Partnern vor Ort zu arbeiten oder sich auf die Entwurfsplanung zu 

beschränken. Von den verschiedenen Möglichkeiten wird je nach Bedarf und Anspruch 

des Objektes individuell Gebrauch gemacht. Einzig die Gründung einer Niederlassung im 

Ausland zur Abwicklung eines Auftrages wird von beiden Büros erst ab einer 

Auftragssumme von 30-50 Mio. € als lukrativ eingeschätzt.  

Die Entscheidung, die komplette Planung in Eigenleistung zu erstellen, resultierte in allen 

Fällen aus mangelnden Aufträgen im Inland, die eine Fremdvergabe der Leistungen nicht 

zuließen. Entwurf und Planung wurden in diesen Fällen (sechs Objekte) in Deutschland 

erstellt. Soweit erforderlich wurden diese mit entsprechenden ausländischen Fachplanern 

abgestimmt. Kontakte zu Fachplanern im Ausland wurden entweder über den Bauherren 

oder Empfehlungen der Berufsverbände im Zielland hergestellt. Um die technische 

Umsetzung der Planung auf die Ansprüche der im Zielland relevanten Bauordnung zu 

gewährleisten, eigneten sich die Büros das benötige Wissen selbst an. Die nötigen 

Informationen hierzu lieferte meist das Internet. Allgemein empfinden es die Beteiligten 

als wenig problematisch, sich dieses Wissen anzueignen. Im Zweifelsfall greifen die Büros 

auf deutsche Regelungen zurück, mit denen man sich in relativer Sicherheit wähnt. Bisher 

sind in keinem der Fälle Probleme durch dieses Vorgehen entstanden. 

Projektbesprechungen mit den Bauherren finden in regelmäßigen Abständen am Standort 

des Bauherren statt (ca. zwei Wochen). Wesentliche Kontakte zu einheimischen Planern 

können aber meist nicht hergestellt werden und auch Folgeaufträge sind in den 

besprochenen Fällen bisher ausgeblieben. 



Kapitel 3.2 
 

 

62 

Kooperationen mit ausländischen Büros, die zur Auftragsabwicklung benötigtes 

Fachwissen bereitstellen können, spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutende 

Rolle. Auf dieser Basis begründen sich sowohl grenzüberschreitende Partnerschaften als 

auch Unternehmensnetzwerke.  

Geeignete Kooperationspartner wählten die befragten Büros immer für eine konkrete 

Aufgabe aus. Ein erster Kontakt zum späteren Kooperationspartner wurde entweder auf 

Bestreben des Auftraggebers, über frühere Kontakte oder durch entsprechende 

Referenzen der Berufsverbände aufgebaut. Die Zusammenarbeit erfolgte in diesen Fällen 

ausschließlich projektbezogen und wurde nach Beendigung des Projektes unterbrochen. 

Den entstandenen Kontakt zum Partnerbüro pflegten die Büros in der Regel weiterhin, um 

bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Die Kooperationspartner wurden in allen 

Fällen mit der Objektbetreuung beauftragt. Zum Teil erfolgte auch die Einbindung des 

Partners in die Ausführungsplanung in beratender Funktion, um eine bessere 

Abstimmung der Planung mit den landesspezifischen Festsetzungen zu garantieren. Die 

vertraglichen Verhältnisse waren durchaus unterschiedlich. In drei Fällen lag ein 

Subunternehmerverhältnis vor, in den anderen Fällen war lediglich die Honorierung der 

Leistungen vertraglich geregelt.  
 

Eines der befragten Büros stellte einen interessanten Fall dar. Hier bestand und besteht 

eine intensive, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zweier befreundeter  

Architekturbüros. Durch die freundschaftliche Beziehung ist die Auftragsabwicklung und 

die vertragliche Situation relativ unkonventionell geregelt. Zwischen den Büros erfolgt ein 

reger Austausch von Informationen und Planungsleistungen, die im Heimatland des 

Partners realisiert werden sollen. Der Entwurf des Objektes verbleibt jedoch in jedem Fall 

in der Hand des ursprünglich beauftragten Büros. Die Planungsphasen vier bis neun 

werden an das Büro im Zielland übergeben oder durch den Austausch von eigenen 

Mitarbeitern im Zielland erbracht. Beide Büros verfügen über separate Arbeitsplätze, die 

sie dem Partner kurzfristig zu Verfügung stellen können. Auf diese Weise findet ein 

intensiver Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern statt. Als Probleme bei der 

Abwicklung der Aufträge werden die sprachliche Komponente und die Entwicklung von 

Detaillösungen in der Ausführungsplanung genannt. Daher wird die Detailplanung 

ausschließlich im Zielland erstellt. Schriftlich fixierte vertragliche Vereinbarungen 

bestehen zwischen den Partnern nicht da sich die Partnerschaft ausschließlich auf 

gegenseitigem Vertrauen gründet. Der Mitarbeiteraustausch wird beiderseitig äußerst 

positiv bewertet und ließe sich bei Bedarf auch noch erweitern. 

Die Bearbeitung inländischer und ausländischer Aufträge auf der Grundlage 

netzwerkartiger Strukturen wurde insbesondere von einem der befragten Büros betrieben. 
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Man muss jedoch hinzufügen, dass sich dieses „Netzwerk“ aus Kontakten zu früheren 

Partnern und persönlichen Beziehungen gründet und keine feste Struktur aufzuweisen 

hat. Die Beziehungen werden je nach Auftragslage intensiviert oder es werden neue 

Verbindungen geknüpft. Das deutsche Büro befasst sich mit der Entwurfsplanung bis zu 

Ausführungsplanung, um eine exakte Umsetzung des Entwurfes zu garantieren. Die 

Detailplanung erfolgt bereits in Abstimmung mit Planern des Ziellandes. Die künstlerische 

Oberbauleitung wird in allen Fällen beibehalten. Für die weiteren Planungsphasen werden 

in- und ausländische Partner hinzugezogen, die im Subunternehmerverhältnis beschäftigt 

werden. Die Auswahl der Partner orientiert sich im Wesentlichen an deren Kompetenz in 

Bezug auf die anstehende Aufgabe. Hauptsächlich werden Speziallisten und Planer mit 

internationalem Rang hinzugezogen. Auf diese Weise soll der hohe qualitative Anspruch 

des Büros umgesetzt werden, um eine bestmögliche Planung zu gewährleisten. Ein 

Netzwerk im Sinne eines Austausches von Leistungen besteht in diesem Fall nicht.  
 
Vergütung 

Auf die Vergütung der Leistung und der Bedeutung der HOAI im internationalen Rahmen 

angesprochen, ergaben die Antworten ein relativ homogenes Bild. Die HOAI findet bei der 

Erbringung grenzüberschreitender Planungsleistungen keine Anwendung. Eine grobe 

Orientierung an den Honorargrenzen findet jedoch in einigen Fällen statt. Ansonsten 

orientieren sich die Büros an den Honorarrichtlinien der Zielländer. Dies kann zu 

deutlichen Einbußen gegenüber Projekten in Deutschland führen und muss bei der 

Intensität der Planung berücksichtigt werden79. Erfordern Planungsleistungen im Falle 

einer Kooperation (z.B. bei der Ausführungsplanung) einen höheren Aufwand oder 

werden diese sogar doppelt erbracht, so wird dieser Mehraufwand in der Regel nicht 

vergütet. Die zusätzlichen Reisekosten für die Betreuung des Bauherren und der 

Baustelle werden vom Auftraggeber in vielen Fällen anerkannt und separat oder über eine 

prozentuale Erhöhung des Honorars abgegolten.  

Im Falle einer Kooperation ist die Verteilung des Honorars durch interne Verträge geregelt 

und richtet sich nach dem anteilsmäßigen Aufwand der Partner, abzüglich einer 

Pauschale für den Auftragnehmer, die den Akquisitionsaufwand und die 

Transaktionskosten abdeckt. Die Verteilung wird oftmals im Verlauf der Partnerschaft an 

die erbrachten Leistungen angeglichen. Streitigkeiten diesbezüglich scheinen die 

Ausnahme darzustellen. 

 

 

 

                                                           
79 Vgl. Interview Reis und Pasta, Bauerfahrungen in China und Italien, Deutsche Bauzeitung 02/2001 
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Versicherung 

Eine weitere Frage zielte auf die Absicherung von Auslandsaufträgen. 

Verständlicherweise wurde dieser Bereich von den Befragten nur sehr allgemein 

beantwortet. Die eine Hälfte der Befragten hatte zur Abdeckung der zusätzlichen Risiken 

eine Objektversicherung abgeschlossen. In der anderen Hälfte der Fälle wurden die 

zusätzlichen Risiken durch eine Erhöhung der Prämie der bestehenden 

Berufshaftpflichtversicherung mit abgedeckt. Keiner der Befragten wechselte zu diesem 

Zweck den Versicherer. Bei in Frankreich gelegenen Objekten entstanden häufig 

Probleme bei der Erbringung des gesetzlich geforderten Versicherungsschutzes, sodass 

in einigen Fällen Objektversicherungen bei einem Versicherer im Zielland abgeschlossen 

werden mussten, um die Anforderungen zu erfüllen. Allgemein scheinen in diesem 

Bereich keine größeren Barrieren für die Auftragsabwicklung zu bestehen. 

 

Sprache 

Erstaunlicher Weise wurden von nur einem der Befragten die sprachlichen Unterschiede 

in den Mitgliedstaaten als Hemmnis für den Export von Planungsleistungen angesehen. In 

vielen Fällen erfolgte die Konversation auf Englisch oder in der jeweiligen Landessprache, 

so dass zwischen den Kooperationspartnern keine sprachlichen Schwierigkeiten 

entstanden. Lediglich umfassende Vertragsverhandlungen mit dem Auftraggeber machten 

in einigen Fällen erweiterte Kenntnisse der Landessprache erforderlich, um landesübliche 

Absprachen im richtigen Maße deuten zu können. Ein gewisses Verständnis für die 

Mentalität des Landes und der Verhandlungs- und Verhaltensweisen sahen alle Befragten 

hingegen als relativ wichtig für eine erfolgreiche Akquisition und Auftragsabwicklung an. 

 

Perspektiven 

Allgemein wurde die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern von allen Befragten als 

äußerst positiv bewertet. In den wenigsten Fällen kam es zu größeren Problemen 

zwischen den Partnern. In vielen Fällen erforderte die Realisierung ein erhöhtes Maß an 

Kreativität und persönlichen Einsatz von den Beteiligten. Dieses wurde jedoch allgemein 

als positive Erfahrung und Erweiterung der eigenen Kompetenz empfunden.80  

 

 

 

 

 

                                                           
80Daten aus Diplomarbeit F. Bojkovsky: „Deutsche Architekten in Europa“ 2003, Lehrstuhl Baubetrieb, Universität Dortmund 
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3.2.2 Beurteilung deutscher Architektur im Ausland 

Die Bundesarchitektenkammer hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, die die 

Exportqualitäten deutscher Architektur erforschen sollte81. Die vom forsa-Institut82 im 

Oktober 2002 veröffentliche Studie basiert auf insgesamt 104 nationalen und 

internationalen Interviews aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien, deren 

relevante Ergebnisse im Folgenden präsentiert werden. 

Eine grundlegende Information für die Ausrichtung einer Auftragsakquisition ist die Frage 

nach im Ausland geforderten Kompetenzen. An Abb. 3.2.2.1 sieht man, dass die 

Befragten als wichtigste Kompetenz die ästhetische Qualität eines Gebäudes definieren.  

Welche Kompetenzen werden im Ausland bei Architekten 
besonders gefragt?

22

14

12

11

10

9

9

7

6

ästhetische Qualität /
Originalität

Kommunikationsfähigkeit
der Architekten

technische
Fachkenntnisse

Qualität / Solidität

Organisationsfähigkeit

Einfühlen in das örtliche
Umfeld

Wirtschaftlichkeit

Zuverlässigkeit /
Termineinhaltung

ökologische
Fachkenntnisse

 

Abb. 3.2.2.1: gefragte Kompetenzen im Ausland83 

 

Nur 18 % der Befragten geben aber an, dass die gegenwärtige Architektur in Deutschland 

als einheitlicher Stil wahrgenommen wird. 77 % verneinen dies. Die Qualitäten der 

                                                           
81 Vgl.  Deutsche Architekten – Exportieren mit Plan, forsa-Umfrage im Auftrag der BAK, Oktober 2002 
82 forsa - Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 
83 als offene Frage gestellt, Quelle: forsa - Umfrage, 2002 



Kapitel 3.2 
 

 

66 

deutschen Architekturleistungen werden eher (67% der Befragten) im Bereich der 

technischen und funktionalen Durcharbeitung gesehen (s. Abb. 3.2.2.2). Gleichzeitig 

halten rund 47% deutsche Architektur für zu teuer und bemängeln deren Vermarktung. 

Deutsche Architektur...

39

39

44

49

67

45

49

32

35

26

13

8

13

7

5

…ist innovativ

…fügt sich gestalterisch überzeugend in
das Umfeld ein

…ist zu teuer

…wird schlecht vermarktet

...steht für technische und funktionale
Perfektion

trifft teils/voll zu teils, teils weiß nicht trifft weniger/überhaupt nicht zu

 

Abb. 3.2.2.2: Ansehen deutscher Architektur im Ausland84 

 

Eine der Ursachen für geringere Erfolgschancen im Architekturexport scheint in der im 

Ausland geforderten Qualität von Architektur aus anderen Staaten zu liegen. 

Insbesondere bei Beauftragung ausländischer Architekten erwarten Auftraggeber erhöhte 

Ansprüche an die ästhetische Qualität und Originalität der Bauten. Genau in diesem 

Bereich sehen die Befragten jedoch Defizite. 52 % der Befragten schätzen die 

Entwurfshaltung der deutschen Architektur als zu konturlos und konservativ ein. Den 

Bauten deutscher Architekten werden nur bedingt Esprit, Flair und Kreativität nachgesagt 

(s. Abb. 3.2.2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Quelle: forsa - Umfrage, 2002 
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Deutsche Architekten sind im Vergleich zu ihren internationalen 
Kollegen...

19 46 15 20

besser kein Unterschied keine Angabe schlechter
 

Deutsche Architekten können besser...

35

20

15

15

...organisieren, gesamtes Projekt
managen

…sich in örtliche Gegebenheiten
einfühlen

…technische Probleme lösen

…kreativ gestalten

 

Deutsche Architekten können nicht so gut...

52

19

…Bauten mit Kreativität/Esprit/Flair entwerfen

…sich vermarkten

Abb. 3.2.2.3: Deutsche Architekten im internationalen Vergleich85 

 

Auf die Frage, ob deutsche Architektur im Ausland erfolgreich ist, sprachen sich fast 70 % 

der Befragten dagegen aus. Insbesondere Profillosigkeit und Fantasielosigkeit sowie 

schlechte Vermarktung waren die genannten Gründe für diese Bewertung. Positiv wurde 

die technische und innovative Entwurfsleistung hervorgehoben. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Quelle: forsa - Umfrage, 2002 
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Ist deutsche Architektur im Ausland erfolgreich?

29 69 2

ja, ist erfolgreich nein, ist nicht erfolgreich
weiß nicht / keine Antwort

 

erfolgreich weil...

40

37

33

13

funktional, technisch ausgereift

innovativ, trifft den Zeitgeist

deutsche Architekten sind erfolgreich

gutes Design, gute Ästhetik
 

nicht erfolgreich, weil...

29

28

26

18

kein eigenständiges Profil, kein Image

zu langweilig, zu phantasielos, zu funktional

 schlechte Vermarktung, mangelndes
Marketing 

zu teuer

 
Abb. 3.2.2.4: Erfolg deutscher Architektur im Ausland86 

 

Die Möglichkeiten einer Vermarktung deutscher Architektur sehen die meisten Befragten 

in der Kombination mit wirtschaftlichen Ereignissen wie Messeauftritten deutscher 

Unternehmen im Ausland oder sportlich/kulturellen Ereignissen wie Weltmeisterschaften 

oder Ausstellungen.  

Es wurden auch Fragen zu den Bautypologien gestellt, die die Befragten als chancenreich 

im Export ansehen. 79 % schätzten dabei Wirtschaftsbauprojekte als relativ 

erfolgsversprechend, Wohnungsbauprojekte mit 36 % hingegen eher gering ein. 

                                                           
86 Quelle: forsa - Umfrage, 2002 
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79

77

69

54

36

1

1

3

4

3

20

22

29

42

61

Wirtschaftsbauten, z. B. Produktionsstätten,
Verwaltungsgebäude, Einkaufspassagen

technische und soziale Infrastrukturbauten, z.B.
Flughäfen, Krankenhäuser

Sport- und Kulturbauten, z.B. Stadien, Museen,
Theater

Stadt- und Landesplanung, z.B. Master- und
Bebauungspläne

Wohnungsbauten

ja weiß nicht nein

Abb. 3.2.2.5: Beurteilung der Exportchancen für deutsche Architekturprojekte21  

 

Ost- und Mitteleuropa werden von 86% der Befragten als relevante Regionen für 

deutschen Architekturexport genannt87. 72 % der Befragten sehen auch die westlichen 

Industrieländer als exportrelevant an. Die Schwellenländer in Südostasien fallen hierbei 

weniger ins Gewicht, nur 52% rechnen dort mit Exportchancen.  

25

25

24

23

15

13

10

9

9

7

7

5

5

5

4

4

4

4

4

Polen, Slow akei, Tschechien und Ungarn

Russland GUS

USA

China

Asien-Pazifik allgemein

Frankreich

Osteuropa allgemein

Lateinamerika

Österreich

Niederlande

Nahost 

Schw eiz

Italien

Großbritannien

Skandinav ien

Japan

Kanada

Spanien

Rumänien, Bulgarien, Türkei

 
Abb. 3.2.2.6: Wo sind die Chancen für deutsche Architekten am besten?88              

                                                           
87 Vgl. Deutsche Architekten – Exportieren mit Plan, forsa-Umfrage im Auftrag der BAK, Oktober 2002, S.14 
88 Quelle: forsa - Umfrage, 2002 
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Die besten Chancen für den Export deutscher Architekturleistungen werden mittelfristig in 

den neuen osteuropäischen EU-Staaten ( Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn ) und 

in Russland gesehen. Natürlich ist die Abb. 3.2.2.6 vor dem Hintergrund wirtschaftlich 

höchst unterschiedlicher Größe zu sehen und kann somit kein Marktpotential darstellen. 

Aus der gesamten Umfrage lässt sich erkennen, dass das Meinungsbild über deutscher 

Architektur klar auf der Seite der technischen und funktionalen Qualität zu finden ist. 

Ästhetische Qualitäten werden der deutschen Architektur im Allgemeinen nur geringfügig 

zugesprochen. Daraus lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Einerseits sollten 

deutsche Architekten, die ihre Leistungen im Ausland anbieten wollen, das internationale 

Meinungsbild zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, in dem sie ihre Qualitäten in diesen 

Bereichen darlegen und ihre eigenen Stärken gegenüber Investoren besser vermarkten. 

Der hohe technische Anspruch und die solide Ausbildung deutscher Architekten wird 

international anerkannt und stellt einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsfaktor dar. 

Andererseits ist es Aufgabe der Politik und Gesellschaft, die ästhetische Qualität 

deutscher Architektur im Rahmen anderer Ereignisse hervorzuheben und aktiv an der 

Verbesserung dieses Meinungsbilds mitzuwirken. Auch wenn während des 

Planungsablaufs die technischen und organisatorischen Qualitäten geschätzt werden, 

führen in der Regel gestalterische Aspekte zu einer erfolgreichen Vermarktung.  

 

 

3.2.3 Architekturexport im europäischen Vergleich  

Eine Schätzung der Bundesarchitektenkammer geht davon aus, dass deutsche 

Architekten im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten weitaus weniger 

Architekturleistungen exportieren, als dies wünschenswert und in Anbetracht des 

verschärften Markts in Deutschland notwenig wäre. So nennt die Schätzung aus dem Jahr 

2000 folgende Exportquoten von Architekturbüros bei Architekturdienstleistungen: 

20 % in Großbritannien 

10 % in Österreich 

7 % in Frankreich 

2 % in Deutschland 

Auch wenn diese grobe Schätzung eine politische Aussage beinhaltet, wird der 

Nachholbedarf deutscher Planer deutlich. Es steht außer Frage, dass in Ländern, in 

denen ein stringenter Architekturexport gewollt und politisch gefördert wird, die 

Exporttätigkeit bei Architekturleistungen erfolgreich durchgeführt wird. In Deutschland 

traten bisher bei kleinen Büros im Normalfall nur Auslandsaufträge aus zufälligen oder 
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persönlichen Kontakten auf, ohne dass eine Exportstrategie dahinter stehen würde. 

Mittelständische Architektur- und Ingenieurbüros steuern zunehmend strategisch auf 

Auslandsaufträge zu. Dabei liegen die Schwerpunkte auf dem Europäischen 

Binnenmarkts und auf großen und expandierenden Märkten in Süd- und Ostasien. 

Vergleicht man die Bemühungen aber beispielsweise mit Großbritannien, wo jedes fünfte 

Büro Auslandsaufträge abwickelt, werden die Defizite deutlich. Auch wenn britische Büros 

durch den Commonwealth traditionell mit Auslandskontakten geübter verfahren, kann dies 

keine hinreichende Begründung für die starke Divergenz sein. Auch in Frankreich wurde 

in den letzten Jahren durch AFEX89 eine gute Export-Plattform geschaffen. Dieser 

gemeinnützige Verein französischer Architekten besteht aus weit über 100 Planern und 

kann inzwischen auf über 1400 erfolgreich vermittelte und durchgeführte Projekte 

zurückblicken90.  

In Deutschland wurde mit dem Netzwerk Architekturexport (NAX)91 von der 

Bundesarchitektenkammer eine Export-Plattform eingerichtet, der inzwischen eine 

Katalysator-Funktion im deutschen Architekturexport zu spielen beginnt. Inzwischen ist 

auch von der politischen Führungsebene erkannt worden, dass der Architekturexport nicht 

nur dem Planungsmarkt an sich dient, sondern sich in vielen Fällen Nachfolgeaufträge für 

die deutsche Bau- und Ausstattungsindustrie ergeben. Dadurch ist der wirtschaftliche 

Nutzen weit größer, als es die Honorarerträge der exportierten Planungsleistungen 

volkswirtschaftlich vermuten ließen.  

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass in Deutschland zwar die notwendigen Schritte zur 

Förderung des Architekturexports eingeleitet wurden, die breite Durchsetzung in den 

Planungsbüros aber noch Zeit brauchen wird. Von der zeitlichen Entwicklung sind andere 

Nationen in der EU auf einem weit fortgeschrittenerem Niveau als der deutsche 

Architekturexport.  

 

 

 
89 Architectes francais à l’export, http://www.archi.fr/afex, 28.02.04 
90 Vgl. A. Sowa, Für welches Europa sollen wir bauen? Das Beispiel Frankreich, Deutsches Architektenblatt 11/1998 
91 weiterführende Informationen zu NAX in Kapitel 3.3.1 
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3.3 Förderungen Architekturexport 

In vielen europäischen Staaten wurden in den letzten Jahren, wie schon beschrieben, 

Anstrengungen unternommen, Architektur und Baukultur durch politische Programme zu 

fördern. Die jeweiligen Rahmenbedingungen für Architektur und Städtebau unterscheiden 

sich jedoch stark.  

Neben möglichen monetären Fördermöglichkeiten können auch Ausstellungen und 

Präsentationsmöglichkeiten genutzt werden, um den eigenen Architekturexport 

anzutreiben.  

In Deutschland wurden mit der Initiative Architektur und Baukultur des BMVBW92 auch 

Aspekte des Architekturexport angesprochen.  

Eine gute Möglichkeit, sich zu informieren und vor allem Kontakte ins Ausland zu knüpfen 

besteht in der Teilnahme an nationalen und internationalen Veranstaltungen im Bereich 

der Architektur und angrenzender Wissenschaften. So fand beispielsweise im Sommer 

2002 der internationale UIA-Weltkongress für Architektur zum Thema Architektur als 

Ressource organisiert vom BDA93 statt, mit ca. 6.000 Teilnehmern aus allen Ländern.  

Daneben werden in unregelmäßigen Abständen transnationale Gespräche und 

Begegnungen durchgeführt. So hat das BMVBW in Kooperation mit den niederländischen 

Behörden im Oktober 2003 in Köln eine Veranstaltung betreut, bei der 

Regierungsvertreter, Architekten und Wissenschaftler aus Deutschland und den 

Niederlanden zusammentrafen. Regelmäßig finden Fachexkursionen in andere 

europäische Länder statt, die von Kammern oder Verbänden organisiert werden und 

Kontakte zu einheimischen Planern bieten. 

Das BMVBW und verschiedene Architektenverbände wirken im Europäischen Forum für 
Architekturpolitik mit, einem Zusammenschluss von Ländern und Institutionen in der EU 

zum Zweck des Erfahrungsaustausches.  

Eine international stark beachtete Veranstaltung im Architekturbereich ist die Architektur-
Biennale Venedig, die jedoch dem einzelnen Büro keine großen 

Repräsentationsmöglichkeiten bietet. Eine bessere Plattform, zumindest für die größeren 

Büros, ist die Wanderausstellung Neue Deutsche Architektur, die seit Sommer 2002 

den Leistungsstand deutscher Architektur im Ausland präsentiert.94 Auch eigene 

Ausstellungen im Ausland können vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) gefördert 

werden.95 

 

                                                           
92 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
93 Bund Deutscher Architekten 
94 http://www.neue-deutsche-architektur.de  
95 Informationen unter http://www.ifa.de/a/daindex.htm, 18.03.04 
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3.3.1 Architekturexport NAX 

Die Bundesarchitektenkammer hat das von der Bundesregierung unterstützte Projekt 

Netzwerk Architekturexport (NAX) aufgebaut, das exporterfahrene und exportwillige 

Architekten zusammenbringen, den Informationsaustausch verbessern, den 

Bekanntheitsgrad deutscher Architektur im Ausland vergrößern sowie 

grenzüberschreitende Kontakte vermitteln soll. Das Netzwerk Architekturexport bietet eine 

Kontaktplattform, die über exporterfahrene Planer in Deutschland informiert. Diese 

Plattform dient ebenso zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch der exportierenden 

Architekten. Gleichzeitig wird durch NAX eine Mailliste unterhalten, die über 

exportrelevante Ereignisse informiert. Dazu gehören Wettbewerbsausschreibungen, 

Wirtschaftstreffen oder auch Auslandsreisen deutscher Politiker. Für exportwillige Planer 

in Deutschland ist diese Mailliste, die kostenlos genutzt werden kann, eine sehr wertvolle 

Informationsquelle.96 

Zusätzlich wurde von der Bundesarchitektenkammer (BAK), der Bundesingenieurkammer 

(BIngK) und dem Verband Beratender Ingenieure (VBI) eine Internetplattform 

zusammengestellt. Für die Zielgruppe internationaler Bauherrn und Investoren findet sich 

unter www.planned-in-germany.de ein guter Überblick über die Leistungen deutscher 

Architekten, Ingenieure und Infrastrukturplaner mit englischsprachigen Texten. Eine 

Eintragung in dieser Liste ist bei längerfristigen Ambitionen im Planungsexport sehr zu 

empfehlen.97 
 

 

3.3.2 Fördermöglichkeiten in Deutschland 

Es gibt in Deutschland eine große Auswahl an Fördermöglichkeiten, die jedoch nicht 

primär für Architektur- und Ingenieurleistungen ausgelegt sind. So bedarf es oft einiger 

Anstrengung, in den Genuss finanzieller Unterstützungen zu kommen.  

Das BMWA bietet ein umfangreiches Instrumentarium zur Außenwirtschaftsförderung.  

Konkrete Programme hierzu können in der Förderdatenbank98 recherchiert werden. Für 

den Dienstleistungsexport freier Berufe bietet die Datenbank einen guten Überblick über 

alle aktuellen Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene. Förderprogramme 

werden in Form von Zuschüssen, Beteiligungen, Garantien, Bürgschaften, Darlehen und 

unterstützender Beratung angeboten.  

 
96 Nähere Informationen unter http://www.architekturexport.de  
97 Nähere Informationen unter http://www.planned-in-germany.de, 18.03.04 
98 Vgl.  http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Unternehmer/foerderdatenbank.html, 22.03.04 
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Zur Finanzierung von Exportgeschäften über Kredite ist der wichtigste Kreditgeber die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (ERP-Exportfinanzierungsprogramm)99, die über 

das KfW-Mittelstandsprogramm – Ausland Kredithilfen für Investitionsvorhaben im 

Ausland bietet. Die KfW fördert durch langfristige, zinsgünstige Kredite. Ein Schwerpunkt 

dabei ist auch die Finanzierung von gewerblichen Investitionen und Umweltschutz im 

Ausland. Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland zum Schutz gegen politische 

Risiken in Entwicklungs- und Transformationsländern werden vom Mandatar des Bundes, 

der PwC Deutsche Revision AG, bereitgestellt. Grundzüge und Deckungsangebote der 

staatlichen Ausfuhrgarantien und -bürgschaften zur Absicherung von Exportforderungen 

bietet die Euler Hermes Kreditversicherungs-AG100. 

Weitere Unterstützung bieten sich im Rahmen der Mittelstandsförderung, beispielsweise 

über die Projektstudienfonds Außenwirtschaft101. Gefördert werden dabei 

insbesondere Machbarkeitsstudien in der Vorbereitungsphase. Darüber hinaus werden im 

Rahmen des Programms Politische Flankierung von Auslandsgeschäften 

Unterstützungsmaßnahmen angeboten. Die IHK-Gesellschaft zur Förderung der 
Außenwirtschaft fördert ebenso mit zahlreichen Programmen und Initiativen. 

In 82 Ländern rund um den Globus betreuen 117 Auslandshandelskammern (AHK), 
Delegiertenbüros und Repräsentanten der Deutschen Wirtschaft Unternehmen, die ein 

Interesse am bilateralen Wirtschaftsverkehr mit Deutschland haben. Entstanden aus der 

Initiative privater Unternehmen, sind die AHK-Büros eine Einrichtung wirtschaftlicher 

Selbstverwaltung im Sinne deutscher Außenwirtschaftsförderung. Sie bilden das größte 

lokal erfahrene und global präsente Dienstleistungsnetz weltweit. Der Basis-

Aufgabenkatalog der AHK-Büros reicht von Wirtschaftsinformationen, Rechtsauskünften, 

Terminorganisation, der Vertretung deutscher Messen im Ausland, von Markt- und 

Wirtschaftsanalysen, Technologietransfer und Umweltschutz, Handels- und 

Investitionsförderung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und beruflichen Aus- und 

Weiterbildung. Sie sind somit auch eine Anlaufstelle für grenzüberschreitend tätige 

Planungsbüros.  
Auch auf Länderebene gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten. Beispielhaft soll hier die 

Plattform der nordrhein-westfälischen Außenwirtschaft www.nrw-export.de genannt 

werden, die den Einstieg zu Informationen und Dienstleistungen speziell zugeschnitten 

auf nordrhein-westfälische Unternehmen bieten will. Das Problem für exportwillige 

Planungsbüros stellt sich nicht in fehlenden Förderprogrammen, sondern in der Auswahl 

                                                           
99 Vgl. http://www.kfw-mittelstandsbank.de, 23.03.04 
100 Vgl. http://www.agaportal.de, 23.03.04 
101 weiterführende Informationen unter http://www.bmwi.de/Navigation/Aussenwirtschaft-und-

Europa/aussenwirtschaftspolitik,did=6352.html, 24.03.04 
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des spezifisch anwendbaren Programms. Viele Büros erhalten nur über Umwege und 

Spezialisierungsbereiche öffentliche Förderungen. 

 

3.3.3 Europäische Fördermöglichkeiten 

Architektur- und Ingenieurbüros sind in aller Regel kleine oder mittlere Unternehmen 

(KMU). Die Europäische Union fördert KMU aus den Mitgliedstaaten und oft auch aus 

Beitrittsländern durch finanzielle Unterstützung. Es gibt verschiedene Formen finanzieller 

Unterstützung, so können Zuschüsse, Darlehen und in manchen Fällen auch 

Bürgschaften gewährt werden. Die Förderung kann entweder direkt oder über 

Strukturfonds der Europäischen Union bezogen werden, die auf nationaler Ebene 

verwaltet werden.  

Die Fördermaßnahmen werden generell in vier Kategorien unterteilt102: 

Kategorie 1:  Finanzierungsmöglichkeiten, die KMU direkt zur Verfügung stehen 

Kategorie 2: Strukturfonds 

Kategorie 3: Finanzierungsinstrumente 

Kategorie 4: Sonstige Formen der Förderung 

 

Kategorie 1:  Finanzierungsmöglichkeiten, die KMU direkt zur Verfügung stehen 

Diese Finanzierungsmöglichkeiten sind meist auf bestimmte Bereiche und Ziele 

ausgerichtet und werden von verschiedenen Dienststellen der Europäischen Kommission 

angeboten. Zu den geförderten Bereichen gehören insbesondere Umwelt, Forschung und 

Bildung. Wenn KMU nachhaltige und grenzüberschreitende Projekte planen, mit denen 

ein zusätzlicher Nutzen verbunden ist, können sie sich direkt bei den betreuenden EU-

Institutionen um Förderungen bewerben. Bei diesen Förderungen handelt es sich 

meistens um Zuschüsse, die 50 % der Projektkosten decken. 

Das wichtigste Finanzierungsinstrument im Bereich Umwelt ist LIFE 111-Umwelt. 
LIFE-Umwelt hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung innovativer und integrierter 

Techniken und Methoden zu fördern und die künftigen Entwicklung der Umweltpolitik der 

Gemeinschaft mitzuprägen. Projektvorschläge können aus allen Mitgliedstaaten 

eingereicht werden, insbesondere wird die Teilnahme von KMU besonders gewünscht.103 

Informationen über andere umweltbezogene Finanzierungsquellen sind auf den 

Webseiten der Generaldirektion Umwelt zu finden.104  

Im Bereich Energie wurde ein neues Mehrjahresprogramm (2003-2006) mit dem Namen 

Intelligente Energie für Europa geschaffen. Es fördert örtliche, regionale und nationale 
                                                           
102Vgl. Förderprogramme der Europäischen Union für KMU, 2003, Informationsbroschüre der Generaldirektion 

Unternehmen, Europäische Kommission 
103 weiterführende Informationen unter http://europa.eu.int/comm/life/home.htm, 19.03.04 
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Initiativen in den Bereichen erneuerbarer Energieträger (ALTENER), der Energieeffizienz 

(SAVE) und der energiespezifischen Aspekte im Verkehrswesen (STEER).105 Allgemeine 

Informationen zur europäischen Energiepolitik sind auf den Webseiten der 

Generaldirektion Energie und Verkehr zu finden.106 

Auch im Bereich der Innovation und Forschung gibt es einige direkte 

Finanzierungsmöglichkeiten, die jedoch für Planungsbüros in ihrer grenzüberschreitenden 

Tätigkeit nur bedingt nutzbar sind. Dazu gehören das 6. Rahmenprogramm für 
Forschung und technologische Entwicklung (2002-2006), EUREKA (für 

marktorientierte F&E), das Programm eContent (2002-2005) und einige andere. 

Auch im Bereich Bildung und Ausbildung gibt es Förderprogramme. Zum Einen das 

Rahmenprogramm SOKRATES, dem u.a. ERASMUS (Europäisches Programm im 

Bereich Hochschulbildung) GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung) und LINGUA (Förderung 

des Sprachunterrichts und des Sprachenerwerbs) unterstellt sind.107 Zum Anderen 

werden innovative grenzüberschreitende Initiativen zur Förderung des Wissens, der 

Fähigkeiten und Qualifikationen, die für eine erfolgreiche Eingliederung ins Arbeitsleben 

und die volle Ausübung der Bürgerrechte erforderlich sind, durch das Programm 

LEONARDO DA VINCI gefördert.108 

 

Kategorie 2: Strukturfonds 

In vielen schwächeren Regionen der EU werden themenbezogene Programme und 

Gemeinschaftsinitiativen durchgeführt. Mit Hilfe der Strukturfonds sollen Unterschiede im 

Entwicklungsniveau der Regionen vermindert und der wirtschaftliche und soziale 

Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union gefördert werden. In diesen Regionen 

werden neben großen Projekten zur Beschäftigungspolitik und zu Strukturlösungen bei 

rückläufiger Großindustrie auch KMU durch den Europäischen Fond gefördert. Die 

Begünstigten der Strukturfonds erhalten einen direkten Beitrag zur Finanzierung ihrer 

Projekte. Allerdings werden die finanziellen Unterstützungen auf nationaler bzw. 

regionaler Ebene verwaltet. Somit sind diese für KMU nur bei den zuständigen Stellen der 

betroffenen Region erreichbar.  

Von den 4 Instrumenten ist für Planungsbüros lediglich der Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) von Interesse. Er finanziert beispielsweise 

Infrastruktureinrichtungen, arbeitsplatzschaffende Investitionen, lokale 

Entwicklungsprojekte und unterstützt gezielt kleine Unternehmen.109 

                                                                                                                                                                                
104 http://europa.eu.int/comm/environmenttfunding/intro de.htm, 19.03.04 
105 weiterführende Informationen unter http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index en.html,, 19.03.04 
106 http://europa.eu.int/comm/energy/index_de.html  
107 weiterführende Informationen unter http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html, 19.03.04 
108 weiterführende Informationen unter http://europa.eu.int/comm/education/leonardo_de.html, 19.03.04 
109 weiterführende Informationen unter http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/Prord/Prord_de.htm, 19.03.04 
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Die Europäische Union hat vier spezielle Programme (bekannt unter der Bezeichnung 

Gemeinschaftsinitiativen) konzipiert, um Probleme mit Bezug auf die gesamte Union 

angehen zu können. Von den 4 Gemeinschaftsinitiativen sind für Planungsbüros die 

folgenden beiden relevant: 

- INTERREG 111 fördert grenzübergreifende, transnationale und interregionale 

Zusammenarbeit. 

- URBAN 11 fördert die nachhaltige Entwicklung städtischer Gebiete, insbesondere 

innovative Strategien zur Wiederbelebung von Städten und krisenbetroffenen 

städtischen Gebieten. 

Beide Gemeinschaftsinitiativen werden durch den EFRE finanziert110. 

 

Kategorie 3: Finanzierungsinstrumente 

Die meisten finanziellen Förderungsmöglichkeiten sind nur indirekt verfügbar, da zur 

Durchführung einzelstaatliche Finanzinstitute eingesetzt werden. Im Rahmen des 

Mehrjahresprogramms 2001 - 2005 werden von der Kommission über 320 Millionen EUR 

zur Verfügung gestellt und vom Europäischen Investitionsfonds verwaltet. 

Entscheidungsgewalt über Förderungen haben nationale Finanzinstitutionen. Es ist 

allerdings von Vorteil, direkt mit einem konkreten Vorschlag des europäischen 

Förderwegs mit den nationalen Stellen Kontakt aufzunehmen. 

Wie schon im Kapitel 2.2.7 beschrieben, wird der Europäische Investitionsfond (EIF) 

den Finanzintermediären vom EIB zur Verfügung gestellt, um insbesondere 

technologieorientierte KMU in der Frühphase zu unterstützen. Gleichzeitig werden aber 

auch Garantien für Kredite an KMU gegeben und folgende Mehrjahresprogramme 

verwaltet: 

- ETF-Startkapitalfazilität: Ziel der ETF-Startkapitalfazilität ist die Bereitstellung 

von Risikokapital für innovative KMU durch Investitionen in einschlägig 

spezialisierte Risikokapitalfonds. 

- Startkapitalaktion: Diese Aktion ergänzt die ETF-Startkapitalfazilität um ein 

Zuschuss zu den Kosten der Startkapitalfonds und Inkubatoren. 

- KMU-Bürgschaftsfazilität: Ziel der KMU-Bürgschaftsfazilität ist die Erweiterung 

des kleinen oder neu gegründeten Unternehmen zur Verfügung stehenden 

Kreditvolumens durch eine Risikoteilung. Dazu gehören Kreditgarantien, 

Kleinstkreditgarantien, Eigenkapitalgarantien, IKT-Kreditgarantien. 

Speziell für die Beitrittsländer wurde die EU-EBWE-Finanzierungsfazilität für KMU 

geschaffen.111  

                                                           
110 Europäischer Fond für Regionalentwicklung, http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l60015.htm, 19.03.04 
111 weiterführende Informationen unter http://ebrd.com/country/index.htm, 20.03.04 



Kapitel 3.3 
 

 

78 

Ein Portal für Unternehmer, Investoren, Dienstleistungsanbieter und themenbezogene 

Netzwerke bietet die Gate2Growth-Initiative. G2G stellt innovativen Unternehmern 

Instrumente, Infrastruktur und Hilfsdienste wie eine Kontaktdatenbank zur Verfügung112. 

 

Kategorie 4: Sonstige Formen der Förderung 

Diese bestehen im Allgemeinen aus nichtfinanzieller Unterstützung, meist im Bereich der 

Internationalisierung, und sind für Planungsbüros in aller Regel nicht von Belang. 

 

Europäische Fördermaßnahmen sind für deutsche Architekturbüros hauptsächlich dann 

von Interesse, wenn diese ein langfristiges Engagement im Ausland anstreben oder dort 

indirekt von finanziellen Unterstützungen profitieren können. Eine direkte Beantragung 

von Förderungen der EU ist meist ein langfristiges Verfahren, das nicht als 

Grundvoraussetzung sondern als zusätzlicher Bonus einer Auslandstätigkeit angesehen 

werden kann. Die regionale Förderung dagegen ist für Planungsbüros von Interesse, weil 

in den geförderten Regionen ein starker Anstieg an Bau- und Planungsbedarf zu erwarten 

ist und man eine entsprechende Ausrichtung der eigenen Auslandsaktivität erwägen 

kann. 

                                                           
112 weiterführende Informationen unter http://www.gate2growth.com, 20.03.04 
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Abb. 4.1.1.3: Studienweg bis zur Berufsausübung im europäischen Vergleich118 

 

Dagegen werden technische Grundlagen in den Architekturstudiengängen vor allem in 

den Ländern Deutschland und Spanien verstärkt gelehrt, während in Italien, Finnland und 

teilweise Frankreich die künstlerischen Aspekte bislang im Vordergrund standen. Aus 

dieser Differenz könnten sich Kompetenzschwerpunkte ableiten lassen, die für 

grenzüberschreitende Tätigkeiten von Nutzen sind. Auch dürfte es in den nächsten 

Jahren noch zu Defiziten in der Ausbildung neuer EU-Mitgliedstaaten kommen, so dass 

auch dort mit einem Wissensvorsprung auf einigen technischen und rechtlichen Gebieten 

zu rechnen ist. Die Architektenberufsausbildung wurde bereits in vielen der neuen EU-

                                                           
118 Vgl. Diplomarbeit W. von Trotha, TU Berlin, Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie, 2002 
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Beitrittsländern grundlegenden Reformen ausgesetzt (allerdings gibt es in Zypern keine 

Hochschule). Man bemüht sich, den Ausbildungsstandard dem Niveau der EU 

anzugleichen. Die Hochschulen arbeiten in dieser Hinsicht sehr eng mit den 

Landesarchitektenkammern und freien Vereinigungen und Verbänden zusammen, die die 

Interessen der Architekten vertreten. Darüber hinaus pflegen viele Hochschulen aus den 

ehemaligen Ostblockstaaten auch sehr gute Kontakte und Partnerschaften mit den 

Hochschulen in den alten EU–Ländern. Erfahrungen aus der Praxis zeigten, dass die 

Hochschulen mit einem sehr straffen Lehrplan und einer kurzen Dauer der 

Regelstudienzeiten von nur 3,5 Jahren keine ausreichend qualifizierten Architekten 

ausbilden konnten. Das hat z.B. in Estland zur Folge, das die Regelstudiumsdauer bei 

einer Reform des Studienganges von 3,5 auf 5 Jahre verlängert wurde. Dabei setzen sich 

immer öfter die Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master of Architecture 

durch, die auch in Deutschland bald als Standard eingeführt werden. Man kann davon 

ausgehen, dass die Studienabschlüsse der Beitrittsländer dem deutschen FH-Abschluss 

gleichzusetzen sind. Die Regelstudienzeiten in den MOE-Ländern schwanken zwischen 

3,5 und 7 Jahren. Unter der Berücksichtigung der Regelstudienzeit und anderer Aspekte - 

wie begrenzte Aufnahmezahlen, Aufnahmeprüfungen, straffe Lehrpläne und eventuelle 

Studiengebühren – kann man davon ausgehen, dass die Studierenden aus den 

Beitrittsländern viel schneller auf den Europäischen Architekturdienstleistungsmarkt 

gelangen als die deutschen Absolventen. Ein Durchschnittsstudium in Polen wird 

meistens in der Regelstudiumszeit (4 - 5 Jahre) absolviert. Die polnischen Absolventen 

sind dann ca. 23 - 24 Jahre alt. Hinsichtlich der Anerkennung der Studienabschlüsse wird 

es wahrscheinlich auf der EU-Ebene zu Debatten um die Dauer der Regelstudienzeiten 

und die Qualität der vermittelten Lehrinhalte innerhalb der relativ kurzen Studiendauer 

kommen, die bei der Neuauflage der Richtlinie zur beruflichen Anerkennung zum Tragen 

kommen wird. 

Architektenausbildung
Staat Dauer Praktikum
Polen 4-5 Jahre empfohlen 
Tschechien 5 Jahre empfohlen 
Slowakei 4-6 Jahre empfohlen 
Ungarn 4-5 Jahre empfohlen 
Slowenien 5 Jahre empfohlen 
Malta 5 Jahre empfohlen 
Zypern119 ---------------- --------------- 
Litauen 4-6 Jahre empfohlen 
Lettland 3,5-7 Jahre empfohlen 
Estland120 5 Jahre empfohlen 

Tab. 4.1.1.2: Dauer der Architektenausbildung nach Ländern121 

                                                           
119 es gibt keine technische Hochschule auf Zypern 
120 Curricula, http://www.artun.ee/Oppekorraldus/Oppekavad/Bakalaureus/3+2BA/BAarhitektuur_en.pdf, 23.11.03 
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4.1.2 Pflichtmitgliedschaft, Titelschutz und Schutz der Berufsausübung in 

den EU-Mitgliedstaaten 

Um grundlegend die Vorraussetzungen zur beruflichen Anerkennung in den EU-

Mitgliedstaaten erfassen zu können, müssen zunächst die verschiedenen 

Rahmenbedingungen untersucht werden. Welche Länder eine Pflichtmitgliedschaft in 

einer Kammer vorschreiben, den Titel und die Berufsausübung gesetzlich schützen, soll 

im Folgenden erläutert werden. 

 

In Belgien ist die Pflichtmitgliedschaft in den regionalen 

Architektenkammern NROA (Ordre des Architectes, Nationale Raad 

van de Orde van Architecten)  zur Berufsausübung unerlässlich122. 

Vorraussetzung, um in Belgien den Titel Architecte führen zu können, 

ist ein mindestens fünfjähriges Hochschulstudium und eine zweijährige 

praktische Mitarbeit in einem Architekturbüro123. Seit der Gründung der Kammer im Jahr 

1963 durch das Kammergesetz (Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes) 124 

unterliegen alle auf dem Gebiet der Architektur tätigen Mitglieder im Ordre des Architectes 

einem weitreichenden und verpflichtenden Berufs- und Verhaltenscodex sowie 

zusätzlichen Empfehlungen der Kammer125. Die Provinzräte der Kammer sind verpflichtet, 

sämtlichen Beschwerden nachzugehen und können Bestrafungen von Verwarnungen bis 

Lizenzentzug aussprechen. Neben dem Kammergesetz gibt es noch eine Reihe weiterer 

gesetzlicher Regelungen, die durch die Königlichen Dekrete legitimiert wurden und dem 

Ordre des Architectes weitreichende Befugnis geben (s. Tab. 4.1.2.1). 

Gesetzliche Grundlagen 
Architektengesetz 
vom 20.Februar 1939 Titel- und Berufsschutz 

Kammergesetz 
vom 26.Juni 1963 Kammerregelung, obligatorische Mitgliedschaft 

Règlement de stage  
vom 13.Mai 1965 

Regelungen zu den mindestens zweijährigen Berufspraktika, 
Anweisungen für die Praktikumleiter 

Règlement d´ordre interieur  
vom 18.September 1981 Interne Regelungen, Aufgabenbereiche, Wahlen der Kammern 

Règlement de Déontologie  
vom 18.April 1985 Regelungen zu Berufspflichten, Verhaltensweisen 

Tab. 4.1.2.1: Gesetzliche Grundlagen der Berufsausübung in Belgien126 

 
                                                                                                                                                                                
121 International Professional Practice, http://www.coac.net/internacional/praprof_w.htm, 8.11.03 
122 Vgl. F.M. Meijer/H.J. Visscher/L. Sheridan, Building Regulations in Europe, Part 1, Delft 2002 S. 17. 
123 Vgl. S. Buchinger, Freie Berufe – Regulierungssysteme, Wien 1999 S. 161. 
124 Volltext unter http://www.ordredesarchitectes.be/fr/texts/loi_du_26_juin_1963.htm#art_02, 21.05.04 
125 Vgl. recommandations, http://www.ordredesarchitectes.be/fr/texts/reglement_de_deontologie.htm, 21.05.04 
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Das belgische Architektengesetz vom 20. Februar 1939127  (ergänzt durch die Königlichen 

Dekrete vom 06. Juni 1990 und vom 29. März 1995) regelt den Titel- und Berufsschutz. 

Bei allen Bau-, Renovierungs- und Rekonstruktionsprojekten, die die Erteilung einer 

Baugenehmigung erfordern, muss ein Architekten zur Erarbeitung der Baupläne und zur 

Kontrolle der Ausführung der Arbeiten hinzugezogen werden.128 Ingenieure sind 

berechtigt, die Architektentätigkeiten auszuüben, wenn sie über eine entsprechende 

Qualifikation im Bereich Architektur/Hochbau verfügen. Der akademische Ingenieurtitel ist 

durch ein Gesetz vom 11.September 1933 gesetzlich geschützt, dies gilt allerdings nicht 

für den Titel des Consultant. 
 

In Dänemark gibt es keine Pflichtmitgliedschaft in einer gesetzlichen 

Kammer. Es haben sich jedoch einige Verbände gebildet, die ihren 

Mitgliedern sowohl einen Titelzusatz anbieten wie auch feste 

Verhaltensregeln vorgeben129. Die wichtigsten Verbände sind: 

- DAL/AA – Danske Arkitekters Landsforbund / Akademisk 

Arkitektforening (Mitgliedschaft nur für Universitätsabsolventen, Titelzusatz 

Arkitekt MAA, verpflichtender Verhaltenscodex)130 

- AAR – Ansatte Arkitekters Råd (gewerkschaftlicher Arm des DAL/AA) 

- PAR – Praktiserende Arkitekters Råd (Mitgliedschaft nur für freiberufliche 

qualifizierte Architekten mit über 5 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der 

Architektur)131  

- IDA – Ingeniørforeningen i Danmark (Dachverband der dänischen Ingenieure) 

- FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører (Mitgliedschaft nur für qualifizierte 

selbstständige Ingenieure mit mindestens 7 Jahren Berufspraxis, davon 2 als 

Projektmanager, Titel: approved FRI consultant)132 

Die Ausbildung zum Arkitekt in Dänemark kann an einer Kunstakademie oder 

Architektenschule in einem fünfjährigen Studiengang absolviert werden. Durch eine 

Sonderkommission können auch andere alternative Ausbildungswege als gleichwertig 

anerkannt werden. Für Architekten gibt es in Dänemark keinen gesetzlichen Schutz der 

Berufsausübung133, der Titel Arkitekt ist aber geschützt134. Zur Planungsvorlage ist jeder 

berechtigt. 
 

126 Volltexte abrufbar unter http://www.ordredesarchitectes.be/fr/home-fr.htm, 21.05.04 
127 Vgl. Gesetz vom 20 Februar 1939 - Sur la protection du titre et de la profession d'architecte, Titelschutzgesetz, OA, 

http://www.ordredesarchitectes.be/fr/texts/loi_du_20_fevrier_1939.htm#art_4, 21.05.04 
128 Vgl. J.H. Ketelaer, Der Berufsstand der Architekten in Belgien, Deutsches Architektenblatt 07/1995 
129 Vgl. B. Beedholm, Bund der dänischen Architekten/Akademischer Verband der Architekten, Deutsches Architektenblatt 

02/1996 
130 nähere Informationen unter http://www.arch.dk/aar/intro_ge.php, 21.05.04 
131 Vgl. http://www.par.dk, 21.05.04 
132 Vgl. http://www.frinet.dk/1/24, 21.5.04 
133 Vgl. B. Beedholm, Bund der dänischen Architekten/Akademischer Verband der Architekten, Deutsches Architektenblatt 

02/1996 und http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcms/detail.php?object_id=38&area_id=1655&id=115864, 22.05.04 
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Der Ingeniør-Titel ist nach dänischem Recht nicht geschützt, auch hier gilt die Freiheit der 

Berufsausübung im Gebiet des Ingenieurwesens. Lediglich die Titel Akademiingeniør, 

Diplomingeniør, Civilingeniør und der Teknikumingeniør sind den Absolventen der Hoch- 

und Fachschulen vorbehalten. Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind nicht 

eingeschränkt, EU-Ausländer können problemlos in Dänemark tätig werden und auch 

Mitglied eines der Verbände werden, soweit sie unter die Architektenrichtlinie fallen. 

 

Um den Titel Architekt oder Beratender Ingenieur führen zu können, ist 

es notwendig, Mitglied einer Architektenkammer bzw. 

Ingenieurkammer zu sein. Kammern sind Körperschaften öffentlichen 

Rechts, die für bestimmte Berufs- oder Wirtschaftsbereiche von der 

öffentlichen Hand eingerichtet werden135. Die berufsrelevanten 

Architektenkammern und Ingenieurkammern sind durch Kammergesetze auf 

Landesebene eingerichtet. Sie sind die gesetzliche Berufsvertretung aller freischaffenden, 

angestellten und beamteten Architekten, beratenden Ingenieure und weiterer 

Berufszweige wie Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner136.  

 
Abb. 4.1.2.1: Kammergesetze der Bundesländer 

                                                                                                                                                                                
134 widersprechende Angaben von befragten Personen in Dänemark zu Beedholm 
135 Vgl. U. Blecken/B. Bielefeld, Bauen in Europa, Teilband Deutschland, Basel 2004 
136 Informationen unter http://www.bundesarchitektenkammer.de und http://www.bundesingenieurkammer.de, 26.05.04 
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85/385/EWG anerkannt. Mitglieder müssen den Code of Conduct anwenden, der unter 

anderem eine moralische Verpflichtung zur Weiterbildung beinhaltet190.  

Mit über 20.000 Mitgliedern aus allen technischen Bereichen, ist der IEI (Institution of 

Engineers of Ireland) der größte Verband für Ingenieure in Irland191. Vorraussetzung der 

Mitgliedschaft ist neben dem entsprechenden Master-Abschluss eine mindestens 

vierjährige Berufserfahrung und diese berechtigt für die Führung des geschützten Titels 

Chartered Engineer - CEng/MIEI. Ein Diplomabschluss berechtigt zu assoziierten 

Mitgliedschaft und zum Titel des Associate Engineer - AEng AMIEI, die Berufserfahrung 

von drei Jahren wird dabei vorrausgesetzt. Die Mitglieder unterliegen einem strengen 

Berufsethik- und Verhaltenscodex, jegliche geschäftliche Verbindungen zu gewerblichen 

Unternehmen sind untersagt.  

Aufbauend auf der Qualifikation zum Chartered Engineer kann nach einer 

Berufserfahrung von 7 Jahren (davon 3 Jahre als beratender Ingenieur) eine 

Mitgliedschaft in der Association of Consulting Engineers of Ireland (ACEI) beantragt 

werden.  

Bei den Ingenieuren ist die Berufsbezeichnung Chartered Engineer geschützt, als 

Ingenieur kann sich jeder bezeichnen192. Daneben sind in diesem Sektor noch weitere 

nicht geschützte Berufsbilder zu finden wie der Quantity Surveyor, Building Surveyor, 

Construction Economists, Building Economist, Town Planning Consultants, Architectural 

Consultants, Project Manager. 

Bei öffentlichen Aufträgen oder Berufsanstellung im öffentlichen Dienst müssen 

Architekten eingetragenes Mitglied des RIAI sein bzw. die Vorraussetzungen dafür 

besitzen. Diese durch den Staat abverlangten Auswahlkriterien werden auch in der 

Privatwirtschaft von größeren Konzernen, Banken und anderen 

Dienstleistungsunternehmen anerkannt und gefordert.  

 

Will man in Italien als Architekt arbeiten, ist die Mitgliedschaft in der 

Architektenkammer Ordine degli Architetti gesetzliche Pflicht. Die 

Registrierung geschieht einerseits in das nationale Architektenregister 

(ALBO)193, andererseits ist eine Mitgliedschaft in der ansässigen 

Provinzkammer zu beantragen194. Dabei gibt es die unüberschaubare 

Anzahl von über 100 Kammern in den Provinzen195.  

 
190 Vgl. J. Graby, Architekten in Irland, Deutsches Architektenblatt 09/1995 und http://www.riai.ie/cpd_public1.html, 23.05.04 
191 Vgl. The Institution of Engineers of Ireland, IEI, http://www.iei.ie/About/aboutus.pasp?MenuID=1, 23.05.04 
192 Vgl. V. Vorbeck/W. Oberlander, Ingenieure in Europa: Irland, In zwei Kategorien weltweit Spitze, Deutsches 

Ingenieurblatt, 11/1997 
193 Vgl. http://www.ordinearchitetti.mi.it/quadro/albo.html, 23.05.04 
194 Übersicht über Provinzkammern unter http://www.informazionitecniche.it/elenchi/ordinia.htm, 23.05.04 
195 Vgl. Moore L.G., Die Berufsvertretung der Architekten in Italien, Deutsches Architektenblatt 05/1995 
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Die gesetzliche Grundlage für Architekten- und Ingenieurregister ist das Dekret 

382/1944196 (letzte Änderung im Dekret 65/2000 zur Angleichung an EU-Recht197). Von 

den Bewerbern wird keine Berufserfahrung verlangt, auch sind keine verpflichtenden 

Weiterbildungsmaßnahmen vorgeschrieben. Der vorhandene Beruf- und Verhaltenskodex 

kann bei Missachtung auch zu Suspension und Ausschluss aus der Kammer führen. Die 

62 Artikel des Berufskodex (Norme die Deontologia professionale) sind in deutscher 

Übersetzung auf der Webseite der Provinzkammer Bozen veröffentlicht198. Auf nationaler 

Ebene werden die Provinzkammern vom Nationalrat - Consiglio Nazionale degli Architetti 

(CNA) vertreten199.  

Auch für Ingenieure gibt es eine gesetzliche Pflicht, dich bei selbständiger 

Berufsausübung oder angestellter Tätigkeit in einem Planungsbüro in das 

Ingenieurregister der Kammer Ordine degli Ingegneri einzutragen200. Auch die 

Ingenieurkammern (ebenfalls über 100 Provinzkammern) werden durch einen Nationalrat, 

den Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) vertreten201.  

Die Architektenausbildung Italiens umfasst ein fünfjähriges Hochschulstudium und eine 

Staatsprüfung. Die Berufsbezeichnung Architetto und die Berufsausübung ist durch das 

Gesetz - Nr.1395 vom 24.Juni 1923 und durch das Dekret 2537 von 23.Oktober 1925 

gesetzlich geschützt202, ebenso die italienische Berufsbezeichnung Ingegneri und die 

Berufsausübung über den Schutz von akademischen und beruflichen Titeln. Die 

Planungsvorlageberechtigung schließt neben Architekten auch größtenteils Ingenieure 

ein. Nur bei Projekten gemäß Gesetz 1089/1939 und 1492/1939 (Alte Bauwerke, 

Restauration, Denkmalschutz, künstlersicher Charakter etc.) sind ausschließlich 

Architekten zu beauftragen. 

 
Ein siebenjähriges Studium an der Architekturfakultät der Technischen 

Universität Riga ist die Voraussetzung zur Berufsausübung als 

Architekt in Lettland203. 

In der zeitlichen Abfolge des Studiums erhält man nach 3,5 Jahren den 

Titel Bachelor of Architecture, nach weiteren 2 Jahren den Titel 

Architekt, und nach weiteren 1,5 Jahre erhält man den Titel Master of Architecture204.  

 
196 Vgl. Architects in Italy, CNA, http://www.archiworld.it/archieuro/archieugb/dbitaly.html, 30.06.02 
197 Vgl. http://www.cnappc.it/default_de.asp, 04.05.04 
198 Vgl. Bestimmungen zum Berufsethos, Ordine Bolzano, http://www.bz.archiworld.it/organi/nordeo.html, 19.04.04 
199 Vgl. http://www.cnappc.it, 04.05.04  
200 Übersicht über die wichtigsten Provinzkammern unter http://www.informazionitecniche.it/elenchi/ordinii.htm, 23.05.04 
201 Vgl. V. Vorbeck/W. Oberlander, Ingenieure in Europa: Italien, Der Ingegnere hat eine gute Karrierechance, Deutsches 

Ingenieurblatt 06/1997 und Internetseite des CNI, http://www.tuttoingegnere.it/web/ENG, 23.05.04 
202 Vgl. http://www.archiworld.it/archieuro/archieugb/dbitaly.html, 04.05.04 
203 Vgl. E. Behrsinsch, Architekten in Lettland, Deutsches Architektenblatt 10/1997 
204 genaue Bezeichnungen der Abschlüsse unter http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-

bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
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Zur Berufsausübung ist eine Registrierung bei der Vereinigung der Lettischen Architekten 

(Latvijas Arhitektur Savieniba) notwendig.205 Sie organisiert die Fortbildung der 

Architekten und verpflichtet ihre Mitglieder zur Einhaltung eines Ethikcode206. 

Rechtsgrundlage sind das Baugesetz vom 10.08.1995, die Allgemeinen Bauregularien 

vom 01.04.1997 und die Anerkennungsrichtlinien der Berufsqualifizierung von 

Architekten207. 

 

In Litauen ist zur Berufsausübung als Architekt ein sechsjähriges 

Studium an einer der vier Hochschulen (Technischen Universität 

Vilnius Gediminas, Kunstakademie Vilnius, Kunstinstitut Kaunas und 

Technischen Universität Kaunas) notwendig208. Nach einer 

Studienlänge von 4 Jahren erhält man den Titel Bachelor of 

Architecture, nach weiteren 2 Jahren den Titel Master of Architecture. Jährlich schließen 

ca. 130 Architekturstudenten ihr Studium in Litauen ab.209 Zur Berufsausübung als 

zugelassener Architekt ist eine externe Prüfung vor dem Verband der Litauischen 

Architekten Lietuvos Architektu Sajunga (LAS) zu bestehen210, der seine Mitglieder 

ebenfalls zur Einhaltung eines Ethikcodes für Architekten verpflichtet. Mitglieder des 

Verbandes sind lizenzierte Architekten als natürliche Personen bzw. die Architekturbüros 

lizenzierter Architekten als juristische Personen. Als Rechtsgrundlage gelten das 

Baugesetz und das Bürgerliche Gesetzbuch. Für das gesamte Bauwesen wurde in 

Litauen ein Lizenzsystem eingeführt, dessen Lizenz zwar nicht zur selbständigen 

Berufsausübung benötigt wird, aber Bedingung zur Teilnahme an öffentlichen 

Ausschreibungen sowie zur Arbeit an Bau- und Kulturdenkmälern ist. Eine Kommission des 

Umweltministeriums vergibt die Lizenz an Architekten unter beratender Teilnahme des 

Architektenverbandes. Eine der Voraussetzungen für eine Lizenz ist eine zwei- bis 

dreijährige Berufserfahrung. Derzeit besitzen von den etwa 2.700 Architekten in Litauen 

lediglich ca. 1.000 eine Lizenz. Im Architektenverband sind zurzeit ca. 900 natürliche u. 

juristische Personen Mitglied211. 

Vor dem Hintergrund des EU-Beitritts wird zur Zeit die Gründung einer Architektenkammer 

vorbereitet, die weitgehend die öffentlichen Aufgaben des Architektenverband übernehmen 

wird. 
 

205 NAX - Länderinformationen für Architekten – Lettland, 18.11.03, 
http://ixpos.de/nn_7850/Content/de/02_LaenderUndBranchen/Branchen/Finanzen/Architektur/Profil_Lettland.html  

206 Näheres auf dem Internet-Auftritt des Verbandes unter http://www.architektura.lv, 22.05.04 
207 Vgl. http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcms/detail.php?object_id=38&area_id=1655&id=115864, 22.05.04 
208 genaue Bezeichnungen der Abschlüsse unter http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-

bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
209 Export deutscher Architekten und Ingenieurleistungen, http://www.auswaertiges-

amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/wirtschaftsberichte/unita.pdf, 23.11.03 
210 Internet-Auftritt unter http://www.alas-architektai.lt, 22.05.04 
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Da es in Luxemburg keine Ausbildungsmöglichkeit für Architekten 

und nur eine Fachhochschule für Ingenieure gibt, wurden auch 

schon vor der EU-Gründung Universitäts- und Hochschuldiplome 

anderer europäischer Länder anerkannt212. Die Architektenkammer 

in Luxemburg213 (L´Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils 

de Luxembourg, OAI) wurde 1990 auf Grundlage des Gesetzes vom 

13. Dezember 1989 zur Organisation des Berufsstands der Architekten und der 

Ingenieure in Luxemburg gegründet214. Die Organisation von Architekten und beratenden 

Ingenieuren in einem gemeinsamen Berufsverband ist im europäischen Vergleich 

ungewöhnlich. Eine obligatorische Mitgliedschaft im Ordre existiert für alle Architekten und 

beratenden Ingenieure, wenn sie freiberuflich in Luxemburg tätig werden wollen215. 

Ebenso können Architekten und Ingenieure, die Verantwortlichen oder Angestellten im 

privaten Sektor, die sich mit der Erarbeitung von Entwürfen und mit Studien im Bereich 

des luxemburgischen Bauwesens befassen, auf freiwilliger Basis Mitglied werden. Der 

Charakter eines Entwurfs (architektonisch/ technisch/ gemischt) entscheidet, ob er von 

einem Architekten oder einem beratendem Ingenieur zu erarbeiten ist. Innerhalb des 

Verbands besteht eine Ausschreibungspflicht für die Bereiche Bauwesen, 

Landschaftsgestaltung und Städtebau. Der Verband überwacht die Einhaltung des 

Verhaltenskodex durch seine Mitglieder und übernimmt im Streitfall eine Vermittlerrolle 

zwischen den Mitgliedern des Verbands und deren Kunden.  

Für die Anerkennung eines Architekturdiplom muss dieses im Diplomregister des 

Nationalen Bildungsministeriums eingetragen sein. Der Schutz des Titels des Architekten 

ist im Gesetz vom 13. Juni 1963 geregelt, das Gesetz vom 28. Dezember 1988 

reglementiert die Berufsausübung des Architekten; im Gesetz vom 13. Dezember 1989 

wird den Schutz der Berufsausübung von Architekten und unabhängigen Ingenieuren 

festgelegt. 216 

 

 

 

 

 

 
211 Export deutscher Architekten und Ingenieurleistungen, http://www.auswaertiges-

amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/wirtschaftsberichte/unita.pdf, 23.11.03 
212 Vgl. H. Hermann, Recht der Kammern und Verbände Freier Berufe, Baden-Baden 1996 S. 193 
213 Internet-Auftritt unter http://www.oai.lu/content/oai/oai_home, 22.05.04 
214 Vgl. http://www.architectes.org/Rub_2/p241.htm, 22.04.02 
215 Vgl. Einschreibungsunterlagen unter http://www.oai.lu/utils/images/948.doc, 22.05.04 
216  Vgl. http://www.oai.lu 22.05.04 und P. Hurt, Architekten und beratende Ingenieure im Großherzogtum Luxemburg, 

Deutsches Architektenblatt 04/1996 
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Ein fünfjähriges Studium an der Bauwesenfakultät der Universität in 

Msida ist die Bedingung für die Ausübung des Architektenberufs in 

Malta. Zur Zeit sind ca. 100 Studenten in Fachbereich Bachelor of 

Engineering and Architecture eingeschrieben217. Nach dem Studium 

wird ein Jahr Praktikum unter der Aufsicht eines 

bauvorlagenberechtigten Architekten verlangt, bevor eine Prüfung vor der 

Befügniskommission ablegt werden kann. Die bestandene Prüfung berechtigt zur Führung 

des akademischen Titels Perit und somit zum Entwurf und der Bauaufsicht im Architektur- 

wie im Ingenieurbereich218. Nur für spezielle Bauaufgaben wie z. B. Tief- oder Tunnelbau 

werden zusätzliche Qualifikationen verlangt. 

Für eine Bauerlaubnis reicht ein Architekt die Unterlagen im Auftrag der Bauherren ein 

und übernimmt somit die Verantwortung für das Projekt. Die Rechtsgrundlage in Malta 

bilden der Periti Act XIV/1996219 und das Bürgerliches Gesetzbuch Kapitel 16 Art. 1638.  

Der einzige Architekten- und Ingenieurverband Maltas ist die Kamra-tal-Periti (KTP)220, in 

der eine Mitgliedschaft jedoch nicht verpflichtend ist. Der seit 1920 bestehende Verband 

gehört zu den ältesten Standesvertretungen Europas221.  

 

In den Niederlanden existieren zwei Ausbildungswege zum 

Architekten: entweder durch ein Studium an einer Technischen 

Universität in Delft oder Eindhoven (Titel: Bouwkundig Ingenieur) mit 

einer zusätzlichen zweijährigen Praxisausbildung oder durch ein 

Studium an einer Academie van Bouwkunst (Abschluss: Diplom), das 

sich dadurch auszeichnet, dass die Hälfte der Ausbildungszeit aus praktischer Büroarbeit 

besteht222. Zusätzlich gibt es noch eine Postgraduierten-Ausbildung für Architekten am 

Berlage-Institut223. 

Der Architektentitel ist in den Niederlanden seit dem Jahr 1988 durch das Gesetz über 

den Architektentitel (Wet op de Architectentitel) geschützt224, die Berufausübung ist 

allerdings nicht reglementiert. Von den Ministerien für Raumordnung, Bauwesen, 

Städtebau und Umwelt (VROM)225 wurde die Umsetzung des Gesetzes dem 

Architektenregister SBA (Stichting Bureau Architectenregister) übertragen226. Nur das 

SBA darf Dokumente gemäß Architektenrichtlinie 85/384 auszustellen. Eingeschriebene 

 
217 Malta – Auf Erfolgskurs, http://www.daskonstruktiv.at/pdfs/konstruktive/k237/43.pdf, 09.11.03 
218 Vgl. http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
219 Originaltext unter http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_11/chapt390.pdf, 22.05.04 
220 Kontakt unter http://www.mfpa.org.mt/member_periti.htm, 22.05.04 
221 Malta – Auf Erfolgskurs, http://www.daskonstruktiv.at/pdfs/konstruktive/k237/43.pdf, 09.11.03 
222 Vgl. B. Visser, Architekten in den Niederlanden, die Position des Architekten, Deutsches Architektenblatt 05/1996 
223 Vgl. P. van Assche, Architekten ohne Grenzen, Teil 12: Benelux-Länder, Deutsches Architektenblatt 02/2003 
224 Vgl. http://www.rijksbouwmeester.nl/script/index_project.jsp?pge_long_title=&pge_id=84&ctt_id=76556, 23.05.04 
225 Internet-Auftritt unter http://www.vrom.nl/pagina.html, 23.05.04 
226 Internet-Auftritt unter http://www.architectenregister.nl/, 23.05.04 
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Architekten erfüllen die Ausbildungsanforderungen und können ihren Beruf als 

Freiberufler, behördlich Angestellter oder als Mitarbeiter in einem Architekturbüro 

ausüben227.  

Der eigentliche Qualifizierungsmaßstab ist aber die Mitgliedschaft im Bond van 

Nederlandse Architecten (BNA)228. Hinter dem BNA steht der in den Niederlanden 

wichtigste allgemeine Berufsverband für Architekten, er ist theoretisch für jeden 

freiberuflichen und im öffentlichen Dienst tätigen Architekten zugänglich. Der Ehrenkodex 

fordert jährlich ca. 30 Stunden für berufliche Fort- und Weiterbildung und erlaubt es 

Architekten nicht, als Bauunternehmer tätig zu sein229. Anwärter auf Mitgliedschaft im BNA 

müssen verschiedene Vorraussetzungen erfüllen: zunächst ist eine Eintragung im 

gesetzlichen Architektenregister (Wettelijk Architectenregister) erforderlich. In den ersten 

zwei Jahren wird er als Mitgliedsanwärter des Verbandes geführt und sammelt in diesem 

Zeitraum Praxiserfahrung unter Betreuung eines BNA-Architekten. Erst nachdem eine 

ausreichende Praxiserfahrung bescheinigt wurde, ist der Architekt vollwertiges Mitglied 

des BNA230.  
Einen Titelschutz für Ingenieure gibt es nicht231. Da das Planvorlagerecht nicht auf 

bestimmte Berufsgruppen beschränkt ist, stehen Architekten in starker Konkurrenz mit 

Ingenieuren, Projektberatern, privaten Zeichenbüros und Management Consultants. 

 

Ingenieure und Architekten sind in Österreich nach den Strukturen im 

Kammerwesen nicht strikt getrennt. Sie werden auf Bundesebene 

vertreten durch die Bundeskammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten (BAIK), die sich in vier Länderkammern mit Sitz 

in Wien, Graz, Innsbruck und Linz unterteilt232. Innerhalb der Kammern 

existiert eine Sektionsaufteilung für Architekten bzw. Ingenieurkonsulenten. Die BAIK, 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist die einzige gesetzlich eingerichtete 

Vertretung für den Berufsstand in Österreich233. Die Kammer kann zur Einhaltung der 

Berufs- und Standesvorschriften234 seiner Mitglieder Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 

Entziehung der Befugnis zum Ziviltechniker ergreifen. Die Mitgliedschaft ist obligatorisch 

und beinhaltet einen Pensionsfond und einen Sterbekassenfond235. Die Kammer vermittelt 

zwischen dem Ziviltechniker und den gesellschaftlichen sowie politischen Institutionen 

 
227 Vgl. http://www.architectenregister.nl/sba.php?p=4, 23.05.04 
228 Internet-Auftritt unter http://www.bna.nl, 23.05.04 
229 Vgl. http://www.bna.nl/home/Welkom_bij_de.BNA, 23.05.04 
230 Vgl. http://www.bna.nl/home/Welkom_bij_de.BNA, 23.05.04 
231 Vgl. H. Hermann, Recht der Kammern und Verbände Freier Berufe, Baden-Baden 1996 S. 240 
232 Internet-Auftritt mit Links zu allen Kammern unter http://www.arching.at, 26.05.04 
233 Vgl. P. Scheifinger, Österreich / Architektur / Architekten, Deutsches Architektenblatt 12/1995 
234 zu erhalten unter http://www.arching.at/wien/diekammer/3_recht/gesetz, 26.05.04 
235 Vgl. http://www.arching.at/wien/diekammer/4_versicherung, 26.05.04 
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und ist Interessenvertretung im Service-, Weiterbildungs- und 

Qualitätssicherungsbereich.236  

Die akademischen Titel sind durch verschiedene Studiengesetze reglementiert. Die 

Berufsbezeichnung des Architekten und des Ingenieurkonsulenten werden durch §30 des 

Ziviltechnikergesetzes (ZTG)237 geschützt. Zur Titelführung ist man allerdings erst nach 

einer mindestens dreijährigen berufsausübenden Arbeit und nach Bestehen einer Prüfung 

zum Ziviltechniker und Vereidigung auf die österreichische Republik befähigt238. Inhalt der 

Ziviltechnikerprüfung ist das österreichische Verwaltungsrecht, die 

Betriebswirtschaftslehre, eine fachgebietsspezifische Wissensabfrage, sowie Berufs- und 

Standesrecht. Die Berufsausübung ist erst mit Bestehen der Prüfung inkl. der 

Berechtigung zur Bauvorlage zulässig239. Weitere Befugnisse von Ziviltechnikern sind u.a. 

die Vermessungsbefugnis, die Erstellung von Gutachten, berufsmäßige Vertretung vor 

Behörden und die Berechtigung zur Erstellung von öffentlichen Urkunden240. Der 

Ziviltechniker ist zur Führung des österreichischen Bundeswappens (ZT-Rundsiegel) 

berechtigt241. 

Ein weniger reglementierter Planungsberuf in Österreich ist der Baumeister, seit 1996 mit 

dem Titel gewerblicher Architekt bezeichnet wird. Er besitzt eine national anerkannte 

Qualifikation aufgrund akademischer und/oder beruflicher Ausbildung, die nicht konform 

zur EU-Richtlinie ist. Als Mitglied der Wirtschaftkammer übt er seinen Beruf nach 

Gewerbeordnung aus242. 

 
Ein abgeschlossenes fünfjähriges Magisterstudium im Fachbereich 

Architektur ist Bedingung für die Berufsausübung als Architekt in 

Polen. Es existieren neun polytechnische Hochschulen für 

Architekten243. Um an der Hochschule aufgenommen zu werden, muss 

eine praktische Aufnahmeprüfung bestanden werden.  

Der erlangte Berufstitel lautet magister inżynier architekt (übersetzt: Diplom-Ingenieur 

Architekt). An einigen Hochschulen kann alternativ ein verkürztes vierjähriges 

Architekturstudium mit dem Abschluss inżynier architekt (übersetzt: Ingenieur Architekt) 

absolvieren werden.  

 
 

236 Vgl. http://www.arching.at/wien/diekammer, 26.05.04 
237 Vgl. Ziviltechnikergesetz 1993, Bundesgesetzblatt Nr. 156/1994 vom 4. März 1994 
238 Vgl. http://www.arching.at/wien/newcomer, 26.05.04 
239 Vgl. Freiberufler-Ziviltechniker, http://www.diegruender.at/navigation_oben/freieberufe/ziviltechniker_info.htm, 13.05.02 

und http://www.arching.at/wien/newcomer/5_pruefung/befugnisneu.pdf, 26.05.04 
240 Vgl. V. Vorbeck, Ingenieure in Europa: Österreich: Privat und doch amtlich, Institut für freie Berufe Nürnberg, 

Informationen 02/1999 
241 Vgl. http://www.arching.at/wien/newcomer/5_pruefung/befugnisneu.pdf, 26.05.04 
242 Vgl. Gewerbeordnung §99, Volltext unter http://wko.at/gewerbeordnung/gewo_01.htm, 26.05.04 
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Polnische Hochschulen mit Architekturfakultäten 
Studenten- 
anzahl 

Politechnika Warszawska, Wydział Architektury (Polytechnikum Warschau) 1.169 

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury (Polytechnikum Krakau) 1.722 

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury (Polytechnikum Breslau) 1.458 

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury (Schlesisches Polytechnikum) 860 

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (Polytechnikum Danzig) 950 

Politechnika Białostocka, Wydział Architektury (Polytechnikum Białystok) 900 

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury (Polytechnikum Posen) 800 
Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Polytechnikum 
Łódź) 748 

Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury (Polytechnikum Stettin) 456 
zusammen  9.063 
Tab. 4.1.2.2: Polnische Hochschulen mit Architektur Fakultäten und Studentenzahlen244 

 

Die gesetzliche Grundlage zur Berufsausübung schaffen u. a. das Gesetz über die 

berufliche Selbstverwaltung von Architekten, Bauingenieuren und Städteplanern (Ustawa 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) vom 

15.12.2000245 und die Novelle des Gesetzes vom 15.2.2002.246 

Die Bauvorlageberechtigung erhalten Architekten nach drei Jahren Berufspraxis, davon 

muss mindestens ein Jahr Bauleitung absolviert sein und eine gesonderte Prüfung vor der 

regionalen Architektenkammer bestanden werden247. 

Zur Berufsausübung als Architekt und um bei Ausschreibungen volle 

Projektverantwortung übernehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft bei der örtlichen 

Architektenkammer obligatorisch. In jeder Woiwodschaft (analog: Bundesland) gibt es 

eine regionale Architektenkammer, die auf nationaler Ebene von der 

Landesarchitektenkammer (Izba Architektów Rzeczpospolitej Polski) vertreten werden. 

Mit Beitritt kann man den Titel architekt IARP tragen248. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur 

Zeit im Monat 50 PLN (11 EUR)249.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
243 genaue Bezeichnungen der Abschlüsse unter http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-

bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
244 Auskunft der Hochschulen, 28.11. 2003 
245 Gesetzblatt „Dziennik Ustaw“ Nr.5 Pos. 42 
246 Gesetzblatt „Dziennik Ustaw“ Nr. 23 Pos. 221 
247 Vgl. http://www.izbaarchitektow.pl/reg/regue.php, 25.05.04 
248 Vgl. http://www.izbaarchitektow.pl, 25.05.04 
249 1 EUR = 4,55 PLN, Stand vom 21.11.2003 
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Das Architekturstudium an portugiesischen Universitäten dauert im 

Durchschnitt fünf Jahre (in Oporto sechs Jahre) und besteht aus 

theoretischen und praktischen Anteilen mit dem Schwerpunkt Entwurf. 

Zur Berufsausübung in Portugal sind weder Praktika noch andere 

praktische Erfahrungen notwendig250, allerdings ist die Mitgliedschaft in 

der Architektenkammer Ordem dos Arquítectos für alle Personen obligatorisch251, die 

Architekturdienstleistungen anbieten wollen. Ein abgeschlossenes Architekturstudium 

gemäß Dekret Nr.14/90 oder der Nachweis nach EU-Richtlinie 85/384/EWG ist 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft, ebenso wie ein Aufnahmetest und ein einjähriges 

berufsbegleitendes und kontrolliertes Praktikum252. Mit der Vollmitglied im Ordem ist man 

zur Titelführung berechtigt. Die Pflichten der Mitglieder sind den Statuten Regulamento de 

Deontologia (ethische Prinzipien)253 festgehalten, deren Einhaltung durch die Kammer 

kontrolliert wird. Ein kollegiales, einvernehmliches, ethisch und rechtlich einwandfreies, 

dem Allgemeinwohl dienendes Verhalten wird von jedem Mitglied erwartet.  

Der Titel des Arquítecto und dessen Berufsausübung werden in den folgenden Dekreten 

geregelt: 

- Dekret Nr. 73/73 vom 28. Februar 1973 

- Dekret Nr.290/94 vom 15. Oktober 1994 

- Dekret Nr.55/95 vom 29. März 1995 

- Dekret Nr. 176/98 vom 3.Juli 1998 

Im Dekret 176/98 wurden sogar die Statuten des Ordem dos Arquítectos integriert. Der 

Ingenieurtitel Engenheiro ist ebenfalls per Gesetz ausschließlich Mitgliedern der 

portugiesischen Ingenieurkammer Ordem dos Engenheiros vorbehalten254. Auch für 

portugiesische Ingenieure gibt es eine berufliche Vertretung, die Ingenieurkammer Ordem 

dos Engenheiros255. Die Berufbezeichnung des Ingenieurs ist nur bei Mitgliedschaft im 

Ordem erlaubt, allerdings ist die Berufsausübung frei und somit der Kammerbeitritt 

freiwillig. 

Das Planungsvorlagerecht ist nicht beschränkt auf Architekten. Daher dürfen auch 

technische Zeichner und Constructors civils Pläne zum Bauantrag einreichen.  

 

 

 
250 Vgl. P. Brandão, Der Beruf des Architekten in Portugal, Deutsches Architektenblatt 11/1995 
251 Internet-Auftritt unter http://www.aap.pt, 22.05.04 
252 Vgl. http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcms/detail.php?object_id=38&area_id=1655&id=115864, 22.05.04 
253 Volltest des Kodex unter http://www.oasrs.org/conteudo/oasrs/deontologia.asp, 22.05.04 
254 Vgl. Ordem dos Engenheiros, Ingenieurkammer, http://www.centro.ordeng.pt, 19.04.04  
255 Vgl. Portugal, ASME International, http://www.asme.org/coii/europe.htm#portugal, 07.07.02 
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Ein Architekturstudium ist in Schweden an einer der drei technischen 

Universitäten (Stockholm, Göteborg und Lund) möglich und dauert 4 ½ 

Jahre.  

Es gibt keine Architektenkammern oder Registrierungspflichten in 

Schweden, allerdings existieren mehrere Vereinigungen, in denen 

Architekten und Innenarchitekten in freiwilliger Mitgliedschaft organisiert sind.  

Die beiden größten Vereinigungen sind die Architektengewerkschaft AF (Arkitekt 

Förbundet) mit ca. 7000 Mitgliedern256, die sich um Anstellungs- und Lohnbedingungen 

und die Rechtshilfe für kleinere Architekturbüros kümmert, und der Nationalverband 

Schwedischer Architekten SAR (Svenska Arkitekters Riksförbund) mit ca. 4500 

Mitgliedern, der sein Hauptinteresse auf die architektonische Qualität legt. Für die 

Mitgliedschaft im SAR wird entweder ein Architekturdiplom und ein Jahr Berufserfahrung 

oder eine anderweitige Ausbildung mit mindestens zehnjähriger fachbezogener 

Berufserfahrung in Schweden benötigt257.  

In Schweden kann jeder Qualifizierte und nicht Qualifizierte Architekturleistungen 

anbieten, da weder der Titel noch die Berufsausübung gesetzlich geschützt sind258. Daher 

bietet die Mitgliedschaft im SAR den einzigen Qualifikationsnachweise neben der 

akademischen Ausbildung. Der vom SAR geschützte Titel SAR-Architekt wird europaweit 

als Anerkennung für eine qualifizierte Architektenausbildung angesehen259. Mitglieder des 

SAR haben sich an die Vorschriften, ethischen Grundsätze und den Berufscodex des 

SAR zu halten, was bei Missachtung zu Disziplinarmaßnahmen führen kann. Die 

Anwendung solcher Maßnahmen ist aber kaum zu beobachten260. 

Auch für Ingenieure gibt es Verbände, deren Mitgliedschaft eine gewisse Qualifikation 

beinhaltet. Im Bereich der Bauingenieur- und Architekturdienstleistung sind insgesamt 

rund 10.000 Ingenieure tätig. 
 

Grundvoraussetzung zur Ausübung des Architektenberufs ist ein vier- 

bzw. sechsjähriges Studium entweder an der Architekturfakultät der 

Technischen Universität in Bratislava, der Kunstfakultät der 

Technischen Universität in Kosice oder an der Kunstakademie in 

Bratislava261. Nach einer Studienzeit von vier Jahren kann man mit 

 
256 Vgl. Membership Statistics, Arkitektförbundet, http://www.arkitektforbundet.se/page.php3?id=1773, 30.07.02 
257 Vgl. E. Sedig, Architekten in Schweden, Deutsches Architektenblatt, DAB 10/1995 
258 Vgl. http://www.architectes.org/documents/vie-professionnelle/architecte-europe/europe3.htm#06, 23.05.04 
259 Vgl. D. Henseler, Planen und Bauen in Europa – Schweden, Seminararbeit an der TU Darmstadt WS 1999/2000 
260 vgl. Sedig, Architekten in Schweden, Deutsches Architektenblatt, DAB 10/95 
261 Vgl. http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
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dem Titel Bachelor abschließen. Darauf aufbauend ist der akademischen Titel Ingenieur 

der Architektur (Ing. Arch.) oder der Master of Art (Mgr. Artis) nach insgesamt 6 Jahren 

Studium möglich. 

Um den Beruf als zugelassener Architekt (Autorizovany Architekt) auszuüben, ist eine 

externe Prüfung vor der Slowakischen Architektenkammer (Slovenska Komora Architektu) 

zu bestehen262. Die Erlaubnis zur Berufausübung erteilt dann das Umweltministerium auf 

Vorschlag der Slowakischen Architektenkammer. Die Slowakische Architektenkammer 

überwacht neben der Prüfung von neuen Mitgliedern auch die Ausübung des Berufes in 

Praxis. Dazu hat sie hat auch einen Ethikcode erstellt, den die Mitglieder anzuwenden 

haben263. Als Rechtsgrundlage für die Ausübung des Berufes gelten das Gesetz 138/1992 

(inkl. aller Novellen) und die Gesetze 236/200 und 554/2001.264 

Neben der Architektenkammer gibt es in der Slowakei mit der Gesellschaft der 

Slowakischen Architekten (Spolok Architektov Slovenska) noch einen freiwilligen 

Architektenverband. Dieser Verband fördert die Architekturqualität und den 

Berufsstandes, organisiert Ausstellungen, Seminare und Kongresse und erarbeitet 

Veröffentlichungen.  

 
Ein fünfjähriges Studium an der Architekturfakultät der Universität in 

Ljubljana ist eine Grundbedingung zur Ausübung des 

Architektenberufs265. Das Studium dauert 9 Semestern und nach 

bestandenem Diplom-Projekt und Abschluss des Studiums kann man 

den Titel Univ. Dipl. Ing. Arh. führen266. 
Um allerdings den Beruf als zugelassener Architekt ausüben zu können, ist eine 

Mitgliedschaft in der Slowenischen Ingenieurkammer267 – Abteilung Architekten, 

Stadtplaner und Landschaftsarchitekten (Inzenirska Zbornica Slovenije – Sekcija 

Arhitektov, Urbanistov i Krajinskih Arhitektov) notwendig. Die Slowenische 

Ingenieurkammer hat einen Ethikcode für Architekten erstellt. Als Rechtsgrundlage gilt in 

Slowenien das Baugesetz.268 

Ein weiterer Architektenverband, der die Interessen von Architekten vertritt, ist der 

Verband der Slowenischen Architekten (Zveza Drustev Arhitektov Slovenije). 

 
262 Internet-Auftritt der Architektenkammer unter http://www.archinet.sk/komarch, 22.05.04 
263 Volltexte unter http://www.archinet.sk/KomArch/index.asp, 22.05.04 
264 NAX - Länderinformationen für Architekten – Slowakei, 

http://ixpos.de/nn_7850/Content/de/02__LaenderUndBranchen/Branchen/Finanzen/Architektur/Profil__Slowakei.html, 
11.11.03 

265 Vgl. T. Kancler, Architekten in Slowenien, Deutsches Architektenblatt 06/1997 
266 genaue Bezeichnungen der Abschlüsse unter http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-

bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
267 Internet-Auftritt unter http://www.izs.si, 22.05.04 
268 International Professional Practice – Slowenien, 

http://www.coac.net/cgibin/java.cgi/INFitxes.class?taula=FITXES&accio=PSELECT&camp1=2&camp2=113&ncamps=55
&comptar=0, 08.11.03 
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Nach Abschluss des Architekturstudiums an einer Technischen 

Hochschule ist die Aufnahme in die regional zuständige 

Architektenkammer eine unbedingte Voraussetzung, um eine 

Zulassung als Architekt zu erhalten. Dazu muss auch eine 

Veranlagung zur Gewerbesteuer (Impuesto de Actividades 

Económicas) vorhanden sein.269 Berufserfahrung oder eine Aufnahmeprüfung werden 

allerdings nicht verlangt, ebenso wenig wie verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen 

nach Beitritt. Rechtlich gesehen sind die 18 Architektenkammern (Colegios de 

arquitectos)270 Körperschaften öffentlichen Rechts auf Basis des Kammergesetzes 2/1974 

vom 13.Februar 1974. Jede regionale Architektenkammer entwickelt ihre eigene Ideologie 

und handelt weitestgehend eigenverantwortlich.271 Auf nationaler Ebene werden sie durch 

den Consejo superior de los colegios de arquitectos de Espana  in Madrid vertreten272. 

Die Kammer ist an der Erstellung der Studienpläne für die Hochschulen beteiligt273 und 

entscheidet über die Genehmigung einer Planung (Visado).  

Speziell für Architekten gibt es weitere Institutionen wie die Asociación de Seguros 

Mutuos de Arquitectos Superiores (ASEMAS)274 als Versicherungsträger für Architekten, 

die Caja de Arquitectos als Kreditanstalt für Architekten oder die Hermandad Nacional de 

previsión social de arquitectos superiores (HNA) als allgemeiner Versicherungsträger für 

Architekten (Gesundheit, Rente, Berufsunfähigkeit etc.). 

Auch Ingenieure, Ingenieurtechniker sowie technische Architekten müssen sich in die 

zuständigen regionalen Colegio Oficial de Ingenieros, Colegio Oficial de Ingeniero 

Técnicos oder Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos einschreiben275, 

wollen sie die Berufsbezeichnung Ingeniero, Ingeniero técnico oder Arquitecto técnico in 

Anspruch nehmen und den Beruf ausüben. Auch sie haben sich an einen Berufs- und 

Verhaltenskodex - Código Deontológico der jeweiligen Kammer zu halten. 

Der Architektentitel ist per Gesetz 14/90 vom 28.08.1989 geschützt, ebenso ist die 

Berufsausübung durch die Dekrete 2512/1997, 1081/1989, 155/1996, durch das 

Kammergesetz 2/1974 und das Baurecht (LOE) 38/1999 reglementiert. Das 

Planungsvorlagerecht und das Recht auf Berufsausübung erhalten nur die in der Colegios 

de Arquitectos registrierten Architekten276. 

 
269 Vgl. J. Kaiser-Wortmann, Architekt ohne Grenzen, 2. Teil: Spanien, Deutsches Architektenblatt 04/2001. 
270 Links zu allen regionalen Kammern unter http://www.arquinex.es, 22.05.04 
271 Vgl. I.L. Garcia, die spanischen Architektenkammern, Deutsches Architektenblatt 08/1995, die Normas deontológicas 

sind unter http://www.cscae.com/normativa%5Ftecnica , 22.05.04, im Volltext zu erhalten 
272 Internet-Auftritt unter http://www.cscae.com, 22.05.04 
273 Vgl. Studienpläne unter http://www.cscae.com/estad.html, 22.05.04 
274 Internet-Auftritt unter http://www.asemas.es, 22.05.04 
275 Vgl. Links zu allen Kammern unter http://www.coam.es/enlaces/institutiones/welcome.html, 26.05.04 
276 Vgl. Spain, COAC, http://www.coac.net/internacional/praprof_w.htm, 27.01.04 
    Vgl. S. Buchinger, Freie Berufe – Regulierungssysteme, Wien 1999 S.177 ff 
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Zur Ausübung des Architektenberufs in der Tschechischen Republik ist 

ein fünfjähriges Studium an der Architekturfakultät der Technischen 

Universität in Praha (Prag), Brno (Brünn) oder in Liberec 

(Reichenberg) notwendig277. Alternativ gibt es ein Aufbaustudium an 

der Kunstakademie in Prag, das auf einem Architektur-Grundstudium 

an einer der Technischen Universitäten aufbaut. 

Die Berufsbezeichnung des Architekten und des Ingenieur-Architekten (ing. arch.) ist in 

Tschechien geschützt278. Um den Beruf als zugelassener Architekt (Autorizovany 

Architekt) auszuüben, ist eine Mitgliedschaft in der Tschechischen Architektenkammer 

(Ceska Komora Architektu) erforderlich279. Die Architektenkammer vertritt die 

eingetragenen Architekten und unterhält ein Lizenzsystem zur Führung des Titels. Sie übt 

bei Schieds- und Disziplinarverfahren auch die Funktion eines Schiedsgerichts aus, wenn 

der verpflichtende Ethikcode für Architekten verletzt wird280. Weiterhin bemüht sich die 

Kammer um faire Wettbewerbskultur auf dem Markt für Architekturleistungen, in dem sie 

aktuelle Marktinformationen liefert und Versicherungen vermittelt. Als Rechtsgrundlage 

gelten das Gesetz 360/1992 über die Berufsausübung von autorisierten Architekten, 

Ingenieuren und Technikern im Bauwesen (inkl. aller Novellen) und die Vorgaben des 

Baugesetzes281. 

Das Arbeitsfeld des Architekten in Tschechien ist nicht geschützt, so dass nach 

Schätzungen der Architektenkammer ca. 6.000 Bauingenieure mehr oder weniger auch 

als Architekten tätig sind.282 Es werden inzwischen auch Markttrends aus dem Westen 

übernommen. So werden Bauleitung und Projektmanagement immer öfter von 

Berufsfremden wie Juristen oder Ökonomen durchgeführt.  

 
Voraussetzung zur Ausübung des Berufes Architekt ist beispielsweise 

ein fünfjähriges Studium an der Architekturfakultät der Universität 

Budapest oder an einer der sieben weiteren Technischen 

Hochschulen283. 

Eine Bauvorlageberechtigung erhält man nur mit dem Eintrag in die 

Stammrolle der Ungarischen Architektenkammer (Magyar Epítész Kamara). Die im Jahr 

 
277 Angaben zu den anerkannten Studienabschlüssen unter http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-

bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
278 Vgl. H. Meyer, Architekt ohne Grenzen, Teil 16: Teschechische Republik, Deutsches Architektenblatt 10/2003 
279 Vgl. Internet-Auftritt der Kammer unter http://www.cka.cc, 22.05.04 
280 Vgl. Informationen der Kammer unter http://www.cka.cc/eng/cca/basic_info.htm, 22.05.04 
281 Vgl. H. Meyer, Architekten ohne Grenzen, Teil 16: Tschechische Republik, Deutsches Architektenblatt 10/2003 
282  bfai: Markt für Architekturleistungen, S. 59 
283 Vgl. F. Vámossy, Architekten in Ungarn, Deutsches Architektenblatt 09/1997,  
   T. Foral, Architekt ohne Grenzen, Teil 13: Ungarn, Deutsches Architektenblatt 04/2003 und  
   http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 
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1985 gegründete Architektenkammer hat zur Zeit ca. 9.200 Mitglieder, darunter 

Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsplaner, Stadtplaner und Denkmalschützer. Die 

Mitgliedsgebühr beträgt jährlich 28.000 Forint (106 EUR284). Je nach 

Ausbildungsabschluss werden Mitglieder in drei Zulassungskategorien unterteilt285: 

- Kategorie E1 umfasst leitende Architekten, die keinen Beschränkungen 

unterliegen.  

- Kategorie E2 beinhaltet Architekten mit einigen Beschränkungen für besonders 

verantwortungsvolle Planungsarbeiten.  

- In Kategorie E3 sind Architekten vertreten, die nur Einfamilienhäuser oder ähnlich 

einfache Gebäude planen dürfen.  

Die Eintragung in die Kategorie E1 wird von einer Jury der Architektenkammer 

durchgeführt, die sich primär als Schützer der Architekten gegenüber minderwertiger 

Handelskettenarchitektur286 versteht und auch diesbezüglich über die Eintragung 

entscheidet. Nach Schätzungen der Kammer führen nur ca. 20 - 30% der Architekten, die 

in der Kategorie E1 eingetragen sind, Bauüberwachung durch. Die restlichen beschäftigen 

sich ausschließlich mit Planung. Für Architekten der E2 und E3 Kategorie gehört die 

Bauüberwachung zur allgemeinen Berufspraxis. 287 Die Architektenkammer hat sich zum 

Ziel gemacht, das Bewusstsein für eine faire Wettbewerbskultur herzustellen und hat in 

diesem Zusammenhang einen Ethikcode für die ungarischen Architekten erstellt.  

In Ungarn gibt es neben der gesetzlichen Kammer auf freiwilliger Basis den Verband der 

Ungarischen Architekten MÉSZ (Magyar Építõmûvészek Szövetsége), der ca. 1.100 

Mitglieder zählt und sich um soziale, kulturelle und künstlerische Aspekte in der 

ungarischen Architektur bemüht.288 

Rechtsgrundlage für die Berufsausübung sind das Gesetz Nr. LVII/1996 über die 

Ingenieur- und Architektenkammer, Allgemeine Regelungen über Bauplanung (157/1997., 

IX.26. Korm. rendelet) und die speziellen Regelungen für die Bauplanung (34/2002., 

IV.27. FVM rendelet).  

 
Da es auf Zypern keine Architekturhochschule gibt, müssen alle 

angehenden Architekten im Ausland studieren, zur Zeit gibt es ca. 150 

zypriotische Architekturstudenten in der ganzen Welt. Viele 

absolvieren ihr Studium in Griechenland, Frankreich, Großbritannien 

oder Italien. Die Mitgliedschaft in der Technikerkammer ist 

verpflichtend und kostenpflichtig. Nach dem Hochschulabschluss ist ein obligatorischen 
 

284 1 Ungarische Forint (HUF) = 0,0038 EUR, 10.12.03 
285 Vgl. P. Vécsei, Ungarn – Architektur als nationales Theater, http://www.konstruktuv.at, Mai 2002 
286 Vgl. T. Foral, Architekt ohne Grenzen, Teil 13: Ungarn, Deutsches Architektenblatt 04/2003 
287 bfai: Markt für Architekturleistungen, S. 104 
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Lehrgang und eine anschließende Prüfung bei der Zypriotischen Technikerkammer 

(Technical Chamber of Zyprus, E.T.E.K) zu absolvieren289. Nach einem Jahr Praxis 

werden Architekten dann in der E.T.E.K eingetragen und können selbstständig ihren Beruf 

ausüben. Innerhalb der Technical Chamber of Zyprus gibt es zwei spezielle 

Organisationen, die die Interessen der Architekten vertreten: die Cyprus Civil Engineers 

and Architects Association (C.C.E.A.A.,  gegründet 1940 mit ca. 450 Mitgliedern) und die 

Cyprus Architects Association (C.A.A., gegründet 1981).290 

Vor der Baugenehmigung muss eine Planbewilligung für den Entwurf beim Prüfungsamt 

für Pläne und Konstruktionszeichnungen eingeholt werden.  

 

 

Zusammenfassung 

Um die Ergebnisse der zuvor besprochenen Staaten noch einmal übersichtlich 

darzustellen, werden in Tab. 4.1.2.3 der Schutz der Berufsausübung und die 

Planvorlageberechtigung zur Genehmigung aufgeführt, in Tab. 4.1.2.4 zusätzlich die 

Berufsbezeichnungen und deren Schutz präsentiert.  

 

Staat 
Schutz der  

Berufsausübung für 
Architekturdienstleistungen

Planungsvorlage- 
berechtigung 

Belgien gesetzlicher Schutz Architekten 
Dänemark kein Schutz prinzipiell für jeden möglich
Deutschland kein Schutz Architekten, Ingenieure 
Finnland kein Schutz prinzipiell für jeden möglich
Frankreich gesetzlicher Schutz Architekten 
Griechenland kein Schutz Architekten, Ingenieure 
Großbritannien kein Schutz prinzipiell für jeden möglich
Irland kein Schutz prinzipiell für jeden möglich
Italien gesetzlicher Schutz Architekten, Ingenieure 
Luxemburg gesetzlicher Schutz Je nach Kommune 
Niederlande kein Schutz prinzipiell für jeden möglich

Österreich gesetzlicher Schutz Architekten, Ingenieure, 
Baumeister 

Portugal gesetzlicher Schutz Architekten, technische 
Zeichner, Ingenieure 

Schweden kein Schutz prinzipiell für jeden möglich
Spanien gesetzlicher Schutz Architekten 
Tab. 4.1.2.3: Berufsschutz und Vorlageberechtigung in Europa 
 

                                                                                                                                                                                
288 Verband der Ungarischen Architekten – Homepage, http://www.meszorg.hu/info_en.htm, 07.11.03 
289 Die europaweit anerkannte Bescheinigung lautet Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το 

Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, vgl. http://cgi.architekten-thueringen.org/cgi-
bin/nachrichten/details.php?news_id=631, 22.05.04 

290 Zypern – Insel der Venus, http://www.daskonstruktiv.at/pdfs/konstruktive/k238/42.pdf,12.11.03 


